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A. Allgemeine Regelungen

I. Allgemeine Geschdftsbedingungen

Grundregeln fur die Beziehung zwischen
Kunde' und Bank

1 Geltungsbereich und Anderungen dieser Geschéftsbedingungen
und der Sonderbedingungen fir einzelne Geschéftsbeziehungen

11 Geltungsbereich

Die allgemeinen Gesché&ftsbedingungen gelten fUr die gesamte
Geschdéftsverbindung zwischen dem Kunden und den inldndischen Filia-
len der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten fir einzelne
Geschdéftsbeziehungen (zum Beispiel fUr das Wertpapiergeschaft, den
Zahlungsverkehr und den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Ab-
weichungen oder Ergénzungen zu diesen allgemeinen Geschdaftsbedin-
gungen enthalten; sie werden bei der Kontoer&ffnung oder bei Erteilung
eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart. Unterhdlt der Kunde auch
Geschdéftsverbindungen zu ausldndischen Filialen, sichert das Pfand-
recht der Bank (Nr. 14 dieser Geschaftsbedingungen) auch die Anspriche
dieser auslandischen Filialen.

1.2 Anderungen

a) Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschéaftsbedingungen und der Sonderbedingun-
gen werden dem Kunden spdtestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde
mit der Bank im Rahmen der Geschdaftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn
der Kunde diese annimmt.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Anderungs-
angebotes (Zustimmungsfiktion), wenn

(aa) das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung
der vertraglichen Bestimmungen mit einer verdnderten Rechtslage wie-
derherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschaftsbedingungen
oder der Sonderbedingungen

- aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieBlich unmittelbar
geltender Rechtsvorschriften der Europdischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder

- durch eine rechtskrdaftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet wer-
den darf oder

- aufgrund einer verbindlichen Verfugung einer fUr die Bank zustdndigen
nationalen oder internationalen Behdrde (z. B. der Bundesanstalt fur Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht oder der Europdischen Zentralbank) nicht
mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang
zu bringen ist und

- (bb) der Kunde das Anderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen abgelehnt
hat.

- Die Bank wird den Kunden im Anderungsangebot auf die Folgen seines
Schweigens hinweisen.

d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

- bei Anderungen der Nummern 1 Abs. 2 und 12 Absatz 5 der allgemeinen
Geschdéftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den
Sonderbedingungen oder

- bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die
Entgelte fUr Hauptleistungen betreffen, oder

- bei Anderungen von Entgelten, die auf eine Gber das vereinbarte
Entgelt fur die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet sind, oder

- bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder

- bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhdaltnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wirden.

In diesen Fdallen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den
Anderungen auf andere Weise einholen.

e) Kundigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde
den von der Anderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kindigen. Auf dieses Kindigungsrecht wird die Bank den Kunden
in ihrem Anderungsangebot besonders hinweisen.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft

2.1 Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit Uber alle kundenbezogenen Tatsachen
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankge-
heimnis). Informationen Uber den Kunden darf die Bank nur weitergeben,
wenn gesetzliche Bestimmungen das gebieten oder der Kunde eingewil-
ligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

2.2

Eine Bankauskunft enthdélt allgemein gehaltene Feststellungen und
Bemerkungen Uber die wirtschaftlichen Verhdltnisse des Kunden, seine
Kreditwirdigkeit und Zahlungsfahigkeit. BetragsmaBige Angaben Uber
Kontostdnde, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute
Vermobgenswerte sowie Angaben Uber die Hohe von Kreditinanspruch-
nahmen werden nicht gemacht.

Bankauskunft
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Die Bank ist befugt, Uber juristische Personen und im Handelsregister
eingetragene Kaufleute BankauskiUnfte zu erteilen, sofern sich die Anfra-
ge auf ihre geschéftliche Tatigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine
Auskinfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt.
Bankauskuinfte Uber andere Personen, insbesondere Uber Privatkunden
und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder
im Einzelfall ausdricklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird
nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der
gewinschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass schutzwirdige Belange des Kunden der Aus-
kunftserteilung entgegenstehen.

Voraussetzungen fir die Erteilung einer Bankauskunft

2.4

Bankauskinfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen
Kreditinstituten fUr deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

Empfdnger von Bankauskinften

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

3.1 Haftungsgrundsdtze

Die Bank haftet bei der Erfullung ihrer Verpflichtungen fir jedes
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfillung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen fur
einzelne Geschdftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nr. 11
dieser Geschdftsbedingungen aufgefUhrten Mitwirkungspflichten) zu
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsdtzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

3.2

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form aus-
gefUhrt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung
betraut, erfillt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen
Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dieses
betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskinften bei anderen
Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
im Ausland. In diesen Fdllen beschrankt sich die Haftung der Bank auf
die sorgfdltige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

Weitergeleitete Auftrége

3.3 Stdérung des Betriebes

Die Bank haftet nicht fur Schaden, die durch héhere Gewalt, Aufruhr,
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung,
Verfigungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein
Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschrdankung gilt nicht fir eine
vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund
in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemdB §§ 513, 491 bis
512 BGB hat.

5 Verfigungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegentber der Bank
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auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrecht-
liche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen
Verfigung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehdriger Eréffnungsnie-
derschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn ver-
fUgen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten.
Dieses gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte
(zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testamentes)
nicht verfUgungsberechtigt ist, oder wenn ihr dieses infolge Fahrl&ssigkeit
nicht bekannt geworden ist.

) MaBgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmé&nnischen und
offentlich-rechtlichen Kunden
6.1 Geltung deutschen Rechtes

FUr die Geschaftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutsches Recht.

6.2

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschaftsbeziehung
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank
diesen Kunden an dem fUr die kontofUhrende Stelle zustandigen Gericht
oder bei einem anderen zustdndigen Gericht verklagen; dasselbe gilt fur
eine juristische Person des 6ffentlichen Rechtes und fur &ffentlich-recht-
liche Sondervermdgen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an
dem fUr die kontofUhrende Stelle zustandigen Gericht verklagt werden.

Gerichtsstand fir Inlandskunden

6.3

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch fur Kunden, die im Ausland
eine vergleichbare gewerbliche Tatigkeit austben, sowie fUr ausldndische
Institutionen, die mit inldndischen juristischen Personen des &ffentlichen
Rechtes oder mit einem inldndischen 6ffentlich-rechtlichen Sonderver-
mogen vergleichbar sind.

Gerichtsstand fir Auslandskunden

Kontofihrung
7 RechnungsabschliUsse bei Kontokorrentkonten

(Konten in laufender Rechnung)
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Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes
vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungs-
abschluss. Dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beider-
seitigen Anspruche (einschlieBlich der Zinsen und Entgelte der Bank)
verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung
ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschdaftsbedingungen oder nach der mit dem
Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

Erteilung der Rechnungsabschlisse

7.2

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spatestens vor Ablauf von 6 Wochen
nach dessen Zugang zu erheben. Macht er seine Einwendungen in Text-
form geltend, genUgt die Absendung innerhalb der 6-Wochen-Frist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine
Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber
beweisen, dass sein Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zustehende
Gutschrift nicht erteilt wurde.

Frist fur Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

8.1

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen
einer falschen Bankverbindung) darf die Bank bis zum ndchsten Rech-
nungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rickgéngig machen, so-
weit ihr ein RUckzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno-
buchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung
nicht einwenden, dass er in Hohe der Gutschrift bereits verfugt hat.

Vor Rechnungsabschluss

8.2 Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsab-
schluss fest und steht ihr ein RUckzahlungsanspruch gegen den Kunden
zu, so wird sie sein Konto in Hohe ihres Anspruches belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Ein-
wendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben
und ihren Rickzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

8.3

Uber Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden
unverzUglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich

Information des Kunden/Zinsberechnung

der Zinsberechnung rickwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte
Buchung durchgefihrt wurde.

9 Einzugsauftrége

9.1

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks oder Lastschriften schon
vor ihrer Einldsung gut, geschieht dieses unter dem Vorbehalt ihrer
Einlésung, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der Bank selbst
zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von
einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum
Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank Uber den Betrag eine Gut-
schrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag
erhalt. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften
und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks
oder Lastschriften nicht eingelést oder erhélt die Bank den Betrag aus
dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift
rockgdngig. Dieses geschieht unabhdngig davon, ob in der Zwischenzeit
ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

9.2 Einlésung von Lastschriften und vom Kunden

ausgestellten Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingel&st, wenn die Belastungs-
buchung nicht spatestens am 2. Bankarbeitstag? nach ihrer

Vornahme rickgdngig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit
Zahlung an den Scheckvorleger eingeldst. Schecks sind auch schon
dann eingel&st, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absen-
det. Schecks, die Uber die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt
werden, sind eingel&st, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank
festgesetzten Zeitpunkt zurickgegeben werden.

10 Fremdwd&hrungsgesché&fte und Risiken bei Fremdwéhrungskonten
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Fremdwdhrungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den
Kunden und Verfugungen des Kunden in fremder Wahrung bargeldlos
abzuwickeln. Verfigungen Uber Guthaben auf Fremdwd&hrungskonten
(zum Beispiel durch Uberweisungen zulasten des Fremdwdhrungsgut-
habens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der
Wadhrung abgewickelt, wenn die Bank sie nicht vollstandig innerhalb des
eigenen Hauses ausfUhrt.

Avuftragsausfihrung bei Fremdwdhrungskonten

10.2 Gutschriften bei Fremdwdihrungsgeschéften mit dem Kunden

SchlieBt die Bank mit dem Kunden ein Geschdft (zum Beispiel ein Devisen-
termingeschdft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in
fremder Wahrung schuldet, wird sie ihre Fremdwdhrungsverbindlichkeit
durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Wdahrung erfillen,
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

10.3 Voribergehende Beschrénkung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur AusfUhrung einer Verfigung zulasten
eines Fremdwdhrungsguthabens (Nr. 10.1) oder zur ErfUllung einer
Fremdwdhrungsverbindlichkeit (Nr. 10.2) ist in dem Umfang und so
lange ausgesetzt, wie die Bank in der Wdhrung, auf die das Fremd-
wdahrungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch
bedingter MaBBnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Wdhrung nicht
oder nur eingeschrdnkt verfigen kann. In dem Umfang und solange
diese MaBnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht

zu einer ErfUllung an einem anderen Ort auBBerhalb des Landes der
Wahrung, in einer anderen Wdahrung (auch nicht in Euro) oder durch An-
schaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Aus-
fUhrung einer Verfugung zulasten eines Fremdwdhrungsguthabens ist
dagegen nicht ausgesetzt, wenn die Bank vollsténdig im eigenen Haus
ausfUhren kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fallige gegenseiti-
ge Forderungen in derselben Wahrung miteinander zu verrechnen, bleibt
von den vorstehenden Regelungen unbershrt.

10.4 Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwdhrungsgeschaften
ergibt sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis". Bei Zahlungs-
diensten gilt erg&nzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

1 Mitwirkungspflichten des Kunden
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Zur ordnungsgemdBen Abwicklung des Geschdftsverkehres ist es
erforderlich, dass der Kunde der Bank Anderungen seines Namens und
seiner Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer gegeniber
der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverzUglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann,

wenn die Vertretungsmacht in ein 6ffentliches Register (zum Beispiel

Mitteilung von Anderungen
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in das Handelsregister) eingetragen wird. Dariber hinaus kénnen sich
weitergehende, gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem
Geldwdschegesetz, ergeben.

1.2 Klarheit von Auftrégen

Auftrége missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Auftrage kénnen Fragen zur Folge haben, die zu
Verzdgerungen fihren kdnnen. Vor allem hat der Kunde bei Auftrégen
auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Angaben, insbesondere
der Bankverbindung sowie der Wahrung zu achten. Anderungen, Be-
statigungen oder Wiederholungen von Auftrégen missen als solche
gekennzeichnet sein.

11.3 Besonderer Hinweis bei EilbedUrftigkeit der
Ausfiihrung eines Auftrages

Halt der Kunde bei der AusfUhrung eines Auftrages besondere Eile fur
ndtig, hat er dieses der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig
erteilten Auftrdgen muss dieses auBBerhalb des Formulares erfolgen.

1.4 Prifung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszige, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
tragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen Uber die Ausfih-
rung von Auftrégen sowie Informationen Uber erwartete Zahlungen und
Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverziglich
zu Uberprifen und etwaige Einwendungen unverzuiglich zu erheben.

11.5 Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlisse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht
zugehen, muss er die Bank unverzuiglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen,
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto-
ausziUge nach der AusfUhrung von Auftrdgen des Kunden oder Gber
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12 Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
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Die Héhe der Zinsen und Entgelte fUr die Ublichen Bankleistungen, die
die Bank gegenUber Verbrauchern erbringt, einschlieBlich der Héhe von
Zahlungen, die Uber die fUr die Hauptleistung vereinbarten Entgelte
hinausgehen, ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis"
(auch verfugbar auf unserer Website unter www.comdirect.de). Wenn
ein Verbraucher eine dort aufgefUhrte Hauptleistung in Anspruch nimmt
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die
zu diesem Zeitpunkt im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen
Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine Uber das vereinbar-
te Entgelt fUr die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrau-
chers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdricklich
treffen, auch wenn sie im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesen
ist. FUr die VergUtung der nicht im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" auf-
gefthrten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden
und die, nach den Umstanden zu urteilen, nur gegen eine Vergitung

zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen
wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

Zinsen und Entgelte im Geschd&ft mit Verbrauchern

12.2 Zinsen und Entgelte im Gesch&ft mit Kunden, die keine
Verbraucher sind

Die Hohe der Zinsen und Entgelte fUr die Ublichen Bankleistungen, die
die Bank gegenUber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, er-
geben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”, soweit das ,Preis-
und Leistungsverzeichnis" Gbliche Bankleistungen gegeniber Kunden,
die keine Verbraucher sind (z. B. Geschaftskunden), ausweist. Wenn ein
Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgefUhrte Bankleistung in
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im ,Preis- und Leistungsverzeich-
nis" angegebenen Zinsen und Entgelte. Im Ubrigen bestimmt die Bank,
sofern keine Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmun-
gen dem nicht entgegenstehen, die Hohe von Zinsen und Entgelten nach
billigem Ermessen (§ 315 des BGB).

12.3 Nicht entgeltfdhige Leistungen

FUr eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zuldssig und wird nach MaBgabe der gesetz-
lichen Regelung erhoben.

12.4 Anderung von Zinsen; Kiindigungsrecht des Kunden bei Erhhung

Die Anderung der Zinsen bei Krediten mit einem ver&nderlichen Zinssatz
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit dem Kunden.
Die Bank wird dem Kunden Anderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer
Erhéhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die
davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von 6 Wochen nach der

Bekanntgabe der Anderung mit sofortiger Wirkung kindigen. Kindigt
der Kunde, so werden die erhéhten Zinsen fur die gekUndigte Kredit-
vereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine
angemessene Frist einrGumen.

12.5 Anderungen von Entgelten bei typischerweise daverhaft in
Anspruch genommenen Leistungen

Anderungen von Entgelten fur Bankleistungen, die von Kunden im
Rahmen der Geschdftsverbindung typischerweise dauverhaft in Anspruch
genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotfihrung), werden
dem Kunden spdtestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der
Bank im Rahmen der Geschdftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die
von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn

der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung tber die Anderung eines
Entgeltes, das auf eine Uber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur
ausdrucklich treffen.

12.6 Ersatz von Aufwendungen

Ein méglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet

sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

12.7 Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensvertrdgen und Zahlungs-
dienstevertrdgen mit Verbrauchern

Bei Verbraucherdarlehensvertragen und Zahlungsdienstevertrdgen mit
Verbrauchern richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und Aus-
lagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonder-
bedingungen sowie ergédnzend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die
Anderung von Entgelten von Zahlungsdiensterahmenvertragen (z. B.
Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.

Sicherheiten fur die Anspriche der Bank gegen
den Kunden

13 Bestellung oder Verstdrkung von Sicherheiten
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Die Bank kann fur alle Anspriche aus der bankmd&Bigen Geschéfts-
verbindung die Bestellung bankmaBiger Sicherheiten verlangen, und
zwar auch dann, wenn die Anspriche bedingt sind (zum Beispiel
Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer
fUr den Kunden Ubernommenen Birgschaft). Hat der Kunde gegenitber
der Bank eine Haftung fur Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der
Bank Ubernommen (zum Beispiel als Birge), so besteht fur die Bank ein
Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten im Hinblick
auf die aus der Haftungstbernahme folgende Schuld jedoch erst ab
ihrer Falligkeit.

Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

13.2 Verdnderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprichen gegen den Kunden
zundchst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Ver-
starkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch spater noch eine
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfir ist jedoch, dass Umst&nde
eintreten oder bekannt werden, die eine erh&hte Risikobewertung der
Anspriche gegen den Kunden rechtfertigen. Das kann insbesondere der
Fall sein, wenn
« sich die wirtschaftlichen Verhdéltnisse des Kunden nachteilig veréndert
haben oder sich zu verdndern drohen oder

« sich die vorhandenen Sicherheiten wertmdaBig verschlechtert haben
oder sich zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdricklich
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschlieBlich im Einzelnen
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
trégen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstérkung von
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben
sind. Ubersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der
Anspruch auf Bestellung oder Verstarkung auch dann, wenn in einem vor
dem 21.03.2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in
einem ab dem 21.03.2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdar-
lehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschlie-
Benden Angaben Uber Sicherheiten enthalten sind.

13.3 Fristsetzung fir die Bestellung oder Verst&rkung von Sicherheiten

FUr die Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten wird die Bank
eine angemessene Frist einrdumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem
Recht zur fristlosen Kindigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschdfts-
bedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung
zur Bestellung oder Verstarkung von Sicherheiten nicht fristgerecht
nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.
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14 Vereinbarung eines Pfandrechtes zugunsten der Bank
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Der Kunde und die Bank sind sich daruber einig, dass die Bank ein
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine
inlandische Filiale im bankmaBigen Geschdaftsverkehr Besitz erlangt hat
oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den
Ansprichen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmd&Bigen Ge-
schaftsverbindung zustehen oder kinftig zustehen werden (zum Beispiel
Kontoguthaben).

Einigung Uber das Pfandrecht

14.2 Gesicherte Anspriche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, kunftigen und
bedingten Anspriche, die der Bank mit ihren sémtlichen in- und aus-
landischen Filialen aus der bankmaBigen Geschaftsverbindung gegen
den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegeniber der Bank eine Haftung
fur Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank Ubernommen (zum
Beispiel als Burge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsiber-
nahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Falligkeit.

14.3 Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der MaBgabe in die Verfu-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur fir einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden durfen (zum Beispiel Bargeldeinzahlung zur Einlésung
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese
Werte. Dasselbe gilt fur die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien
(eigene Aktien) und fur die Wertpapiere, die die Bank im Ausland fUr den
Kunden verwahrt. AuBerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf

die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genuss-
scheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen
Verbindlichkeiten der Bank.

14.4 Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehdrenden Zins- und
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln
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Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und
Wechseln zum Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An
diskontierten Wechseln erwirbt die Bank zum Zeitpunkt des Wechselan-
kaufes uneingeschrdnktes Eigentum. Belastet sie diskontierte Wechsel
dem Konto zurick, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen
Wechseln.

Sicherungsibereignung

15.2 Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentumes an Schecks und Wechseln gehen auch
die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank Uber; ein Forderungs-
Ubergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht
werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmdnnische Handelspapiere).

15.3 Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der MaBgabe eingereicht, dass ihr
Gegenwert nur fUr einen bestimmten Zweck verwendet werden darf,
erstrecken sich die SicherungsUbereignung und die Sicherungsabtretung
nicht auf diese Papiere.

15.4 Gesicherte Anspriiche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicher-
ung aller Anspriche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung

von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der RUckbelastung nicht eingeléster Einzugspapiere oder dis-
kontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die
Bank eine RUckUbertragung des Sicherungseigentumes an den Papieren
und der auf sie Ubergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls
ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Anspriche gegen
den Kunden zustehen oder sie ihn Uber den Gegenwert der Papiere vor
deren endgultiger Bezahlung nicht verfigen I&sst.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruches und
Freigabeverpflichtung

16.1

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstdrkung von
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Anspriche aus der bankmaBigen
Geschdéftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

Deckungsgrenze

16.2 Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht
nur vorUbergehend Ubersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden

Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Héhe des die
Deckungsgrenze Ubersteigenden Betrages. Sie wird bei der Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden
und eines dritten Sicherungsgebers, der fur die Verbindlichkeiten des
Kunden Sicherheiten bestellt hat, RUcksicht nehmen. In diesem Rahmen
ist die Bank auch verpflichtet, Auftrdge des Kunden Uber die dem Pfand-
recht unterliegenden Werte auszufuhren (zum Beispiel Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

16.3 Sondervereinbarungen

Ist fUr eine bestimmte Sicherheit ein anderer BewertungsmafBstab als
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist
eine andere Grenze fur die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind
diese maBgeblich.

17 Verwertung von Sicherheiten

171  Wabhlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl.
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der fur die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten
bestellt hat, Ricksicht nehmen.

17.2 Erlésgutschrift nach dem Umsatzsteuverrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die
Bank dem Kunden Uber den Erl&s eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung fUr die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechtes entspricht.

Kindigung

18 KiUndigungsrecht des Kunden

18.1

Der Kunde kann die gesamte Geschdaftsverbindung oder einzelne Ge-
schaftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), fur die weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kindigungsregelung vereinbart ist,
jederzeit ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist kindigen.

Jederzeitiges Kindigungsrecht

18.2 Kindigung aus wichtigem Grund

Ist fUr eine Geschéftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende
Kiundigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kindigung nur dann
ausgesprochen werden, wenn hierfur ein wichtiger Grund vorliegt, der es
dem Kunden, auch unter Berucksichtigung der berechtigten Belange der
Bank, unzumutbar werden |3sst, die Geschdftsbeziehung fortzusetzen.

18.3 Gesetzliche Kindigungsrechte

Gesetzliche Kindigungsrechte bleiben unberthrt.

19 Kindigungsrechte der Bank
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Die Bank kann die gesamte Geschdaftsverbindung oder einzelne
Geschdftsbeziehungen, fur die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kindigungregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung
einer angemessenen Kiundigungsfrist kindigen (zum Beispiel den
Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei
der Bemessung der Kindigungsfrist wird die Bank auf die berechtig-
ten Belange des Kunden RiUcksicht nehmen. FUr die Kindigung eines
Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder
Kartenvertrag) und eines Depots betrdgt die Kindigungsfrist mindes-
tens 2 Monate.

Kindigung unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist

19.2 Kindigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, fUr die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kiundigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit
ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist kindigen. Die Bank wird bei der
AusUbung dieses Kindigungsrechtes auf die berechtigten Belange des
Kunden Rucksicht nehmen. Soweit das Birgerliche Gesetzbuch Sonder-
regelungen fur die Kindigung eines Verbraucherdarlehensvertrages
vorsieht, kann die Bank nur nach MaBgabe dieser Regelungen kindigen.

19.3 Kindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
KiUndigungsfrist

Eine fristlose KUndigung der gesamten Geschd&ftsverbindung oder

einzelner Geschdaftsbeziehungen ist zul&ssig, wenn ein wichtiger Grund

vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung, auch unter BerUcksichtigung

der berechtigten Belange des Kunden, unzumutbar werden lasst. Ein

wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

« wenn der Kunde unrichtige Angaben Uber seine Vermdgensverhalt-
nisse gemacht hat, die fur die Entscheidung der Bank Uber eine Kre-
ditgewdhrung oder Uber andere mit Risiken fUr die Bank verbundene
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Geschdfte (zum Beispiel Aushdndigung einer Zahlungskarte) von er-
heblicher Bedeutung waren. Bei Verbraucherdarlehen gilt dieses nur,
wenn der Kunde fur die Kreditwurdigkeitsprifung relevante Informa-
tionen wissentlich vorenthalten oder diese gefdlscht hat und dieses zu
einem Mangel der Kreditwirdigkeitsprifung gefuhrt hat, oder

« wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermdgensverhdéltnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Ruckzahlung des Darlehens oder die
Erfillung einer sonstigen Verbindlichkeit gegentber der Bank — auch
unter Verwertung einer hierfur bestehenden Sicherheit — gefdhrdet ist
oder

« wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstarkung
von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschdaftsbedingungen
oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von
der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen
Pflicht, ist die Kindigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe
bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zu-
lassig, es sei denn, das ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§
323 Absatz 2 und 3 des Burgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

19.4 Kindigung von Verbraucherdarlehensvertrégen bei Verzug

Soweit das Burgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen fur die Kindigung
wegen Verzuges mit der Ruckzahlung eines Verbraucherdarlehensver-
trages vorsieht, kann die Bank nur nach MaBgabe dieser Regelungen
kundigen.

19.5 Kindigung eines Basiskontovertrages

Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank
und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes getroffenen
Vereinbarungen und den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes
kiundigen.

19.6 Abwicklung nach einer Kiindigung

Im Falle einer Kindigung ohne Kindigungsfrist wird die Bank dem Kunden
for die Abwicklung (insbesondere fur die Rickzahlung eines Kredites) eine
angemessene Frist einrdumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung
erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kindigung des Scheckvertrages die
Ruckgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen

20 Information zur Einlagensicherung

20.1 Einlagen

Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschaften aus
Betrdgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwischenpositi-
onen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen
Bedingungen von der Bank zurickzuzahlen sind, wie zum Beispiel Gutha-
ben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe und Namens-
schuldverschreibungen. MafB3geblich sind die Definitionen in § 2 Absatz 3
des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des Statuts
des innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. bestehenden
Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensicherungsfonds).

20.2 Gesetzliche Einlagensicherung

Die Bank ist der Entschddigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
als Trager der gesetzliche Einlagensicherung der privaten Banken zu-
geordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schitzt nach MaBBgabe des
EinSiG und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen
bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In den in § 8 Ab-
satz 2 EinSiG genannten Fdllen erhdht sich dieser Betrag auf 500.000
Euro. Dazu gehéren insbesondere Betrdge, die aus Immobilientrans-
aktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien re-
sultieren. Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen
Unternehmen, staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler Gebiets-
kdrperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwé&sche oder
Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschrei-
bungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8 geregelt.

20.3 Einlagensicherungsfonds

Die Bank wirkt auBerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser
sichert nach MaBgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vorge-
sehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inlandischen Haupt- oder Zweig-
niederlassung bzw. Zweigstelle je Glaubiger maximal bis zur folgenden
Hohe (Sicherungsgrenze):

(a) (i) 5 Mio. Euro fur naturliche Personen und rechtsfahige Stiftungen
unabhdngig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Mio. Euro fur nichtfinanzielle
Unternehmen, gemeinnUtzige Organisationen, Verbande und Berufsor-
ganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Sta-
tuts des Einlagensicherungsfonds genannter Gldubiger. In jedem Fall
werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel der Bank im Sinne

von Artikel 72 CRR geschitzt, wobei Ergdnzungskapital nur bis zur Hohe
von 25% des Kernkapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Bericksichtigung
findet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmit-
tel regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds.

(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Mio. Euro fur natirliche Personen und
rechtsféhige Stiftungen unabhé&ngig von ihrer Laufzeit und (ii) 30 Mio.
Euro fur nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnUtzige Organisationen,
Verb&nde und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in
§ 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter Gl&gu-
biger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel
im Sinne von Unterabsatz (a) S&tzen 2 und 3 geschitzt.

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Mio. Euro fur naturliche Personen und
rechtsf&hige Stiftungen unabhdngig von ihrer Laufzeit und (ii) 10 Mio.
Euro fur nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnUtzige Organisationen,
Verb&nde und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in
§ 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter Glau-
biger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% der Eigenmittel
im Sinne von Unterabsatz (a) Sdtze 2 und 3 geschitzt.

(d) Fur Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert
wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgrenzen
weiterhin Anwendung, bis die Einlage fallig ist, prolongiert wird oder
vom Kunden erstmals gekindigt werden kann oder auf eine auslandi-
sche Zweigniederlassung oder Zweigstellen Ubertragen wird. FUr Einla-
gen, die nach dem 31. Dezember 2022 begrindet oder prolongiert wer-
den, gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben genannten
Stichtagen.

MaBgebend fur die Entschddigung ist die Sicherungsgrenze, die der
Bank als Ergebnis der Feststellung des Prifungsverbandes mitgeteilt
worden ist und im Internet unter der Website des Bankenverbands
abgerufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der
Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschitzt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unter-
nehmen, staatlichen Stellen einschlieBlich kommunaler Gebietskérper-
schaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwdsche oder Terro-
rismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibungen.
Im Fall von Glaubigern nach Buchstaben (a)(ii), (b)(ii) und (c)(ii) werden
Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbindlich-
keiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldverschreibungen und
vergleichbaren Schuldtiteln auslandischen Rechts nicht geschiUtzt.

FUr Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember
2022 gemaR § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister einge-
tragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert
wurden, besteht die Sicherung nach MaBgabe dieser Vorschrift fort.
Nach dem 31. Dezember 2022 entfdallt dieser Bestandsschutz, sobald
die betreffende Verbindlichkeit fallig wird, gekUndigt oder anderweitig
zurUckgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege
einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge Ubergeht oder auf eine aus-
landische Zweigniederlassung oder Zweigstelle Ubertragen wird.

Einzelheiten zum Schutzumfang einschlieBlich der Sicherungsgrenzen
sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen §

6 geregelt. Das Statut wird auf Verlangen zur Verfigung gestellt und
kann auch im Internet unter der Website des Bankenverbands aufgeru-
fen werden.

Forderungsibergang und Auskunftserteilung

20.4 Forderungsibergang

Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen
die Bank in entsprechender Hohe mit allen Nebenrechten Zug um Zug
auf den Einlagensicherungsfonds Uber.

20.5 Auskunftserteilung

Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen AuskUnfte
zu erteilen und Unterlagen zur Verfigung zu stellen.

Ombudsmannverfahren
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21 Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgende auBergerichtliche Méglichkeiten:

» Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank
wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungs-
dienstevertrégen erfolgt dieses in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax
oder E-Mail).

+ Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken"
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die
Méglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Om-
budsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdege-
genstand eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f
des Burgerlichen Gesetzbuches), kénnen auch Kunden, die keine Ver-
braucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. N&he-
res regelt die ,Verfahrensordnung fur die Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im deutschen Bankgewerbe", die auf Wunsch zur Verfigung
gestellt wird oder im Internet unter der Website des Bankenverbands
abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax
oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deut-
scher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-
3169, zu richten.

E-Mail: Bitte verwenden Sie fir Schlichtungsantrédge ab 01.01.2022
folgende E-Mail Adresse: schlichtung@bdb.de

Korrespondenz zu Altvorgdngen (Aktenzeichen aus 2021 oder dlter)
senden Sie bitte an: ombudsmann@bdb.de

+ Ferner besteht fUr den Kunden die Méglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fur Finanz-

Il. Bedingungen fUr das Online-Banking

1 Leistungsangebot

(1) Der Kunde und dessen Bevollmdchtigte kdnnen Bankgeschafte mit-
tels Online-Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwi-
ckeln. Zudem kénnen sie Informationen der Bank mittels Online-Banking
abrufen. Des Weiteren sind sie gemdaR § 675f Absatz 3 BGB berechtigt,
Zahlungsauslésedienste und Kontoinformationsdienste gemaR § 1 Ab-
satze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Dari-
ber hinaus kénnen sie von ihnen ausgewdhlte Drittdienste nutzen.

(2) Kunde und Bevollmdachtigte werden einheitlich als ,Teilnehmer"”, Kon-
to und Depot einheitlich als ,Konto" bezeichnet,es sei denn, dieses ist
ausdrUcklich anders bestimmt.

(3) Zur Nutzung des Online-Bankings gelten die mit der Bank gesondert
vereinbarten Verfugungslimite.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Bankings

21 Technische Voraussetzungen

FUr die Online-Nutzung benétigt der Kunde einen Internet- oder einen
proprietdren Online-Dienst mit Internetzugang. Dieser Netzzugang wird
nicht von comdirect bereitgestellt. Im Internet ist zzt. mindestens eine
128-Bit-VerschlUsselung zwingend erforderlich. comdirect behdlt sich
vor, diesen Mindeststandard zu dndern. Sie wird den Kunden hierGber
unterrichten, indem sie vorher eine Mitteilung im Internet auf der Login-
Seite veroffentlicht. Eine entsprechende VerschliUsselungssoftware wird
von comdirect zur VerfUgung gestellt. In Landern, in denen Nutzungs-
oder Einfuhr- und Ausfuhrbeschrankungen fir VerschlUsselungstechni-
ken bestehen, darf die von comdirect zur Verfigung gestellte Software
nicht genutzt oder verwendet werden.

2.2

Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Bank ihn
authentifiziert hat. Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert
vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identit&t des
Teilnehmers oder die berechtigte Verwendung eines vereinbarten
Zahlungsinstrumentes, einschlieBlich der Verwendung des personalisier-
ten Sicherheitsmerkmales des Teilnehmers Uberprifen kann. Mit den
hierfur vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer
sich gegeniber der Bank als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf
Informationen zugreifen (sieche Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie
Auftrage erteilen (siehe Nummer 4 dieser Bedingungen).

Sonstige Voraussetzungen

23

Authentifizierungselemente sind

Personalisierte Sicherheitsmerkmale

- Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer wei3 (z. B. per-
sénliche Identifikationsnummer [PIN]),

dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn, Uber
VerstéBe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG),
die §§ 675c¢ bis 676c des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen
Artikel 248 des EinfUhrungsgesetzes zum Buirgerlichen Gesetzbuche
(EGBGB) zu beschweren.

- Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerat
zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transakti-
onsnummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie das
mobile Endgerdt, oder

- Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhdrenz, z. B. Fin-
gerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer
gemdB der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis-
des Besitzelementes und/oder den Nachweis des Seinselementes an die
Bank Ubermittelt.

3 Zugang zum Online-Banking

1) Der Teilnehmer erhdlt Zugang zum Online-Banking der Bank, wenn
« er seine individuelle Zugangsnummer und seine PIN Ubermittelt

« er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten
Authentifizierungselemente(s) ausweist

» und keine Sperre des Zuganges (siehe Nr. 8.1 und 9 dieser Bedingun-
gen) vorliegt.

Nach Gewdhrung des Zuganges zum Online-Banking kann der Teilneh-

mer Informationen abrufen oder Auftrdge erteilen.

(2) FUr den Zugriff auf sensible Zch[pngsdoten im Sinne des § 1 Absatz
26 Satz 1 ZAG (z.B. zum Zweck der Anderung der Anschrift des Kunden)

4 Auftrdge

41  Auftragserteilung

Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Beispiel Uberweisung) zu
dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat
er hierzu Authentifizierungselemente (zum Beispiel Eingabe einer TAN
als Nachweis des Besitzelementes) zu verwenden. Die Bank bestatigt
mittels Online-Banking den Eingang des Auftrages.

4.2 Meldung nach AWV

Bei Zahlungen zugunsten Gebietsfremder ist die Meldung gemaf
AuBenwirtschaftsverordnung (AWV) zu beachten.

4.3 Widerruf von Auftragen

Die Widerrufbarkeit eines Auftrages richtet sich nach den fir die jeweili-
ge Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingung-
enfir den Uberweisungsverkehr). Der Widerruf von Auftrégen kann nur
auBerhalb des Online-Bankings erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine
Widerrufsmaoglichkeit im Online-Banking ausdricklich vor.
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5 Bearbeitung von Online-Banking-Auftrdgen durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Auftrage erfolgt an den fUr die Abwicklung der
jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Uberweisung) auf der Online-Ban-
king-Seite der Bank oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" bekannt
gegebenen Geschaftstagen im Rahmen des ordnungsgemafen Arbeits-
ablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der
Bank oder im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Zeitpunkt
(Annahmefrist) ein oder fallt der Zeitpunkt des Einganges nicht auf ei-
nen Gesché&ftstag gemdB Online-Banking-Seite der Bank oder ,Preis-
und Leistungsverzeichnis" der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf
folgenden Geschaftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an
diesem Geschéftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausfihren, wenn folgende Ausfihrungs-
bedingungen vorliegen:

+ Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser Be-
dingungen)

« Die Berechtigung des Teilnehmers fur die jeweilige Auftragsart (zum
Beispiel Wertpapierorder) liegt vor.

« Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.

« Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfigungslimit ist nicht
Uberschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen).

« Die weiteren AusfUhrungsbedingungen nach den fur die jeweilige Auf-
tragsart maBgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausreichende-
Kontodeckung gemdB den Bedingungen fur den Uberweisungsverkehr)
liegen vor.

Liegen die Ausfuhrungsbedingungen nach Satz 1 vor, fUhrt die Bank

die Auftrage nach MaBgabe der Bestimmungen der fur die jeweilige
Auftragsart

(3) Liegen die AusfUhrungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor,
wird die Bank den Auftrag nicht ausfihren. Sie wird den Teilnehmer hie-
rUber mittels Online Banking eine Information zur Verfigung stellen und
soweit mdglich dabei die Grinde und die Méglichkeiten nennen, mit de-
nen Fehler, die zur Ablehnung gefUhrt haben, berichtigt werden kénnen.

6 Information des Kunden Gber Online-Banking-Verfiigungen

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich

Uber die mittels Online-Banking getdtigten Verfigungen auf dem fur
Kontoinformationen vereinbarten Weg und/oder gemaR den fur den
Auftrag/das jeweilige Produkt geltenden Bedingungen/Vereinbarungen.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

71  Schutz der Authentifizierungselemente

(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um sei-
ne Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen)vor
unbefugtem Zugriff zu schitzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
das Online-Banking missbrduchlich verwendet oder in sonstiger Weise
nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 3 und 4 dieser Bedin-
gungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teil-
nehmer vor allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie diurfen
insbesondere

nicht mundlich (z. B. telefonisch oder persénlich) mitgeteilt werden,

nicht auBerhalb des Online-Bankings in Textform (z. B. per E-Mail,
Messenger-Dienst) weiter gegeben werden,

- nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN
im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerdt) werden und

nicht auf einem Gerdt notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerdt aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. Lesegerdt,
mobiles Endgerdat) oder zur Prifung des Seinselements (z. B. mobiles
Endgerat mit Anwendung fUr das Online-Banking und Fingerabdruck-
sensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. das Lesegerdt oder ein mobiles Endgerdt,
sind vor Missbrauch zu schitzen, insbesondere

- ist das Lesegerdt vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher
zu verwahren,

ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End-
gerdt des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kénnen,

ist dafiUr Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen
Endgerdt (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung fur das Online-
Banking (z.B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) nicht nut-
zen kénnen,

- ist die Anwendung fUr das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App,
Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerdt des Teilnehmers zu
deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen End-
gerdt aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefones),

- dirfen die Nachweise des Besitzelementes (z. B. TAN) nicht auBerhalb
des Online-Banking mundlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B.
per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden und

- muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des
Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung fir das Online-Ban-
king) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Per-
sonen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere
Personen ihr Gerdt als Besitzelement fUr das Online Banking des Teil-
nehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dirfen auf
einem mobilen Endgerdat des Teilnehmers fur das Online-Banking nur
dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem
mobilen Endgerdt keine Seinselemente anderer Personen gespeichert
sind. Sind auf dem mobilen Endgerat, das fur das Online-Banking ge-
nutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist fir das On-
line-Banking das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN)
zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgeré&t gespeicherte Seins-
element.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerdt, mit dem die
TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig for das On-
line-Banking genutzt werden.

(4) Die fur das mobile-TAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu
|6schen oder zu dndern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer for
das Online-Banking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absdtzen 1 bis 4 darf der
Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegentUber einem von ihm
ausgewdhlten Zahlungsauslésedienst und Kontoinformationsdienst so-
wie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1
Sdtze 3 und 4 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teil-
nehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwdhlen.

7.2  Sicherheitshinweise der Bank

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-
Seite der Bank, insbesondere die MafBnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.3 Prifung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten

Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten
(z. B. Betrag, IBAN des Zahlungsempfé&ngers, Wertpapierkennnummer)
Uber das gesondert vereinbarte Gerat des Teilnehmers an (z. B mittels
mobilem Endgerat, Lesegerdat). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der
Bestdatigung die Ubereinstimmung der angezeigten Daten mit den for
den Auftrag vorgesehenen Daten zu prifen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer

- den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelementes zur Authentifi-
zierung (z. B. Lesegerdat, mobiles Endgerdat) oder

- die missbrduchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte
Nutzung eines Authentifizierungselements fest, muss der Teilnehmer
die Bank hierUber unverziglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teil-
nehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit auch Uber die geson-
dert mitgeteilten Kommunikationskandle abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authen-
tifizierungselementes unverziglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder be-
trugerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss
er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung Uber nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgefihrte

Avuftrdge

Der Kunde hat die Bank unverziglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgefUhrten Auftrages hierUber zu unter-
richten.
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9 Nutzungssperre

91  Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall
der Sperranzeige nach Nr. 8.1 dieser Bedingungen,

- den Online-Banking-Zugang fur ihn oder alle Teilnehmer

- oder seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Bankings.

9.2

(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang fir einen Teilnehmer sper-
ren, wenn

Sperre auf Veranlassung der Bank

- sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu
kundigen,

- sachliche Griunde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authenti-
fizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder

- der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrigerischen Ver-
wendung eines Authentifizierungselementes besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfur maBgeblichen
Grinde mdglichst vor, spdtestens jedoch unverziglich nach der Sperre
auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Grinden darf
unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtun-
gen verstoBBen wirde.

9.3

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizie-
rungselemente austauschen, wenn die Grinde fir die Sperre nicht mehr
gegeben sind. HierUber unterrichtet sie den Kunden unverzuglich.

Aufhebung der Sperre

10  Haftung

10.1 Haftung der Bank bei Ausfilhrung eines nicht autorisierten
Auftrages und eines nicht, fehlerhaft oder verspdatet

ausgefiUhrtenAuftrages

Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem
nicht, fehlerhaft oder verspatet ausgefUhrten Auftrag richtet sich nach
den fur die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B.
Bedingungen fur den Uberweisungsverkehr, Bedingungen fur das Wert-
papiergeschaft.)

10.2 Haftung des Kunden bei missbr&uchlicher Nutzung seiner
Authentifizierungselemente

10.2.1 Haftung des Kunden fiir nicht autorisierte Zahlungsvorgénge vor
der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgdnge vor der Sperranzeige
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst ab-
handen gekommenen Authentifizierungselementes oder auf der sonsti-
gen missbrduchlichen Verwendung eines Authentifizierungselementes,
haftet der Kunde nicht fir den der Bank hierdurch entstehenden Scha-
den, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden
trifft.

(2) Der Kunde ist ebenfalls nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
wenn

- es ihm nicht méglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbrduchliche Verwendung des
Authentifizierungselementes vor dem nicht autorisierten Zahlungsvor-
gang zu bemerken, oder

- der Verlust des Authentifizierungselementes durch einen Angestellten,
einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters
oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkeiten des Zahlungsdienstleisters
ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvor-

gdngen und hat der Teilnehmer in betrigerischer Absicht gehandelt oder

seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsatz-
lich oder grob fahrldssig verletzt, tradgt der Kunde abweichend von den

Absdatzen 1und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Um-

fang. Grobe Fahrldssigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen,

wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach

- Nummer 7.1 Absatz 2,

- Nummer 7.1 Absatz 4,

- Nummer 7.3 oder

- Nummer 8.1 Absatz 1

dieser Bedingungen verletzt hat.

(4) Abweichend von den Absa&tzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kun-
denauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat.
Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwen-
dung von zwei voneinander unabhdngigen Authentifizierungselementen

aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3
dieser Bedingungen).

(5) Die Haftung fur Schaden, die innerhalb des Zeitraumes, fUr den das
Verfigungslimit gilt, verursacht werden, beschrénkt sich jeweils auf das
vereinbarte Verfigungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1und 3
verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1
dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Még-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Die Absdatze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilneh-
mer in betrigerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergdnzend Folgendes:

- Der Kunde haftet fir Sch&den aufgrund von nicht autorisierten Zah-
lungsvorgdngen Uber die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1
und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrldssig oder vorsatzlich gegen sei-
ne Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoBen
hat.

- Die Haftungsbeschrankung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet kei-
ne Anwendung.

10.2.2Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfigungen
auBBerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen)
vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Verfugungen auBerhalb von Zahlungs-
diensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der
Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizie-
rungselementes oder auf der sonstigen missbrauchlichen Nutzung des
Authentifizierungselementes und ist der Bank hierdurch ein Schaden
entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen
Grundsdtzen des Mitverschuldens.

10.2.3Haftung ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat,
Ubernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Ver-
fUgungen entstehenden Schaden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in
betrigerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4

Haftungsanspriche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begrindenden Umstdnde auf einem ungewdhnlichen und unvorher-
sehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses
Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden kénnen.

Haftungsausschluss

1 Datenschutz

Alle im Rahmen der Online-Nutzung entstehenden personenbezogenen
Daten werden zum Zwecke der VertragsdurchfUhrung von comdirect
erhoben, verarbeitet und genutzt.

12 Mobile-Banking

Die vorstehenden Bedingungen zur Online-Nutzung gelten entsprechend
fUr das Mobile-Banking. Unter Mobile-Banking ist die Nutzung von
Konto und Depot unter Nutzung mobiler Endgerdte (zum Beispiel Gber
WAP - Wireless Application Protocol) zu verstehen.
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lll. Bedingungen fur Gemeinschaftskonten

1 Verfigungsberechtigung

11 Verfigungsrecht jedes einzelnen Kontoinhabers

comdirect fUhrt ausschlieBlich Gemeinschaftskonten mit Einzelverfu-
gungsberechtigung (,Oder-Konten"). Jeder Kontoinhaber darf Uber die
Konten/Depots ohne Mitwirkung des anderen Kontoinhabers verfigen
und zulasten der Konten/Depots alle mit der Konto-/Depotfihrung im
Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, sofern nicht nach-
stehend etwas anderes geregelt ist.

Girokonto-Verfugungsrahmen, Wertpapierkredit und
KontoUberziehungen:

Fur den Abschluss und die Anderung eines Girokonto-Verfigungs-
rahmens bzw. eines Wertpapierkredites zulasten der Konten ist die
Mitwirkung aller Kontoinhaber erforderlich. Jeder Kontoinhaber ist
selbststandig berechtigt, Uber die auf den Gemeinschaftskonten ge-
gebenenfalls eingerdumten Kredite jeder Art alleine zu verfugen und
von der Méglichkeit vorUbergehender KontoUberziehungen im bankUb-
lichen Rahmen Gebrauch zu machen.

Finanztermingeschdafte:

Zum Abschluss und zur DurchfUhrung von Finanztermingeschdaften zu-
lasten der Konten/Depots bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kon-
toinhabern.

Erteilung und Widerruf von Vollmachten:

Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinhabern
gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kon-
toinhaber fUhrt zum Erléschen der Vollmacht. Uber den Widerruf ist
comdirect unverziglich — aus Beweisgrinden méglichst schriftlich —
zu unterrichten.

Auflésung von Konten und Depots:

Jeder einzelne Kontoinhaber kann einzelne Konten und Depots durch
Kindigung oder AusUbung des Widerrufsrechtes nach den Vorschriften
Uber Fernabsatzvertrdge bei Finanzdienstleistungen alleine auflésen.
Die Méglichkeit jedes Kontoinhabers, das Konto/Depot mithilfe seiner
Einzelverfugungsberechtigung auf seinen Namen umschreiben zu las-
sen, besteht hingegen nicht.

1.2 Regelung fir den Todesfall eines Kontoinhabers

Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse des anderen
Kontoinhabers unverdndert bestehen. In diesem Falle kann der Uber-
lebende Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben die Konten/Depots

IV. SCHUFA-Auskunft

FUr die Eréffnung eines Girokontos, den Abschluss eines Kreditvertrages
und die Aushdndigung einer Kreditkarte muss eine Bonitatsprifung
erfolgen. Hierfur bendtigen wir auch Auskinfte von der SCHUFA
(Schutzgemeinschaft fur allgemeine Kreditsicherung). Aufgabe der
SCHUFA ist es, den Vertragspartnern — neben den Banken, insbesondere
auch der Versandhandel — Informationen zu geben, um sie vor Verlusten
aus Kreditgeschaften mit Konsumenten zu bewahren und damit auch
die Mdglichkeit zu schaffen, die Kreditnehmer vor einer UbermafBigen
Verschuldung zu schitzen. Kunden haben stets die Méglichkeit, von der

auflésen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben
gemeinsam wahrgenommen.

Das Recht zum Widerruf der Einzelverfugungsbefugnis steht jedoch
jedem Erben alleine zu. Widerruft ein Miterbe, so bedarf jede Verfigung
Uber die Konten/Depots seiner Mitwirkung. Widerrufen sémtliche Mit-
erben die Einzelverfigungsberechtigung des Kontoinhabers, so kann der
Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sdmtlichen Miterben Gber
die Konten/Depots verfigen.

2 Konto- und Depotmitteilungen

Vorbehaltlich einer Vereinbarung zur Nutzung des elektronischen Postbox-
Services wird comdirect alle Konto- und Depotmitteilungen (inklusive
Finanzreporte) an die Postanschrift der Person richten, die gemaf
Kontoerséffnungsantrag ,erster Kontoinhaber" ist.

3 Gesamtschuldnerische Haftung

Fir die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/-depots haften
die Kontoinhaber als Gesamtschuldner. Das hei3t, jeder Kontoinhaber
ist verpflichtet, die ganze Leistung zu bewirken, comdirect ist aber nur
einmal berechtigt, die Leistung zu fordern (Gesamtschuldner).
comdirect kann die Leistung nach ihrer Wahl von jedem der Schuldner
ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung
bleiben sémtliche Schuldner verpflichtet.

4 Widerruf der Einzelverfiigungsberechtigung

Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfugungsberechtigung eines
anderen Kontoinhabers mit Wirkung fUr die Zukunft von comdirect
gegenUber widerrufen. Sodann kénnen alle Kontoinhaber nur noch
gemeinsam Uber die Konten/Depots verfigen. Uber den Widerruf ist
comdirect unverziglich und aus Beweisgrinden maglichst schriftlich zu
unterrichten.

SCHUFA eine Auskunft Uber lhre personenbezogenen gespeicherten
Daten zu erhalten.

Die SCHUFA ist wie folgt zu erreichen:

Internet: www.schufa.de
Telefon: 0611 - 92780
Per Post: SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter

Postfach 103441, 50474 Kéln
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

I. Trading
Diese Sonderbedingungen gelten fur den Kauf oder Verkauf sowie fur
die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rech-
te nicht in Urkunden verbrieft sind (hachstehend: ,Wertpapiere").
Geschdfte in Wertpapieren

1 Formen des Wertpapiergeschéftes

11 Kommissions-/Festpreisgeschéfte

comdirect und der Kunde schlieBen Wertpapiergeschafte in Form von
Kommissionsgeschdften (1.2) oder Festpreisgeschaften (1.3) ab.

1.2 Kommissionsgeschdfte

FUhrt comdirect Auftrage ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren als Kommissiondrin aus, schlieB3t sie fur Rechnung des

Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegen-
partei ein Kauf- oder Verkaufsgeschaft (Ausfuhrungsgeschaft) ab, oder
sie beauftragt einen anderen Kommissiondr (Zwischenkommissiondr),
ein AusfUhrungsgeschaft abzuschlieBen. Im Rahmen des elektronischen
Handels an der Bérse kann der Auftrag des Kunden auch gegen
comdirect oder den Zwischenkommissiondr unmittelbar ausgefihrt
werden, wenn die Bedingungen des Bérsenhandels dieses zulassen.

1.3 Festpreisgeschdfte

Vereinbaren comdirect und der Kunde miteinander fUr das einzelne
Geschdft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschaft),
so kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend Ubernimmt
comdirect vom Kunden die Wertpapiere als Kauferin, oder sie liefert die
Wertpapiere an ihn als Verkduferin. comdirect berechnet dem Kunden
den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzig-
lich aufgelaufener Zinsen (Stuckzinsen).

2 Ausfiihrungsgrundsétze fir Wertpapiergeschdfte

comdirect fUhrt Wertpapiergeschdfte nach ihren jeweils geltenden Aus-
fUhrungsgrundsdatzen aus. Die AusfUhrungsgrundsétze sind Bestandteil
der Sonderbedingungen. comdirect ist berechtigt, die AusfUhrungs-
grundsdtze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu dndern.
Uber die Anderungen der Ausfihrungsgrundsatze wird comdirect den
Kunden jeweils informieren.

21 Ausfiihrung des Kommissionsauftrages
2.11 Geltung von Rechtsvorschriften, Usancen und
Geschéftsbedingungen

Die AusfUhrungsgeschéfte unterliegen den fir den Wertpapierhandel
am Ausfihrungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschéftsbe-
dingungen (Usancen); daneben gelten die allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen des Vertragspartners von comdirect.

2.1.2 Preis des Ausfilhrungsgeschéftes/Entgelt/Aufwendungen

comdirect rechnet gegeniUber dem Kunden den Preis des Aus-
fUhrungsgeschdftes ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu
stellen. Ein mdglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Besondere Regeln fir das Kommissionsgeschdft

3 Usancen/Unterrichtung/Preis

3.1  Geltung von Rechtsvorschriften, Usancen und
Geschdftsbedingungen

Die Ausfuhrungsgeschéfte unterliegen den fur den Wertpapierhandel
am AusfUhrungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschéftsbe-
dingungen (Usancen); daneben gelten die allgemeinen Geschdaftsbedin-
gungen des Vertragspartners von comdirect.

3.2 Unterrichtung

Uber die Ausfihrung des Auftrages wird comdirect den Kunden unver-
zuglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen
Handel an einer Bérse gegen comdirect oder den Zwischenkommissiondr
unmittelbar ausgefihrt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

3.3 Preis des Ausfihrungsgeschéftes/Entgelt/Aufwendungen

comdirect rechnet gegeniUber dem Kunden den Preis des Aus-
fUhrungsgeschdftes ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu
stellen. Ein mdglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4 Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes

comdirect ist zur AusfUhrung von Auftrégen oder zur Ausibung von
Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden,

ein fur Wertpapiergeschéfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand
des Kunden zur AusfUhrung ausreicht. FOhrt comdirect den Auftrag
ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverziglich
unterrichten.

5 Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann comdirect bei der Erteilung von Auftrégen Preisgrenzen
fUr das AusfUhrungsgeschdaft vorgeben (preislich limitierte Auftrage).

6 Giltigkeitsdauer von unbefristeten Kundenauftrégen

6.1  Preislich unlimitierte Auftrége

Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt nur fur einen Handelstag; ist der
Auftrag fur eine gleichtdgige AusfUhrung nicht so rechtzeitig eingegan-
gen, dass seine Bericksichtigung im Rahmen des ordnungsgemdaBen
Arbeitsablaufes maglich ist, so wird er fUr den ndchsten Handelstag
vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgefihrt, so wird comdirect den
Kunden hierUber unverziglich benachrichtigen.

6.2 Preislich limitierte Auftrdge

Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des
laufenden Monates gultig (Monatsultimo). Ein am letzten Handelstag
eines Monates eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag
ausgefihrt wird, fir den ndchsten Monat vorgemerkt. comdirect wird
den Kunden Uber die Gultigkeitsdauer seines Auftrages unverziglich
unterrichten.

7 Giltigkeitsdauer von Auftrégen zum Kauf/Verkauf von
Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten
sind fUr die Dauer des Bezugsrechtshandels gultig. Preislich limitierte
Auftrédge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erléschen mit Ab-
lauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Giltigkeitsdauer
von Auftrdagen zum Kauf oder Verkauf ausléndischer Bezugsrechte
bestimmt sich nach den maBgeblichen ausldndischen Usancen. Fur die
Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechts-
handels zum Depotbestand des Kunden gehdren, gilt Nr. 15.1.

8 Erléschen laufender Auftréage

8.1 Dividendenzahlung, sonstige Ausschiittungen, EinrGumung von
Bezugsrechten, Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln

Preislich limitierte Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Aktien an in-
landischen AusfUhrungspl&tzen erléschen bei Dividendenzahlung, sons-
tigen AusschiUttungen, der Einrdumung von Bezugsrechten oder einer
Kapitalerhéhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages,
an dem die Aktien letztmals einschlieBlich der vorgenannten Rechte
gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausfihrungs-
platzes ein Erlédschen vorsehen. Bei Verdnderung der Einzahlungsquote
teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des
Aktiensplittings erléschen preislich limitierte Auftrage mit Ablauf des
Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhéhter Einzahlungs-
quote bzw. mit dem verédnderten Nennwert bzw. gesplittet notiert
werden.

8.2 Kursaussetzung

Wenn an einem inldndischen Ausfihrungsplatz die Preisfeststellung
wegen besonderer Umstdnde im Bereich des Emittenten unterbleibt
(Kursaussetzung), erléschen sdmtliche an diesem Ausfihrungsplatz aus-
zufUhrenden Kundenauftrage fir die betreffenden Wertpapiere, sofern
die Bedingungen des AusfUhrungsplatzes dieses vorsehen.

8.3 Ausfihrung von Kundenauftréigen an ausléndischen
Ausfihrungspldtzen

Bei der Ausfuhrung von Kundenauftrdgen an ausldndischen Ausfih-

rungspldtzen gelten insoweit die Usancen der ausldndischen Ausfih-

rungspldtze.

8.4 Benachrichtigung

Von dem Erléschen eines Kundenauftrages wird comdirect den Kunden
unverzUglich benachrichtigen.

9 Haftung von comdirect bei Kommissionsgeschd&ften

comdirect haftet fur die ordnungsgemadfBe Erfullung des AusfUhrungs-
geschdéftes durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des
Zwischenkommissiondrs. Bis zum Abschluss eines AusfUhrungsgeschaf-
tes haftet comdirect bei der Beauftragung eines Zwischenkommissio-
ndrs nur fur dessen sorgfaltige Auswahl und Unterweisung.
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

I. Trading (Fortsetzung)
ErfUllung der Wertpapiergeschéfte

10  Erfillung im Inland als Regelfall

comdirect erfUllt Wertpapiergeschdfte im Inland, soweit nicht die
nachfolgenden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die
Anschaffung im Ausland vorsehen.

n Anschaffung im Inland

Bei der Erfillung im Inland verschafft comdirect dem Kunden, sofern

die Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wert-
papiersammelbank (Deutsche Bérse Clearing AG) zugelassen sind,
Miteigentum an diesem Sammelbestand - Girosammel-Depotgutschrift
(GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung
zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren
verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt comdirect fUr den Kunden
gesondert von den eigenen Bestdnden und von denen Dritter (Streif-
bandverwahrung).

12 Anschaffung im Ausland

121

comdirect schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn sie als Komm-
issiondrin Kaufauftrage in in- oder ausléndischen Wertpapieren im
Ausland ausfUhrt oder dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschdftes
ausldndische Wertpapiere verkauft, die im Inland weder bérslich noch
auBerborslich gehandelt werden, oder wenn sie als Kommissiondrin
Kaufauftrage in ausldndischen Wertpapieren ausfUhrt oder dem Kunden
ausléndische Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschéftes verkauft,
die zwar im Inland bérslich oder auBerbérslich gehandelt, Gblicherweise
aber im Ausland angeschafft werden.

Anschaffungsvereinbarung

12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern

comdirect wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland
verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausldndischen
Verwahrer (zum Beispiel Deutscher Auslandskassenverein AG) beauf-
tragen oder eine eigene ausldandische Geschdftsstelle damit betrauen.
Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und
Usancen des Verwahrungsortes und den fur den oder die ausléndischen
Verwahrer geltenden allgemeinen Gesché&ftsbedingungen.

12.3 Gutschrift in Wertpapierrechnung

comdirect wird sich nach pflichtgem&Bem Ermessen unter Wahrung
der Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den
Wertpapieren oder eine andere im Lagerland Ubliche, gleichwertige
Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhdnderisch
fUr den Kunden halten. HierUber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in
Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausldndischen
Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

12.4 Deckungsbestand

comdirect braucht die Auslieferungsanspriche des Kunden aus der ihm
erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfillen. Der Deckungsbestand besteht aus den
im Lagerland fur den Kunden und fUr comdirect verwahrten Wert-
papieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt
worden ist, tragt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen
Nachteile und Schaden, die den Deckungsbestand als Folge von héherer
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von
comdirect nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zu-
sammenhang mit VerfiUgungen von hoher Hand des In- oder Auslandes
treffen sollten.

12.5 Behandlung der Gegenleistung

Hat ein Kunde nach der Nr. 12.4 Nachteile und Sch&éden am Deckungs-
bestand zu tragen, so ist comdirect nicht verpflichtet, dem Kunden den
Kaufpreis zurUckzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

13 Depotauszug

comdirect erteilt mindestens einmal jahrlich einen Depotauszug.

14 Einldsung von Wertpapieren, Bogenerneuerung

141

Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt comdirect fur die
Einlésung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von
rockzahlbaren Wertpapieren bei deren Falligkeit. Der Gegenwert von
Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von fdlligen Wertpapieren

Inlandsverwahrte Wertpapiere

jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass comdirect den
Betrag erhdlt, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei comdirect selbst
zahlbar sind. comdirect besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertrag-
scheinbogen (Bogenerneuerung).

14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem
auslandischen Verwahrer.

14.3 Auslosung und Kiindigung von Schuldverschreibungen

Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen Uberwacht comdirect
den Zeitpunkt der RUckzahlung infolge Auslosung und Kindigung

anhand der Verdffentlichungen in den ,Wertpapier-Mitteilungen®”. Bei einer
Auslosung von im Ausland verwahrten rickzahlbaren Schuldverschreibun-
gen, die anhand ihrer Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung),
wird comdirect nach ihrer Wahl dem Kunden fUr die ihm in Wertpapier-
rechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern
fur die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die
Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die
Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer
neutralen Prifungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter
Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgefihrt
werden, sofern eine neutrale Auslosung gewdhrleistet ist.

14.4 Keine Einlésung in fremder Wéahrung

Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie féllige Wertpapiere
in ausldndischer Wahrung oder ausldndischen Rechnungseinheiten
eingeldst, wird comdirect dem Kunden hierUber eine Gutschrift in Euro
erteilen.

15 Behandlung von Bezugsrechten, Optionsscheinen,
Woandelschuldverschreibungen

151

Uber die Einrdumung von Bezugsrechten wird comdirect den

Kunden benachrichtigen, wenn hierUber eine Bekanntmachung in den
Wertpapier-Mitteilungen"” erschienen ist. Soweit comdirect bis zum
Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Wei-
sung des Kunden erhalten hat, wird sie samtliche zum Depotbestand
des Kunden gehdrenden inldndischen Bezugsrechte bestens

verkaufen. Auslandische Bezugsrechte darf comdirect gemdaB den im
Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

Bezugsrechte

15.2 Options- und Wandlungsrechte

Uber den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrech-
ten aus Wandelschuldverschreibungen wird comdirect den Kunden mit
der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den
Wertpapier-Mitteilungen" hingewiesen worden ist.

16  Weitergabe von Nachrichten

Werden in den ,Wertpapier-Mitteilungen” Informationen veréffent-
licht, die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden comdirect
solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausldndischen
Verwahrer/Zwischenverwahrer Gbermittelt, so wird comdirect dem
Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf
die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken kénnen und die Be-
nachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich
ist. So wird sie insbesondere Informationen Uber

« gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

« freiwillige Kauf- und Umtauschangebote sowie

« Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterbleiben,
wenn die Information bei comdirect nicht rechtzeitig eingegangen ist
oder die vom Kunden zu ergreifenden MaBnahmen wirtschaftlich nicht
zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhdltnis
zu den moglichen Ansprichen des Kunden stehen. Hat der Kunde seine
Versandanschrift im Ausland, kann es durch Postlaufzeiten zu Verzége-
rungen bei der Weitergabe der Nachrichten kommen.

17 Prifungspflicht von comdirect

comdirect priuft anhand der Bekanntmachungen in den ,Wertpapier-
Mitteilungen”, ob die bei ihr verwahrten Wertpapiere von Aufgebotsver-
fahren zur Kraftloserklarung von Wertpapierurkunden betroffen sind.
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

I. Trading (Fortsetzung)

18  Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

18.1

comdirect darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den
Wertpapier-Mitteilungen” bekannt gemachten Aufforderung zur Ein-
reichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageent-
scheidung verbunden ist (wie zum Beispiel nach der Fusion der Emitten-
tin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der
Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierUber unterrichtet.

Urkundenumtausch

18.2 Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der
Wertpapiereigenschaft

Verlieren die fUr den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre
Wertpapiereigenschaft durch Erléschen der darin verbrieften Rechte,

so kénnen sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden
ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit még-
lich dem Kunden auf Verlangen zur Verfugung gestellt. Der Kunde wird
Uber die Ausbuchung, die Méglichkeit der Auslieferung und die mdgliche
Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann comdirect die
Urkunden nach Ablauf einer Frist von 2 Monaten nach Absendung der
Mitteilung an den Kunden vernichten.

19 Haftung

191

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet comdirect fur je-
des Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfillung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gut-
schrift erteilt wird, haftet comdirect auch fur die Erfillung der Pflichten
der Clearstream Banking AG.

Inlandsverwahrung

19.2 Auslandsverwahrung

Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschrénkt sich die
Haftung von comdirect auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung
des von ihr beauftragten ausléndischen Verwahrers oder Zwischenver-
wahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking
AG oder einen anderen inldndischen Zwischenverwahrer sowie einer
Verwahrung durch eine eigene ausldndische Geschdaftsstelle haftet
comdirect fUr deren Verschulden.

20 Sonstiges

20.1 Auskunftsersuchen

Auslandische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder verduBert
werden oder die ein Kunde von comdirect im Inland oder im Ausland
verwahren lasst, unterliegen regelmdaBig einer auslandischen Rechtsord-
nung. Rechte und Pflichten von comdirect oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung
des Namens des Kunden vorsehen kann. comdirect wird entsprechende
Auskinfte an ausldndische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet
ist. Sie wird den Kunden hierUber benachrichtigen.

20.2 Ubertrége/Auslieferung/Einlieferung

Diese Bedingungen gelten auch, wenn der Kunde comdirect Depot-
guthaben von einem anderen Verwahrer Ubertragen lasst. Verlangt der
Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach
MaBgabe dieser Bedingungen erteilt. Verfigungen Uber den Depotbestand
kénnen ausschlieBlich in Form von Depotibertrdgen zugunsten des von
comdirect anzugebenden Auslieferungsdepots erfolgen. Eine effektive
Ein- oder Auslieferung von Wertpapieren bei comdirect ist nicht mdglich.

20.3 Informationen von Dritten

Die an den Kunden weitergeleiteten Borsen- und Wirtschaftsinformationen,
Kurse, Indices, Preise, Nachrichten, allgemeinen Marktdaten und sonstigen
zugdnglichen Daten und die darauf beruhenden Erklarungen gegentber
dem Kunden werden von comdirect ohne Gewdhr fUr Vollsténdigkeit,
Richtigkeit und Genauigkeit zur Verfigung gestellt. Die vorstehende
Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Haftung auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit beruht. Sofern die Verletzung einer Pflicht vorliegt,
deren Erfullung die ordnungsgemdBe DurchfUhrung des Vertrages
Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmdRBig vertrauen darf, haftet comdirect nur begrenzt auf
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden. Sofern aufgrund der
vorhergehenden Haftungsfreizeichnung die Haftung von comdirect
ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dieses auch fur die persénliche
Haftung ihrer Arbeitnehmer und Erfillungsgehilfen.

20.4 Verbot kommerzieller Nutzung

Sdmtliche unter 20.3 genannten Informationen von Dritten werden
dem Kunden von comdirect ausschlieBlich zur privaten Nutzung zur Ver-
fUgung gestellt. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.

20.5 Verbot der Abtretung und/oder Verpféndung

Die Abtretung und/oder Verpféndung der Anspriche des/der Inhaber(s)
von Konten und Depots gegen comdirect aus der Geschaftsbeziehung
sind ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot gilt fur sémtliche Anspriche,
insbesondere fur solche im Hinblick auf Kontoguthaben, Kredite und
Wertpapiere.

21 Besondere Bedingungen fiir den auBerbérslichen Handel

211

Der Kunde kann comdirect Auftrdge zum Kauf und Verkauf von aus-
gewdhlten Wertpapieren im auBerbérslichen Handel erteilen. comdirect
fUhrt die Auftrage des Kunden als Kommissiondrin aus. Die fur die je-
weiligen Wertpapiere zur Verfigung stehenden Handelspartner werden
dem Kunden genannt. Der Kunde wahlt den Handelspartner aus, mit
dem das AusfUhrungsgeschaft abgeschlossen werden soll, und beauf-
tragt comdirect, das Geschdaft in eigenem Namen fur seine Rechnung
abzuschlieBen. Eine Anlageberatung durch comdirect findet nicht statt.

Leistungsangebot

21.2 Mistrade-Regelung

Zur Ausfihrung der von dem Kunden erteilten Kommissionsauftrége
nutzt comdirect die von den Handelspartnern oder dritter Seite zur
Verfigung gestellten elektronischen Handelssysteme. Die in diesem
Zusammenhang abgeschlossenen Rahmenvertrage zum auBBerbérs-
lichen Handel sehen eine Rickabwicklungsméglichkeit fur den Fall der
Bildung nicht marktgerechter Preise vor. Hat danach der Handelspart-
ner dem Geschéft aufgrund einer technisch begrindeten Fehlfunktion
des Handelssystemes oder aufgrund eines Bedienungsfehlers irrtimlich
einen falschen Kurs zugrunde gelegt, der erheblich und offenkundig von
dem zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Geschdftes marktad-
dquaten Preis - dem Referenzpreis — abweicht (Mistrade), so steht dem
Handelspartner gegeniber comdirect ein vertragliches Rucktrittsrecht/
Aufhebungsrecht zu.

21.3 Kein Anspruch des Kunden auf auBerbdrslichen Handel

comdirect kann den auBerbérslichen Handel jederzeit modifizieren, wei-
terentwickeln oder nach freiem Ermessen den Zugang des Kunden zum
auBerborslichen Handel voribergehend oder gdnzlich unterbinden. Ein
Anspruch des Kunden auf Zugang zum auBerbérslichen Handel besteht
nicht. Sofern aus technischen Grinden ein auBerbérslicher Handel nicht
moglich ist, kann der Kunde seine Auftrage zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren Uber die Borse leiten.

21.4 Preise

Es gelten die allgemeinen Konditionen zum Trading.

22 Besondere Bedingungen fiir kombinierte Wertpapierauftrége (hier:
One Cancels Other)

221

Der Kunde kann comdirect kombinierte Auftrdge zum Kauf und Verkauf
von ausgewdhlten Wertpapieren Uber die Internetseite von comdirect
erteilen, wobei die Auftrége in einem solchen Bedingungsverhdltnis
zueinander stehen, dass der Eingang einer Ausfuhrungsanzeige fur die
eine Order den Versand eines Streichungsauftrages fur die andere Order
auslésen soll. Die kombinierten Auftrdge bleiben im Ubrigen selbststan-
dig, werden als Einzelauftrdage an die Bérse geleitet und kénnen insbe-
sondere unabhdngig voneinander gestrichen oder gedndert werden. Der
nach einer TeilausfUhrung verbleibende Teil einer Order bleibt als offene
Order an der Bdrse. comdirect ist berechtigt, Mindestabst&nde fur
Limite bei kombinierten Wertpapierauftragen festzulegen. comdirect
fUhrt die Auftrdge des Kunden als Kommissiondrin aus. Der Kunde wdhlt
die gewinschte Kombination aus dem Angebot von comdirect aus und
beauftragt comdirect, die Geschafte jeweils im eigenen Namen fur seine
Rechnung abzuschlieBen. Eine Anlageberatung durch comdirect findet
nicht statt.

Leistungsangebot

22.2 Verfahren bei Mistrades

Wird die eine Kombinationsorder infolge der AusfUhrung der anderen
Kombinationsorder gestrichen, hat diese Streichung auch dann Bestand,
wenn die zun&chst ausgefUhrte Order infolge eines Mistrades rickab-
gewickelt wird.

22.3 Kein Anspruch des Kunden auf Annahme von kombinierten
Auftrdgen

comdirect kann die Annahme von kombinierten Auftragen jederzeit
modifizieren, weiterentwickeln oder nach freiem Ermessen voriberge-
hend oder auf Dauer ablehnen. Ein Anspruch des Kunden auf Annahme
von kombinierten Auftrégen besteht nicht. Sofern zum Beispiel aus
technischen Grunden die Erteilung von kombinierten Auftrdgen nicht
moglich ist, kann der Kunde seine Auftrége zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren als Einzelauftrag Uber die dann zur Verfigung stehenden
Orderwege (Internet, Telefon, Fax, Brief) erteilen.
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

I. Trading (Fortsetzung)

22.4 Preise
Es gelten die allgemeinen Konditionen zum Trading.

23  Besondere Bedingungen fiir kombinierte Wertpapierauftrége (hier:
Next Order)

23.1 Leistungsangebot

Der Kunde kann comdirect kombinierte Auftrage zum Kauf und Verkauf
von ausgewdhlten Wertpapieren erteilen, wobei die Auftrége in einem
solchen Bedingungsverhdltnis zueinander stehen, dass der Eingang einer
AusfUhrungsanzeige fUr die eine Order (Basisorder) die Weiterleitung
der anderen Order (Next Order) auslést. Die Next Order wird allerdings
erst dann an die ausgewdhlte Borse weitergeleitet, wenn die Basisor-
der vollstandig ausgefihrt ist und dieses comdirect angezeigt ist. Die
kombinierten Auftrége bleiben im Ubrigen selbststéndig, werden als
Einzelauftrdge an die Borse geleitet und kénnen

insbesondere unabhdngig voneinander gestrichen oder gedndert werden.
Bei Streichung der Basisorder wird die Next Order automatisch durch
comdirect gestrichen. Der nach einer TeilausfUhrung verbleibende Teil
einer Order verbleibt als offene Order an der Bérse. comdirect fUhrt

die Auftrage des Kunden als Kommissiondrin aus. Der Kunde wahlt die
gewinschte Kombination aus dem Angebot von comdirect aus und
beauftragt comdirect, die Geschdafte jeweils im eigenen Namen fur seine
Rechnung abzuschlieBen. Eine Anlageberatung durch comdirect findet
nicht statt.

23.2 Verfahren bei Mistrades

Wird die Next Order infolge der Vollausfihrung der Basisorder an die
Borse weitergeleitet, hat diese Next Order auch dann Bestand, wenn die
zundchst ausgefUhrte Basisorder zum Beispiel infolge eines Mistrades
ruckabgewickelt wird.

23.3 Kein Anspruch des Kunden auf Annahme von kombinierten
Auftrdgen

comdirect kann die Annahme von kombinierten Auftrégen jederzeit mo-
difizieren, weiterentwickeln oder nach freiem Ermessen vorUbergehend
oder auf Dauer ablehnen. Ein Anspruch des Kunden auf Annahme von
kombinierten Auftrédgen besteht nicht. Sofern aus technischen Grinden
die Erteilung von kombinierten Auftragen nicht méglich ist, kann der
Kunde seine Auftrage zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Ein-
zelauftrag Uber die dann zur Verfigung stehenden Orderwege (Internet,
Telefon, Fax, Brief) erteilen.

23.4 Preise

Es gelten die jeweils im aktuellen ,Preis- und Leistungsverzeichnis”
ausgewiesenen Entgelte. Das Entgelt fUr die Basisorder fallt mit der
Annahme des Auftrages durch comdirect, das fur die Next Order mit der
Weiterleitung an den ausgewdhlten Bérsenplatz an.

23.5 Regelungen fur die Next Order

Die Next Order wird trotz Erhalt der Anzeige Uber die Vollausfihrung
der Basisorder nicht aktiviert und daher nicht weitergeleitet, wenn

+ bei Erhalt der AusfUhrungsanzeige fur die Basisorder der verfigbare
Betrag (Kauf) oder der Depotbestand (Verkauf) fur die Disposition der
Next Order nicht ausreicht,

- die eingegebene ISIN/Wertpapierkennnummer nicht mehr giltig ist
(zum Beispiel wegen Knock-out bzw. Endfdlligkeit des Wertpapieres),

« die Voraussetzungen fUr die DurchfUhrung von Finanztermin-
gesché&ften nicht mehr vorliegen,

» eine vom Kunden zu vertretende Konto-, Depot-, Teilnehmer- oder
Postensperre eingerichtet ist

23.6 Keine Anpassung der Orderdaten an aktuelle Marktverhéltnisse

comdirect wird Orderdaten wie zum Beispiel Limitangaben der Next
Order, wdhrend sie noch nicht an die Bérse weitergeleitet ist (Status
wartend"), nicht den aktuellen Marktverhéltnissen anpassen. Derartige
Anpassungen sind ggf. vom Kunden vorzunehmen.
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

Ausfihrungsgrundsdtze

Grundsdtze fur die AusfUhrung von Auftrégen in
Finanzinstrumenten (im beratungsfreien Geschdft)

A Vorbemerkung

Anwendungsbereich

1. Diese Ausfihrungsgrundsdtze sind Bestandteil der produktbezo-
genen Geschdaftsbedingungen Trading von comdirect. Sie gelten fur

die AusfUhrung von Auftrdgen, die der Kunde comdirect zum Zwecke
des Erwerbes oder der Ver&duBerung von Wertpapieren oder anderer
Finanzinstrumente (zum Beispiel Optionen) - Wertpapiere und Finanz-
instrumente nachfolgend als ,Finanzinstrumente” bezeichnet - erteilt.
AusfUhrung in diesem Sinne bedeutet, dass comdirect auf Grundlage des
Kundenauftrages fir Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei
auf einem dafUr geeigneten Markt ein entsprechendes AusfUhrungsge-
schaft abschlieBt (Kommissionsgeschdft). SchlieBen comdirect und Kun-
de unmittelbar einen Kaufvertrag Uber Finanzinstrumente (Festpreisge-
schaft), gilt Nr. A. 6 dieser AusfUhrungsgrundsétze.

Grundlagen der Auftragsausfilhrung - weisungsgebundenes Geschdéft

2. comdirect richtet sich mit ihrem Angebot an den modernen, infor-
mierten und selbstbestimmten Anleger. Sie nimmt daher grundsdatzlich
nur Kundenauftrdage entgegen, bei denen der Kunde fir seinen Auftrag
eine ausdruckliche Weisung hinsichtlich aller AusfUhrungsparameter ein-
schlieBlich des gewUnschten AusfUhrungsplatzes erteilt. Ausnahmen
werden in Abschnitt B.1 aufgefUhrt.

Hinweis: FUhrt comdirect den Auftrag weisungsgemdR aus, gilt die
Pflicht zur Erzielung des bestméglichen Ergebnisses gemdaRB § 82
Wertpapierhandelsgesetz als erfillt. Méglicherweise kann bei weisungs-
gebundenen Auftragen nicht das bestmégliche Ergebnis erzielt werden.
Der Kunde tragt daher das Auswahlrisiko hinsichtlich des Ausfuhrungs-
platzes selbst. Er sollte seine Anlageentscheidung nur auf informierter
Grundlage treffen (siehe unter Abschnitt B. 2).

3. Kundenauftrage kénnen regelmdaBig Uber verschiedene Ausfuhrungs-
wege oder an verschiedenen Ausfuhrungspl&tzen ausgefihrt werden,
zum Beispiel an verschiedenen Bdrsen oder an sonstigen auch auBBer-
bérslichen Direkthandelspldtzen, im Inland oder im Ausland oder im Pra-
senzhandel einerseits, im elektronischen Handel andererseits. In den
nachfolgenden Abschnitten werden die AusfUhrungswege und maogli-
chen Ausfiuhrungspldtze in den Uber comdirect handelbaren maBgebli-
chen Arten von Finanzinstrumenten beschrieben, die dem Kunden von
comdirect zur AuftragsausfiUhrung angeboten werden.

Die von comdirect fUr die verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten
angebotenen AusfUhrungspldtze werden in Abschnitt B. 2 dargestellt.

Weiterleitung von Auftrégen

4. comdirect selbst verfigt mit Ausnahme des auBerbérslichen Handels
Uber keinen direkten Zugang zu den AusfUhrungsplatzen. Sie leitet die
Auftrage zur AusfUhrung an die Commerzbank AG weiter. Soweit diese
den Auftrag nicht selbst ausfUhren kann, leitet sie ihn zur AusfUhrung an
ein anderes Finanzdienstleistungsunternehmen weiter. Dieses gilt insbe-
sondere fur die Auftrage zu ausléndischen Borsenplatzen.

Abweichende Ausfithrung im Einzelfall

5. Bei der AusfUhrung des Auftrages wird comdirect der Weisung des
Kunden Folge leisten. Nur soweit auBergewd&hnliche Marktverhdltnisse
oder eine Marktstdrung eine von der Weisung abweichende Ausfihrung
erforderlich machen, fUhrt comdirect den Auftrag im Interesse des Kun-
den (§ 384 HGB) aus. comdirect kann im Einzelfall die Auftragsannah-
me ablehnen, wenn die Abwicklung der Transaktion nicht zeitnah dar-
stellbar ist.

Festpreisgeschdfte

6. Diese AusfUhrungsgrundsdtze gelten nur eingeschrdnkt, wenn
comdirect und der Kunde miteinander einen Kaufvertrag Uber
Finanzinstrumente zu einem festen oder bestimmbaren Preis schlieBen
(Festpreisgeschéft, siehe 1. 3 der produktbezogenen Geschaftsbedin-
gungen ,Trading").

Bei Festpreisgeschd&ften sind eigene Kosten, Spesen und Handelsmargen
bzw. Kaufaufschlage von comdirect in den Festpreis bereits einbezogen.
Eine AusfUhrung des Auftrages im Wege des Kommissionsgeschéftes
entfdallt. Vielmehr sind comdirect und Kunde entsprechend der vertragli-
chen Vereinbarung unmittelbar verpflichtet, die geschuldeten Finanzinst-
rumente zu liefern und den Kaufpreis zu zahlen. Dieses gilt entsprechend,
wenn comdirect im Rahmen eines 6ffentlichen oder privaten Angebots
Wertpapiere zur Zeichnung anbietet (insbesondere Zertifikate).

Wenn in einem Finanzinstrument Handel an einem Ausfihrungsplatz,
zu dem comdirect Zugang hat, stattfindet, nimmt sie auch weisungs-
gebundene Auftrage zur Ausfihrung an diesem Ausfuhrungsplatz
entgegen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass Festpreisgeschéfte auBer-
halb eines organisierten Marktes (Bdrse) und auBerhalb eines multilate-
ralen Handelssystemes erfolgen.

Im nachfolgenden Abschnitt B dieser AusfUhrungsgrundsétze wird
ausdricklich angegeben, fUr welche Arten von Finanzinstrumenten und
wann comdirect den Abschluss von Festpreisgeschaften regelmaBig
anbietet.

B Ausfihrungsgrundsdtze fir unterschiedliche
Arten von Finanzinstrumenten

B1 Arten von Finanzinstrumenten

comdirect bietet fUr die nachfolgend aufgefUhrten Arten von Finanzin-

strumenten folgende Méglichkeiten zur Wahl des Ausfuhrungsplatzes an:

1 Aktien

« Inlandswerte: handelbar an inlédndischen Bérsenpldtzen und im auBer-
bérslichen Handel

+ Auslandswerte mit Notierung im Inland: handelbar wie Inlandswer-
te. Hat comdirect Zugang zur Heimatbodrse eines Auslandswertes, ist
auch an dieser der Handel mdglich.

+ Auslandswerte ohne Notierung im Inland: Hat comdirect Zugang zur
Heimatboérse eines Auslandswertes, ist dort der Handel moglich

2 Verzinsliche Finanzinstrumente

» Handelbar an inldndischen Bérsenpldtzen und im auBerbérslichen

Handel

3 Anteile an Investmentvermégen

comdirect bietet den Erwerb oder die VerduBerung von Anteilen an In-
vestmentvermogen zu einem festen Preis an (Festpreisgeschaft)

Sofern Investmentvermdégen auch oder ausschlieBlich an inléndischen
Borsenplatzen oder auBerbérslich mit Handelspartnern von comdirect
handelbar ist, fuhrt comdirect auf Kundenweisung auch Auftrége im
Wege des Kommissionsgeschdftes an dem vom Kunden jeweils gewdhl-
ten inlandischen Bérsenplatz bzw. auBerbdrslich mit dem vom Kunden
gewdhlten Handelspartner aus.

Portfolio-Planer — der Erwerb von Investmentvermégen und Anteils-
bruchstiUcken erfolgt im Wege des Festpreisgeschdftes mit comdirect.
Der Erwerb von Exchange Traded Funds (ETFs) erfolgt im Wege des
Kommissionsgeschaftes am Bérsenplatz Tradegate. Der Erwerb von
Exchange Traded Commodities (ETCs) erfolgt im Wege des Kommissi-
onsgeschdftes am Borsenplatz Stuttgart.

4 Zertifikate - Optionsscheine

« Bereits emittierte Produkte - handelbar an inlandischen Boérsenplat-
zen und im auBerbérslichen Handel

+ In der Emission befindliche Produkte — Erwerb im Wege eines
Festpreisgesché&ftes mit comdirect

« Sparpldne in Zertifikaten

5 Finanzderivate

« comdirect bietet den Handel von Finanzderivaten wie
Optionen und Futures ausschlieBlich Uber die Eurex an

+ FUr Geschdafte in Finanzderivaten kommen besondere Bedingungen
oder spezielle Vertrage zum Einsatz (Sonderbedingungen fir Termin-
geschafte, Rahmenvertrag fur Finanztermingeschafte)

6 Lagerstellen im Ausland

» Einschrankend zu den vorgenannten Alternativen bei der Wahl des
AusfUhrungsplatzes ist ein Verkauf von Finanzinstrumenten nur im je-
weiligen Land der Verwahrung der Finanzinstrumente méglich
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

Ausfihrungsgrundsdtze (Fortsetzung)

B2 Informationen zu den Ausfihrungspldtzen

1 Inléndische Bérsenpldtze

comdirect bietet ihren Kunden fUr die AusfUhrung von Auftradgen zum
Kauf oder Verkauf von an inldndischen Bérsen gehandelten Finanz-
instrumenten Zugang zu allen inlandischen Bérsenplatzen an. Bei den in
der nachfolgenden Aufzdhlung genannten inlandischen Bérsenplatzen
handelt es sich um solche, die aus Sicht von comdirect grundsatzlich
als mégliche Ausfihrungspldtze in Betracht kommen, um im Hinblick
auf das Gesamtentgelt als vorrangiges Kriterium und AusfUhrungs-
geschwindigkeit (insbesondere Bérsen&ffnungszeiten und technische
Qualitat), Ausfuhrungswahrscheinlichkeit (insbesondere Marktliquiditat)
sowie die AusfUhrungssicherheit (insbesondere Bérsen- und Handels-
Uberwachung) als nachrangige Kriterien gleichbleibend die bestmdg-
lichen Ergebnisse bei der Ausfuhrung von Kundenauftrégen erzielen zu
kdénnen. Details zu den jeweils Anwendung findenden Marktmodellen der
Borsen entnehmen Sie bitte den Internetseiten der jeweiligen Bérsen.
« Xetra (elektronisches Handelssystem fUr den Kassamarkt der
Deutschen Boérse AG)

- Prasenzborsen inklusive der jeweiligen Freiverkehrssegmente
(in alphabetischer Reihenfolge):
- Bérse Dusseldorf
- Bérse Frankfurt
- Bérse Gettex
- Bérse Hamburg
- Bérse Hannover
- Bérse LS Exchange
- Bérse Minchen
- Bérse Quotrix
- Borse Stuttgart
- Bérse Tradegate Berlin Stock Exchange

Die Verfugbarkeit der einzelnen Handelspl&tze fur verschiedene Finanz-
instrumente ist grundsdtzlich abhdngig davon, ob ein Papier an der
jeweiligen Borse gelistet ist.

2 AuBerbérslicher Handel (comdirect LiveTrading)

comdirect bietet ihren Kunden fUr die AusfUhrung von Auftrdgen zum
Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten den Zugang zum auBerbdrs-
lichen Direkthandel (LiveTrading) als AusfUhrungsplatz an. Aus Sicht

der Bank kommt dieser ebenfalls als mdglicher Ausfihrungsplatz in
Betracht, um im Hinblick auf Kosten, Ausfihrungsgeschwindigkeit sowie
AusfUhrungswahrscheinlichkeit gleichbleibend die bestmdglichen Ergeb-
nisse bei der AusfUhrung von Kundenauftrégen erzielen zu kénnen. Zerti-
fikate und Optionsscheine werden grundsdtzlich Uber den Emittenten
des jeweiligen Produktes gehandelt. FUr Aktien, Anleihen und Invest-
mentvermégen stehen unterschiedliche Handelspartner zur Verfugung.
Der Umfang des Kauf- oder Verkaufsangebotes von Finanzinstrumenten
hdngt hierbei von den Handelspartnern ab. Aktuelle Informationen zu
den verfigbaren Handelspartnern und deren Angebot erhalten Sie Gber
die Kundenbetreuung oder unter der comdirect-Website, Livetrading

3 Ausldndische Bérsenpldtze

Ergdnzend zu inlédndischen Bérsenpldatzen und dem auBBerbérslichen
Handel bietet comdirect ihren Kunden Zugang zu Uber 40 ausldndischen
Borsenplatzen in 29 Landern. An diesen Borsenplatzen sind grundséatz-
lich Aktien sowie weitere Wertpapiere handelbar, die an dieser Bérse
ihren Heimatbérsenplatz haben. Die Ordererteilung fUr ausldndische
Borsenplatze ist gegebenenfalls ausschlieBlich telefonisch méglich.
Detaillierte Informationen Uber das Angebot erhalten Sie Uber die
Kundenbetreuung oder unter der comdirect-Website

Hinweis: Der Nachteil der beim Handel an einer ausléndischen Bérse
anfallenden Zusatzkosten fur die Auftragsabwicklung kann die damit
verbundenen Vorteile einer eventuell hdheren Liquiditat oder Ausfih-
rungssicherheit des Auslandsmarktes gegentber einem Handel im Inland
Uberwiegen.

4 Kriterien bei der Wahl des Ausfihrungsplatzes

Neben den vorgenannten und insbesondere bei inldndischen Bérsen-
platzen und im auBerbdrslichen Handel erfuliten Kriterien hinsichtlich
der AusfUhrungsqualitat, AusfUhrungsgeschwindigkeit, AusfUhrungs-
wahrscheinlichkeit und Sicherheit der Auftragsausfuhrung und -ab-
wicklung sollten insbesondere anfallende Kosten und Nebenkosten der
Transaktion sowie die aktuelle Marktsituation berUcksichtigt werden.
comdirect informiert Sie Uber ihre Entgelte und auftretende Kosten

in Abschnitt C des ,Preis- und Leistungsverzeichnisses" in der jeweils
gultigen Fassung. Details und Besonderheiten zu anfallenden fremden
Spesen (zum Beispiel Maklercourtage) entnehmen Sie bitte den Web-
seiten der jeweiligen Bérsen. Um dem Kunden eine Auswahl des Aus-
fUhrungsplatzes auf informierter Basis zu ermdglichen, stellt comdirect
auf ihren Internetseiten Informationen zu den angebotenen Ausfih-
rungspldtzen sowie Informationen zu aktuellen Kursen und Umsdtzen an
verschiedenen AusfUhrungsplatzen zur Verfugung.

Grundsdtze fir die Ausfihrung von Auftrdgen in
Finanzinstrumenten aufgrund des cominvest
Vermdégensverwaltungsvertrages

A Vorbemerkung
Anwendungsbereich

Diese AusfUhrungsgrundsatze sind Bestandteil der produktbezogenen
Geschéftsbedingungen Trading von comdirect. Sie gelten fUr die
AusfUhrung von Auftragen zum Zwecke des Erwerbes oder der
VerdauBerung von Finanzinstrumenten, die comdirect (als Vertreter des
Kunden) aufgrund der aus dem cominvest Verm&gensverwaltungs-ver-
trag stammenden Anlageentscheidungen in Auftrag gibt. Im Ubrigen
sind ausschlieBlich die ,Grundsatze fur die Ausfihrung von Auftrégen in
Finanzinstrumenten (im beratungsfreien Geschaft)” maBgebend.

AusfUhrung im Sinne dieser AusfUhrungsgrundsétze bedeutet, dass
comdirect auf Grundlage des Kundenauftrages fur Rechnung des
Kunden mit einer anderen Partei auf einem dafir geeigneten Markt ein
entsprechendes Ausfihrungsgeschaft abschlieBt (Kommissions-
geschaft). Kundenauftrage kénnen regelmdéBig an verschiedenen Aus-
fUhrungspl&tzen ausgefUhrt werden, z. B. an Bérsen oder an sonstigen
AusfUhrungsplatzen, im Inland oder im Ausland.

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ausfihrungswege und
-platze in den maBgeblichen Finanzinstrumentenklassen beschrieben,
die im Regelfall gleichbleibend eine bestmoégliche AusfUhrung im
Interesse des Kunden erwarten lassen und Uber welche die Bank daher
die Auftrage des Kunden ausfuhren wird.

B Ausfihrungsgrundsdtze

1 Ziel der Auftragsausfihrung

Bei der Bestimmung konkreter AusfUhrungsplétze in Bezug auf den
jeweiligen Auftrag geht die Bank davon aus, dass der Kunde vorrangig
den - unter BerUcksichtigung aller mit dem AusfUhrungsgeschéft ver-
bundenen Kosten - bestméglichen Preis erzielen will. Weiterhin werden
vor allem solche AusfUhrungsplatze bericksichtigt, an denen eine
vollstandige Ausfihrung wahrscheinlich und zeitnah moglich ist (Aus-
fohrungswahrscheinlichkeit und -geschwindigkeit). Im Ubrigen wird die
Bank im Rahmen der vorgenannten MafBstdbe weitere relevante
Kriterien, insbesondere die Sicherheit der Abwicklung des Auftrages,
den Umfang des Auftrages und die Art des Auftrages, berUcksichtigen.

2 Weiterleitung von Auftrdgen

Hat die Bank keinen direkten Zugang zu einem Ausfihrungsplatz, wird
sie den Auftrag des Kunden nicht selbst ausfuhren. Die Bank wird diesen
Auftrag an einen spezialisierten Finanzdienstleister mit einem direkten
Zugang zu einem AusfUhrungsplatz zur Ausfihrung weiterleiten. Eine
Ubersicht Uber die Ausfuhrungspldtze, zu denen die Bank die Kunden-
auftrége Uber einen Finanzdienstleister weiterleitet, ist unter B 2
JInformationen zu den AusfUhrungspldtzen” aufgelistet.

3 AuBergewdhnliche Marktverhdltnisse

Soweit auBergewdshnliche Marktverhdltnisse oder eine Marktstérung
vorliegen, kann die Bank die Auftrége nicht gemdR den Regelungen
unter Abschnitt B dieser Ausfiuhrungsgrundsdtze weiterleiten. Die Bank
kann im Einzelfall die Auftragsannahme ablehnen, wenn die Abwicklung
der Transaktion nicht zeitnah darstellbar ist. Die AusfUhrung der bereits
an die AusfUhrungspl&tze weitergeleiteten Auftrage richtet sich nach
den Regelungen dieser Ausfuhrungsplatze.

4 Lagerstellen im Ausland

Bei einem Kauf eines Finanzinstrumentes an einem ausldndischen
AusfUhrungsplatz erfolgt eine Verwahrung in der dem AusfUhrungs-
platz zugeordneten ausldndischen Lagerstelle. Abweichend von den
genannten Regelungen ist ein Auftrag zum Verkauf solcher Finanzinst-
rumente daher nur an denjenigen Ausfihrungspl&tzen maoglich, die eine
Abwicklung fUr den ausldndischen Lagerort vorsehen.
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B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

Ausfihrungsgrundsdtze (Fortsetzung)

C Ausfiihrungsgrundsdtze in unterschiedlichen
Finanzinstrumentenklassen

Eigenkapitalinstrumente (insbesondere Aktien und Bezugsrechte),
Schuldverschreibungen, verbriefte Derivate (Zertifikate ein-
schlieBlich sonstiger strukturierter Anleihen, Optionsscheine) und
andere bérsengehandelte Finanzinstrumente wie Exchange Traded
Funds (ETF), Exchange Traded Commaodities (ETC) oder Exchange
Traded Notes (ETN)

Die Bank beschrénkt sich bei der Weitergabe von Auftragen ohne Weisung
auf AusfUhrungsplétze, zu denen sie eine elektronische Anbindung besitzt.
Wird dabei ein Finanzinstrument an mehreren Ausfihrungspldtzen zur
gleichen Zeit gehandelt, ermittelt die Bank denjenigen AusfUhrungsplatz,
an dem voraussichtlich das beste Ergebnis fur den Kunden erzielt werden
kann, und leitet den Auftrag dorthin. Dazu fUhrt die Bank einen systemi-
schen Abgleich der aktuellen Preise, Kosten und der Marktliquiditdt durch
(,BestEx"). AnschlieBend leitet sie den Auftrag an den AusfUhrungsplatz
weiter, der zu dem jeweiligen Zeitpunkt die bestmdgliche Ausfuhrung
erwarten lasst. BestEx bertcksichtigt auch die Preise und Kosten fUr aus-
gewdhlte Finanzprodukte der Bank als méglichen AusfUhrungsplatz.

Ein Auftrag ohne Weisung zu einem AusfUhrungsplatz kann nur unlimitiert
fUr den aktuellen Handelstag erteilt werden.

D Ergdnzende Informationen

Die Bank wird die Umsetzung und Wirksamkeit der Ausfihrungsgrund-
sttze Uberwachen und Uberprifen. Eine Uberprifung erfolgt jahrlich
oder wenn die Bank wesentliche Verédnderungen erkennt, die eine An-
passung der AusfUhrungsgrundsatze erforderlich machen.



B. Produktbezogene Geschdftsbedingungen

ll. Tagesgeldkonto und Verrechnungskonto

1 Kontofihrung beim Verrechnungskonto

Der Kunde und comdirect sind sich dariber einig, dass das Tagesgeld-
konto und Verrechnungskonto insbesondere der sicheren Verwahrung
der vom Kunden eingezahlten Gelder dient und im Falle einer allgemei-
nen positiven Zinsentwicklung auch fur die Geldanlage herangezogen
werden kann. Das Guthaben auf dem Verrechnungskonto ist taglich
fallig. Das Verrechnungskonto wird auf Guthabenbasis in laufender
Rechnung gefUhrt (Kontokorrent). Das Verrechnungskonto dient nicht
zur Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgdngen oder zur Teilnahme am
Lastschrifteinzugsverfahren. comdirect wird auf das Verrechnungskonto
gezogene Lastschriften und Schecks nicht einlésen. Uberweisungen
sind nur zugunsten des Auszahlungskontos zugelassen. Schecks werden
fUr das Verrechnungskonto nicht ausgegeben. Der Kunde stimmt zum
Ausgleich moglicher Sollsalden von Kartenumsdtzen aus der Debitkarte
bzw. Kreditkarte der Belastung des von ihm angegebenen Auszahlungs-
kontos zu.

2 Einzahlungen und Verfiigungen

Einzahlungen sind in Form von Uberweisungs- und Scheckgutschriften
sowie durch Bargeldeineinzahlung bei anderen Banken, insbesondere
bei Filialen der Commerzbank AG, mdglich. Verfigungen sind nur bis
zur Héhe des Guthabens zuldssig. Bei Verfugungen Uber das Gesamt-
guthaben bleibt das Konto weiterhin bestehen, es sei denn, der Kunde
winscht ausdrucklich eine Kontoauflésung.

3 Auszahlungskonto beim Verrechnungskonto

Wenn bei comdirect neben dem Verrechnungskonto auch ein Girokonto
besteht, wird ausschlieBlich dieses als Auszahlungskonto verwendet.
Besteht kein Girokonto bei comdirect, kann auch ein Konto bei einem
anderen Kreditinstitut angegeben werden, welches durch Mitteilung
gegenUber comdirect jederzeit gedndert werden kann. Verfiugungen wird
comdirect dann nur noch zugunsten des neuen Auszahlungskontos vor-
nehmen. Bei einem Gemeinschaftskonto mit Einzelverfigungsberech-
tigung fUr jeden Kontoinhaber (,Oder-Konto") ist jeder Kontoinhaber
alleine berechtigt, comdirect ein neues Auszahlungskonto mitzuteilen.

4 Zinsen

Die Zinsen werden quartalsweise berechnet und am Ende des Quartales
gutgeschrieben bzw. belastet. comdirect ist berechtigt, den Zinssatz
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) wirksam zu dndern. Der Kunde
kann den aktuellen Zinssatz den entsprechenden Produktinformationen
im Internet unter der comdirect-Website entnehmen oder jederzeit tele-
fonisch bei comdirect erfragen.

5 KontoiUberziehungen

comdirect ist berechtigt, bei ungenehmigten Kontoiberziehungen bzw.
bei Uberziehungen des vereinbarten Verfigungsrahmens ihren Verzugs-
schaden geltend zu machen und den in diesem Fall héheren Zinssatz fior

lll. Festgeld

1 Einlagen auf Anlagekonten

Der Kontoinhaber stellt comdirect fur die vereinbarte Laufzeit Einlagen
ausschlieBlich zur Geldanlage zur Verfugung, fur die eine fUr die Laufzeit
feste Guthabenverzinsung vereinbart wird. Diese Festgelder sind wah-
rend der vereinbarten Laufzeit nicht kindbar. Das Recht zur Kindigung
aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

Bei Antragsstellern, die noch keine Kunden bei comdirect sind, gelten die
Zinssatze, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung zur Kontoeréffnung
angezeigt werden.

Voraussetzung fur die Gewdhrung des bei Antrag geltenden Zinssatzes
ist, dass der gewdhlte Anlagebetrag bis zu dem im Antrag benannten
Datum (Zahlbar bis) auf dem angegeben Abrechnungskonto gutge-
schrieben ist.

2 Einlageninformation

Uber die aktuellen Bestdnde informiert comdirect den Kontoinhaber in
seinem personlichen Finanzreport.

3 Guthabenverzinsung und Rickzahlung

Bei einer bereits bestehenden Kundenverbindung gelten die Zinssdtze,
die dem Kunden zum Zeitpunkt der Auftragsstellung angezeigt und in
der Auftrags- und Anlagebestatigung ausgewiesen werden.

Die Zinsgutschrift auf dem bei comdirect gefUhrten Abrechnungskonto
erfolgt mit Falligkeit der Einlage am Ende der Laufzeit. Bei Laufzeiten
von Uber einem Jahr erfolgt eine jéhrliche Zinsgutschrift. comdirect
Ubertragt die Einlage bei Falligkeit auf das Abrechnungskonto des
Kontoinhabers.

geduldete KontoUberziehungen zu verlangen. Es gelten die ,Bedingun-
gen fur die geduldete KontoUberziehung". Derartige Verfigungen fUhren
weder zur EinrGumung eines Kredites noch zur Erhéhung eines zuvor
eingerdumten Kredites.

6 Verbot der Abtretung und/oder Verpféndung

Die Abtretung und/oder Verpféndung der Anspriiche des/der Inhaber(s)
von Konten und Depots gegen comdirect aus der Geschd&ftsbeziehung
sind ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot gilt fUr sdmtliche Anspro-
che, insbesondere fur solche im Hinblick auf Kontoguthaben, Kredite und
Wertpapiere.

7 Rechnungsabschluss

comdirect erteilt jeweils am Ende eines Quartals einen Rechnungs-
abschluss unter Verrechnung von Zinsen und Entgelten. comdirect
kann auf einen Sollsaldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, Zinsen
berechnen.

8 Geheimzahl

Jeder Kontoinhaber erhdlt eine persdnliche Geheimzahl, die zu seiner
Identifizierung dient. Eine Anderung der Geheimzahl gegentiber
comdirect ist jederzeit mdglich. Der Kunde hat dafir Sorge zu tragen,
dass keine andere Person Kenntnis von seiner persdnlichen Geheimzahl
erhdlt. In einer gesonderten Broschire von comdirect erhdlt der Kunde
weitere Sicherheitshinweise, die er zu beachten hat.

9 Unterkonten

Soweit comdirect Unterkonten zum Verrechnungskonto fuhrt, gelten
diese Bedingungen auch fur die Unterkonten.

10 Tagesgeldkonto

Die vorstehenden Regelungen gelten fUr das Tagesgeldkonto
entsprechend.

4 Verbot der Abtretung und/oder Verpféndung

Die Abtretung und/oder Verpfédndung der Anspriche des/der Inhaber(s)
von Konten und Depots gegen comdirect aus der Geschdaftsbeziehung
ist ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot gilt fur sémtliche Anspriche,
insbesondere fur solche im Hinblick auf Kontoguthaben, Kredite und
Wertpapiere.
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IV. Girokonto

1 Kontofihrung beim Girokonto

Der Kunde und comdirect sind sich darUber einig, dass das Girokonto
insbesondere der sicheren Verwahrung der vom Kunden eingezahlten
Gelder dient und im Falle einer allgemeinen positiven Zinsentwicklung
auch fur die Geldanlage herangezogen werden kann. Weiterhin dient

es der Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgdngen und der Abwicklung
von Kartenumsdatzen aus der Debitkarte und Kreditkarte. Das Guthaben
auf dem Girokonto ist taglich fallig. Das Girokonto wird in laufender
Rechnung gefUhrt (Kontokorrent).

2 Verfigungen

Verfigungen kdnnen bis zur Héhe der eingerdumten KontoUberziehung
in Form von Uberweisungen, Lastschriften oder in bar durch die Verwen-
dung der Debitkarte bzw. Kreditkarte erfolgen. Alle im Zusammenhang
mit der Verwendung der Debitkarte und Kreditkarte zu entrichtenden
Betrdge werden dem Girokonto bei comdirect belastet. Die Erteilung von
Uberweisungsauftrégen an Drittkonten ist bis zu einem von comdirect
vorgegebenen Transaktionslimit méglich. Die Hohe des Transaktions-
limits kann vom Kunden jederzeit individuell gedndert werden und ist
maximal unbegrenzt. Die Erteilung telefonischer Uberweisungsauftrége
an Drittkonten ist bis zu einem von comdirect vorgegebenen Tageslimit
moglich. Die Hohe des Tageslimits kann vom Kunden jederzeit individuell
gedndert werden und betrdgt maximal 12.500 Euro.

3 Bedingungen fir Dauverauftrége und Terminiberweisungen

(1) Daverauftrage sind Uberweisungen, die Uber einen ldngeren Zeit-
raum in gleicher Weise und in gleicher Héhe regelmé&Big ausgefUhrt wer-
den sollen.

(2) TerminUberweisungen sind EinzelUberweisungen, die zu einem vom
Kunden vorab festgelegten Termin ausgefUhrt werden sollen. Die Eingabe
des AusfUhrungstermines ist bei einer TerminUberweisung zwingend.

(3) Einrichtungen, Anderungen und L&schungen von Dauerauftrégen und
TerminUberweisungen mUssen 2 Werktage vor AusfUhrung eingehen.

(4) Als Ausfuhrungstermin kann jeder Kalendertag bestimmt werden.

Bestimmt der Auftraggeber als Ausfuhrungstermin den 29., 30. oder 31.
eines Monats, ist in einem Monat mit weniger als den genannten Tagen
der AusfUhrungstermin der letzte Tag in diesem Monat. Dieser vereinbar-
te AusfUhrungstermin ist der Termin fUr den Beginn der AusfUhrungsfrist.
Fallt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschéaftstag von comdirect,
so beginnt die AusfUhrungsfrist am darauf folgenden Geschdaftstag. Die
Geschaftstage von comdirect ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis".

(5) comdirect erteilt eine gesonderte Besté&tigung Uber Zugang,

Anderung und Léschung eines Dauerauftrages. Das Ausbleiben der
AusfUhrungsanzeige des Auftrages im Finanzreport bei Falligkeit ist
comdirect unverziglich mitzuteilen.

(6) Damit der Dauerauftrag oder die TerminUberweisung termingerecht
ausgefuhrt werden kénnen, ist es erforderlich, dass der Auftraggeber
spatestens am Vortag des AusfUhrungstermines fur die erforderliche
Deckung sorgt.

4 Zinsen

Die Zinsen werden quartalsweise berechnet und am Ende des Quartales
gutgeschrieben bzw. belastet. comdirect ist berechtigt, Zinsen nach
MaBgabe der jeweiligen Kreditvereinbarung (z. B. eingerdumte Konto-
Uberziehung (Dispositionskredit) oder geduldete Kontouberziehung) und
Entgelte nach MaBgabe von Nr. 12 der allgemeinen Geschdaftsbedingun-
gen zu dndern. Der Kunde kann die aktuellen Zinss&tze den entspre-
chenden Produktinformationen im Internet unter der comdirect-Website
entnehmen oder jederzeit telefonisch bei comdirect erfragen.

5 Kontoiberziehungen

comdirect ist berechtigt, bei ungenehmigten Kontoiberziehungen bzw.
bei Uberziehungen der ggf. vereinbarten, eingerdumten KontoUberzie-
hung ihren Verzugsschaden geltend zu machen und den in diesem Fall
hoheren Zinssatz fur geduldete KontoUberziehungen zu verlangen. Es
gelten die ,Bedingungen fir die geduldete KontoUberziehung”.

) Verbot der Abtretung und/oder Verpféndung

Die Abtretung und/oder Verpféndung der Anspriiche des/der Inhaber(s)
von Konten und Depots gegen comdirect aus der Geschaftsbeziehung
sind ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot gilt fUr sdmtliche Anspri-
che, insbesondere fur solche im Hinblick auf Kontoguthaben, Kredite und
Wertpapiere.

7 Rechnungsabschluss

comdirect erteilt jeweils am Ende eines Quartales einen Rechnungs-
abschluss unter Verrechnung von Zinsen und Entgelten. comdirect
kann auf einen Sollsaldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, Zinsen
berechnen.

8 Geheimzahl

Jeder Kontoinhaber erhdlt eine persénliche Geheimzahl, die zu seiner
Identifizierung dient. Eine Anderung der Geheimzahl gegentiber
comdirect ist jederzeit moglich. Der Kunde hat dafir Sorge zu tragen,
dass keine andere Person Kenntnis von seiner personlichen Geheimzahl
erhalt.

9 Basiskonto

Die vorstehenden Regelungen gelten fUr das Basiskonto entsprechend.
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V. Wertpapiersparplan

1 Leistungsangebot

Mit dem Wertpapiersparplan beauftragt der Kunde comdirect mit der
regelmaBigen Anlage von eingezahlten Geldbetrégen in ausgewdhlten
Wertpapieren. Die Wertpapiersparpldne kénnen sich auf folgende Wert-
papiere beziehen:

» Anteile an Investmentvermégen im Sinne des § 1 Kapitalanlagegesetz-
buch (KAGB) (einschlieBlich bérsengehandelter Investmentzertifikate
(Exchange Traded Funds - ETFs))

« Aktien
« sowie Zertifikate (einschlieBlich der Exchange-Traded Commodities (ETC))

Die hierfUr zur Verfugung stehenden Wertpapiere sind der aktuellen
Liste zum Sparplan (Produktliste) zu entnehmen, die von comdirect
laufend aktualisiert wird. Im Rahmen dieser Produktliste kann der Kunde
wdhlen, ob sich der Wertpapiersparplan auf Anteile an Investmentver-
mogen, Aktien oder Zertifikate beziehen soll oder auf eine Kombination
aus den unterschiedlichen Wertpapiergattungen. Grundlage fir den
Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gUltigen Verkaufsunter-
lagen des jeweiligen Investmentvermdgens (ggf. der vereinfachte Ver-
kaufsprospekt und der ausfUhrliche Verkaufsprospekt nebst Vertrags-
bedingungen oder Satzung, dem zuletzt verdffentlichten Jahresbericht
sowie — sofern veréffentlicht - dem anschlieBenden Halbjahresbericht).

11 Depotvertrag

Die Anlage kann nur in Verbindung mit einem bei comdirect gefUhrten
Depot erfolgen. Grundsatzlich dient das Verrechnungskonto des Depots
auch als Verrechnungskonto fir den Wertpapiersparplan. Sofern ein
Wertpapierkredit eingerdumt worden ist, dient das Wertpapierkredit-
konto als Verrechnungskonto. Die von dem Kunden erworbenen Wert-
papiere werden — sofern sie zur Girosammelverwahrung zugelassen
sind - in Girosammelverwahrung genommen. Erfolgt die Verbriefung
durch Globalurkunden, besteht kein Anspruch des Kunden auf Ausliefe-
rung einzelner Wertpapiere.

1.2 Auftragsausfihrung

comdirect stellt mindestens 2 AusfUhrungstermine pro Monat fir den
Sparplan zur Auswahl. Sollte bis sp&testens 3 Bankarbeitstage (mon-
tags bis freitags) vor dem AusfUhrungstermin nicht gentgend Deckung
auf dem Verrechnungskonto zur Anlage der vereinbarten Sparrate vor-
handen sein, ist comdirect berechtigt, diesen AusfUhrungstermin unbe-
ricksichtigt zu lassen. Soweit der gewUnschte Sparbetrag den Kaufpreis
eines ganzen Wertpapieres Uber- oder unterschreitet, wird dem Kunden
ein entsprechender Bruchteil von (rechnerischen) Wertpapierrechten

bis zu 3 Dezimalstellen hinter dem Komma gutgeschrieben und ein
entsprechender Betrag bis zur Hohe des gewinschten Sparbetrages
dem Verrechnungskonto belastet. Im Falle von Aktien erwirbt der Kunde
hierbei kein Eigentum an dem entsprechenden Aktienbruchteil. Die
Gutschrift stellt einen rein rechnerischen Vorgang dar und hat auch
keine Auswirkungen auf etwaige Besitzverhdltnisse bezuglich dieser
Bruchteile. Der Kunde wird hierbei ausschlieBlich rechnerisch so gestellt,
als hatte er den Aktienbruchteil erworben. Der Kunde hat daher keine
Rechte aus den Wertpapierbruchteilen; dieses gilt sowohl fur Teilnah-
me- und Stimmrechte an einer Hauptversammlung als auch fir etwaige
Bezugsrechte. Der Eigentumsibergang bzw. ein Wechsel der jeweiligen
Besitzverhdaltnisse findet immer nur in Bezug auf eine ganze Aktie statt.
Werden im Rahmen eines Wertpapiersparplanes Aktienbruchteile von
Namensaktien erworben, so werden diese mit Aktienbruchteilen aus
nachfolgenden Kdufen addiert. Erst, wenn die Summe mindestens einer
Namensaktie entspricht, wird diese Aktie zur Eintragung im Aktienregis-
ter Ubermittelt. Ganze Aktien werden hingegen sofort zur Eintragung
Ubermittelt. Eine Auftragsbestatigung wird dem Kunden nicht erteilt.

1.3 Ausfihrungsplatze
1.31 Fonds und ETF

Sparpldne in Investmentvermogen — der Erwerb von Investmentanteilen
und Anteilsbruch sticken davon im Zusammenhang mit der AusfUhrung
von Sparpldnen in Investmentvermdégen erfolgt im Wege des Festpreis-
gesché&ftes mit comdirect. Handelt es sich bei dem Investmentvermdgen
um ein ausschlieBlich bdrslich handelbares Investmentvermdgen, erwirbt
comdirect im Wege des Kommissionsgeschdftes die Investmentanteile
am Borsenplatz Tradegate.

1.3.2 Aktien und Zertifikate

Aktiensparpléne - bei Kaufen im Zusammenhang mit Aktiensparpldnen
erwirbt comdirect die Aktienanteile im Wege des Kommissionsgeschaf-
tes am Boérsenplatz Tradegate. Zertifikate-Sparpldne werden im Wege
des Kommissionsgeschd&ftes an den Bérsen Frankfurt oder Stuttgart
erworben.

1.3.3 Verkauf Bruchstiicke aus Sparpldnen

Ein Verkauf von aus Sparpldnen stammenden Wertpapierbruchteilen

erfolgt im Falle von Aktien und Investmentvermégen, die ausschlieBlich
an einer Bérse gehandelt werden, im Wege des Kommissionsgeschaftes
am Boérsenplatz Tradegate und im Falle von Zertifikaten im Wege des
Kommissionsgeschaftes an den Bérsen Frankfurt oder Stuttgart. Im
Falle von Investmentvermégen erfolgt der Verkauf im Wege des Fest-
preisgeschaftes mit comdirect.

1.4

Etwaige Ertrédge aus den Wertpapieren werden pro rata auf dem
Verrechnungskonto gutgeschrieben. Sie werden also nicht am Ausschit-
tungstag automatisch wieder in das jeweilige Wertpapier angelegt.

Da der Kunde grundsdatzlich kein Eigentum an Bruchteilen von Aktien
erwirbt, stehen ihm keine direkten Anspriche auf etwaige Ertrage

aus solchen Bruchteilen zu. Der Kunde wird jedoch rein rechnerisch so
gestellt, als hatte er auch das Eigentum an den jeweiligen Aktienbruch-
teilen erworben. Der Kunde hat daher gegen comdirect Anspruch auf die
Gutschrift eines Betrages, der der Hohe des Ertrages entspricht, den der
Kunde erhalten hatte, wenn er Eigentimer des jeweiligen Aktienbruch-
teiles wdre.

Ausschittung von Ertrégen

2 Abrechnungen

comdirect rechnet gegeniber dem Kunden auf der Basis der Abrechnung
ab, die sie ihrerseits von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft
bzw. den jeweiligen Kontrahenten erhdilt.

3 Storno

Depotbuchungen, die infolge eines Irrtums, technischen Fehlers oder
aus anderen Grinden vorgenommen worden sind, ohne dass dem ein
wirksamer Auftrag zugrunde lag, kénnen durch einfache Gegenbuchung
(Storno) rickgdngig gemacht werden.

4 Aufldsung von Investmentvermégen/Falligkeit der Wertpapiere

Bezieht sich der Wertpapiersparplan auf Anteile eines Investment-
vermégens und wird dieses Investmentvermdgen wegen Zeitablauf
oder aus sonstigen Grinden aufgeldst, so ist comdirect berechtigt, die
Anteile oder Anteilsbruchteile des Investmentvermégens am letzten Be-
wertungstag zu verduBern und den Gegenwert dem Verrechnungskonto
gutzuschreiben, sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.
Sollte ein Wertpapier, das der Kunde in dem Bestand seines Wertpapier-
sparplanes hat, aus Fdalligkeit oder aus einem anderen Grund zurick-
gezahlt werden, wird comdirect den ausgezahlten Betrag ebenfalls dem
Verrechnungskonto gutschreiben.

5 Kindigung/Anderung

Der Kunde kann den Wertpapiersparplan jederzeit kindigen bzw. die
Zusammenstellung der besparten Wertpapiere verdndern. comdirect
kann eine Kindigung bzw. Anderung des Wertpapiersparplanes seitens
des Kunden regelmdaBig nur dann zum ndchsten AusfUhrungstermin
bericksichtigen, wenn ihr die Kiindigungs- bzw. Anderungserkldrung
3 Bankarbeitstage (montags bis freitags) vor dem né&chsten Aus-
fUhrungstermin zugegangen ist. Soweit das vom Kunden besparte
Wertpapier nicht mehr in der aktuellen Produktliste enthalten ist, ist
comdirect berechtigt, eine Teilkindigung bezuglich des betroffenen
Wertpapieres auszusprechen. Der Kunde kann comdirect Weisungen
bezuglich einer neuen Wertpapierauswahl erteilen.

6 Depotiibertrag von Wertpapieren

Bei Ubertrag der Wertpapiere in ein bei einem Fremdinstitut gefihrtes
Depot wird comdirect in der Regel nur vollstdndige Wertpapiere Uber-
tragen. Die im Depot verwahrten Wertpapiersticke werden von comdi-
rect in der Regel verduBert und der Gegenwert dem Verrechnungskonto
des Kunden gutgeschrieben.

7 Widerrufsrecht des Anlegers

Wenn der Kauf von Anteilen an einem Investmentvermdgen im Sinne des
§ 1 KAGB aufgrund miUndlicher Verhandlungen auBerhalb der standigen
Geschaftsraume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf
der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohne dass der Verkdufer
oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Kaufer aufgefordert worden
ist, so ist der Kaufer nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch berechtigt,
seine Kauferklérung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf hat
innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich gegenUber comdirect zu
erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durchschrift des An-
trages auf Vertragsabschluss dem Kaufer ausgehdndigt oder ihm eine
Kaufabrechnung Ubersandt worden ist. Zur Wahrung der Frist gentgt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Das Recht zum Widerruf
besteht nicht, wenn der K&ufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des
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Burgerlichen Gesetzbuches ist oder er den K&ufer zu den Verhandlun-
gen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien gefUhrt haben, aufgrund
vorhergehender Bestellung gemdB § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung
aufgesucht hat. Ist der Widerruf bereits erfolgt und hat der Kgufer
bereits Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft
oder die ausldandische Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Kdufer,
gegebenenfalls Zug um Zug gegen RickUbertragung der erworbenen
Investmentanteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen,
der dem Wert der bezahlten Investmentanteile am Tage nach dem Ein-
gang der Widerrufserklarung entspricht.

8 Sonstige Regelungen

Im Ubrigen gelten die allgemeinen und produktbezogenen Geschéftsbe-
dingungen sowie das ,Preis- und Leistungsverzeichnis" von comdirect.

VI. Wahrungsanlagekonto

1 Kontofihrung beim Wé&hrungsanlagekonto

Das Wdhrungsanlagekonto dient der Geldanlage. Es ist kein Fremd-
wdhrungskonto i.S. von Nr. 10.1 der allgemeinen Gesché&ftsbedingungen.
Das Guthaben auf dem Wahrungsanlagekonto ist taglich fallig. Das
Wdhrungsanlagekonto wird auf Guthabenbasis in laufender Rechnung
gefUhrt (Kontokorrent).

2 Einzahlungen und Verfiigungen

Einzahlungen und Verfigungen sind in Form von Ubertrégen vom
comdirect Verrechnungskonto bzw. comdirect Girokonto méglich.
Ubertrage von einem Wéhrungsanlagekonto auf ein anderes Wéhrungs-
anlagekonto in anderer W&hrung sind ausgeschlossen. Verfigungen
Uber Guthaben auf Fremdwd&hrungskonten werden unter Einschaltung
von Banken im Heimatland der Wahrung abgewickelt, wenn die Bank sie
nicht vollstdndig innerhalb des eigenen Hauses ausfuhrt. Bargeldeinein-
zahlungen oder Bargeldauszahlungen sind nicht maéglich. Verfugungen
sind nur bis zur Héhe des Guthabens in der jeweiligen Wdhrung zuldssig.

C. Bedingungen fir den Zahlungsverkehr

I. Bedingungen fiir die Debitkarte (girocard)

A Garantierte Zahlungsformen

1 Geltungsbereich

Die von der Bank ausgegebene girocard ist eine Debitkarte (im Folgen-
den ,Karte" genannt). Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese
entsprechend ausgestattet ist, fur folgende Zahlungsdienste nutzen:

11 In Verbindung mit der persénlichen Geheimzahl (PIN) in
deutschen Debitkartensystemen:

+ Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen
Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind

» Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die
mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (,girocard-Terminals")

« Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKar-
te-Logo gekennzeichnet sind

1.2 In Verbindung mit der persénlichen Geheimzahl (PIN) in fremden
Debitkartensystemen:

+ Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden
Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist

« Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an
automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit
die Karte entsprechend ausgestattet ist

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt
unter dem fUr das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

1.3 Ohne Einsatz der persénlichen Geheimzahl (PIN):

« Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 25
Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen fur

3 Kontoiberziehungen

comdirect ist berechtigt, bei ungenehmigten KontoUberziehungen bzw.
bei Uberziehungen des vereinbarten Verfigungsrahmens ihren Verzugs-
schaden geltend zu machen und den in diesem Fall héheren Zinssatz fiur
geduldete KontoUberziehungen zu verlangen. Derartige Verfiugungen
fUhren weder zur Einrdumung eines Kredites noch zur

Erhéhung eines zuvor eingerdumten Kredites.

4 Verbot der Abtretung und/oder Verpféndung

Die Abtretung und/oder Verpféandung der Anspriche des/der Inhaber(s)
von Konten und Depots gegen comdirect aus der Geschdaftsbeziehung
sind ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot gilt fir sdmtliche An-
spriche, insbesondere fur solche im Hinblick auf Kontoguthaben und
Wertpapiere.

5 Zinsen

comdirect ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
zu dndern. Der Kunde kann den aktuellen Zinssatz den entsprechenden
Produktinformationen im Internet unter der comdirect-Website entneh-
men oder jederzeit telefonisch bei comdirect erfragen.

den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN ver-
langt wird

.

Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkar-
tensystemen bis zu 25 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den auto-
matisierten Kassen fur den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die
Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der Karte im Rahmen
eines fremden Systems erfolgt unter dem fir das fremde System gel-
tenden Akzeptanzlogo

Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kas-
sen des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem
GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals)

AuBerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit
der Funktion eine Garantie von comdirect verbunden ist, als Speicher-
medium fUr Zusatzanwendungen

- ggf. von comdirect nach MaBgabe des mit comdirect abgeschlossenen
Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

- ggf. eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach MaBgabe
des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung)
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C. Bedingungen fur den Zahlungsverkehr

I. Bedingungen fiur die Debitkarte (girocard) (Fortsetzung)

2 Allgemeine Regeln

21 Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt fUr das darauf angegebene Konto. Sie kann nur auf den
Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der
Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die
Kontovollmacht widerruft, ist er dafir verantwortlich, dass die an den
Bevollmdchtigten ausgegebene Karte an comdirect zurickgegeben wird.
comdirect wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht fur die Nutzung
an Geldautomaten und automatisierten Kassen sowie fur die Aufladung
der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer ggf. erfolgten
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegentUber
dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip
der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann maéglich, wenn das Unter-
nehmen die Mdglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht.
Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung von comdirect
kommt nur gegeniUber comdirect in Betracht und richtet sich nach dem
mit comdirect abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rickgabe der
Karte nicht erfolgt ist, besteht jedoch die Méglichkeit, dass sie weiter-
hin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten Betrage
verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte gespeicherten
Zusatzanwendungen ist weiterhin moglich.

2.2

Der Karteninhaber darf Verfigungen mit seiner Karte nur im Rahmen
des Kontoguthabens oder eines vorher fUr das Konto eingerdumten
Kredites vornehmen. Wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei
seinen Verfugungen nicht einhdlt, ist comdirect berechtigt, den Ersatz
der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte ent-
stehen. Die Buchung solcher Verfigungen auf dem Konto fUhrt zu einer
geduldeten Kontouberziehung. comdirect ist berechtigt, in diesem Fall
den hdheren Zinssatz fur geduldete KontoUberziehungen zu verlangen.

Finanzielle Nutzungsgrenze
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Nutzt der Karteninhaber die Karte fur Verfigungen, die nicht auf Euro
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des
Kurses bei Fremdwdhrungsgeschéaften ergibt sich aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis". Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs
stammt aus einer 6ffentlich zugdnglichen Quelle.

Umrechnung von Fremdwdéhrungsbetrédgen

2.4 Rickgabe der Karte

Die Karte bleibt im Eigentum von comdirect. Sie ist nicht Ubertragbar.
Die Karte ist nur fUr den auf der Karte angegebenen Zeitraum gultig.
Mit Aush&ndigung einer neuen Karte, spdtestens aber nach Ablauf ihrer
Gultigkeit, ist comdirect berechtigt, die alte Karte zurickzuverlangen.
Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (zum Beispiel durch
Kindigung der Kontoverbindung oder des girocard-Vertrages), so hat
der Karteninhaber die Karte unverziglich an comdirect zurickzugeben.
Ein zum Zeitpunkt der RUckgabe noch in der GeldKarte gespeicherter
Betrag wird dem Kontoinhaber erstattet. Gegebenenfalls auf der Karte
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Kar-
teninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendungen auf die
Karte aufgebracht hat, unverziglich entfernen zu lassen. Die Méglich-
keit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Vertragsverhdaltnis zwischen dem Karteninhaber
und comdirect.
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(1) comdirect darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (zum Bei-
spiel an Geldautomaten) veranlassen,

Sperre und Einziehung der Karte

wenn sie berechtigt ist, den girocard-Vertrag aus wichtigem Grund zu
kundigen,

wenn sachliche Grinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kar-
te dieses rechtfertigen oder

wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betriugerischen Ver-
wendung der Karte besteht.

Dariber wird comdirect den Kontoinhaber unter Angabe der hierfur
mafBgeblichen Grinde mdglichst vor, spdtestens jedoch unverzig-
lich nach der Sperre Uber die Sperre oder Léschung unterrichten. Die
Angabe von Grinden unterbleibt, soweit sie gegen sonstige Rechts-
vorschriften verstdBt. comdirect wird die Karte entsperren oder diese
durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Grinde fur die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Auch hierUber unterrichtet sie den Karteninhaber
unverziglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte
Betrdge werden dem Karteninhaber erstattet.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte ggf. eine Zu-
satzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass
er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der
Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatz-

anwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut
herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Kar-
te eingezogen hat, zur Verfigung gestellt bekommen hat. comdirect ist
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmens-
generierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfillen, dass sie dem Kar-
teninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aus-
handigt. Die Méglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten
Zusatzanwendung richtet sich nach den fur jene Zusatzanwendung gel-
tenden Regeln.

2.6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

2.6.1 Sorgféltige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhanden kommt und missbrduchlich verwendet wird. Sie darf
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den, da sie (zum Beispiel im Rahmen des girocard-Systems) missbréduch-
lich eingesetzt werden kann. DarUber hinaus kann jeder, der im Besitz
der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen
sowie Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre
tatigen.

2.6.2 Geheimhaltung der persénlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafir Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von der persénlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die
persodnliche Geheimzahl kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat
die Mdglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos Ver-
fugungen zu tdtigen (zum Beispiel Geld an Geldautomaten abzuheben).

2.6.3 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die
missbréuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte oder PIN fest, so ist comdirect unverziglich zu benach-
richtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch
jederzeit gegenUber dem Zentralen Sperrannahmedienst abgeben. In
diesem Fall ist eine Kartensperre nur moglich, wenn der Name von com-
direct und die Bankverbindung angegeben werden. Der Zentrale Sperr-
annahmedienst sperrt alle fir das betreffende Konto ausgegebenen
Karten fur die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisier-
ten Kassen. Zur Beschrdnkung der Sperre auf die abhandengekommene
Karte muss sich der Karteninhaber mit comdirect in Verbindung setzen.
Bei Verlust oder Diebstahl, missbrauchlicher Verwendung oder sonsti-
ger nicht autorisierter Nutzung von Karte oder PIN ist wie folgt zu ver-
fahren:

Unverziglich ist comdirect unter 04106 - 708 25 00 zu unterrichten. Der
Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverziglich bei der
Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbrauchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder

PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverziglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Eine Sperrung einer ggf. unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenUber dem Unternehmen in Betracht, das die Zu-
satzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur
dann méglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung sei-
ner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer ggf. bankgenerier-
ten Zusatzanwendung kommt nur gegeniUber comdirect in Betracht und
richtet sich nach dem mit comdirect abgeschlossenen Vertrag.

(4) Der Kontoinhaber hat comdirect unverziglich nach Feststellung ei-
ner nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefUhrten Kartenverfugung
zu unterrichten.

2.7 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausfuhrung der Kartenzahlung. Soweit dafur
zusdtzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zu-
stimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustim-
mung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.
In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrickliche Zustimmung
enthalten, dass die Bank die fUr die Ausfuhrung der Kartenzahlung not-
wendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet,
Ubermittelt und speichert.

2.8 Sperrung eines verfigbaren Geldbetrages

Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im

Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze gemdfB Nr. 2.2 verfugbaren

Geldbetrag zu sperren, wenn

« der Zahlungsvorgang vom oder Uber den Zahlungsempfdnger ausge-
|6st worden ist und

« der Karteninhaber auch der genauen Héhe des zu sperrenden Geldbe-
trages zugestimmt hat.
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I. Bedingungen fiur die Debitkarte (girocard) (Fortsetzung)

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger

gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverziglich frei, nachdem ihr

der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt wurde oder der Zahlungsauftrag

zugegangen ist.

2.9 Ablehnung von Kartenzahlungen durch comdirect

comdirect ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

« der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemdB Nr. 2.7 autorisiert
hat,

« der fur die Kartenzahlung geltende Verfigungsrahmen oder die finan-
zielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

« die Karte gesperrt ist.

HierUber wird der Karteninhaber Uber das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet.

2,10 Ausfiihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfdnger ausgelést. Nach
Zugang des Zahlungsauftrages bei comdirect ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spdtestens an dem
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Zeitpunkt beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdngers eingeht.
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(1) Die vom Kontoinhaber gegeniber comdirect geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis" von comdirect.

Entgelte und deren Anderung

(2) Anderungen der Entgelte fir Verbraucher: Anderungen der Entgel-
te werden dem Kontoinhaber sp&testens 2 Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber
mit comdirect im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kon-
nen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von
der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kon-
toinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung Uber die Anderung eines
Entgeltes, das auf eine Uber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber
nur ausdricklich treffen. Die Anderung von Entgelten fir den Zahlungs-
diensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Absatz 5
der allgemeinen Geschaftsbedingungen.

3) Anderungen der Entgelte fur Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei
Entgelten und deren Anderung fur Zahlungen von Kontoinhabern, die
keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Ab-
sdtze 2 bis 6 der allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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comdirect unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich
Uber die mit der Karte getdtigten Zahlungsvorgdnge auf dem fiur Konto-
informationen vereinbarten Weg. Uber die mit der GeldKarte getétigten
einzelnen Bezahlvorgdnge und den Zahlungsempfdnger unterrichtet
comdirect den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getdatigten
Bezahlvorgdnge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers
nachvollziehen.

Information des Kontoinhabers Gber den Kartenzahlungsvorgang

2,13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des
Kontoinhabers

2.13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfiigung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfigung in Form der
« Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

» Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder

+ Aufladung der GeldKarte

hat comdirect gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. comdirect ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den
Betrag ungekirzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem Konto belas-
tet, bringt comdirect dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne
die nicht autorisierte Kartenverfigung befunden hatte. Diese Verpflich-
tung ist gemdR ,Preis- und Leistungsverzeichnis" spdtestens bis zum
Ende des Geschdaftstages zu erfillen, der auf den Tag folgt, an dem der
Bank angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder
die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank
einer zustdndigen Behdérde berechtigte Grinde fUr den Verdacht, dass
ein betriugerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziglich zu
priufen und zu erfillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestétigt.

2.13.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspdteter
Ausfihrung einer autorisierten Kartenverfigung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung einer
autorisierten Kartenverfugung in Form der

+ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

» Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder

+ Aufladung der GeldKarte

kann der Kontoinhaber von comdirect die unverzigliche und ungekurzte
Erstattung des Verfigungsbetrages insoweit verlangen, als die Karten-
verfigung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag seinem
Konto belastet, bringt comdirect dieses wieder auf den Stand, auf

dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfigung
befunden hatte.

(2) Der Kontoinhaber kann Uber den Absatz 1 hinaus von comdirect die
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften AusfUhrung
der autorisierten Kartenverfigung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfdngers erst nach Ablauf der AusfUhrungsfrist in Nr. 2.10 ein (Ver-
sp&tung), kann der Zahlungsempfénger von seinem Zahlungsdienstleis-
ter verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem
Konto des Zahlungsempféngers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung
ordnungsgemdf ausgefihrt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfigung nicht oder fehlerhaft aus-
gefUhrt, wird comdirect die Kartenverfigung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn Uber das Ergebnis unterrichten.

2.13.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfigung oder im Falle einer
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspdteten Ausfihrung einer
autorisierten Kartenverfigung kann der Kontoinhaber von comdirect
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 2.13.1 oder 2.13.2 erfasst ist,
ersetzt verlangen. Dieses gilt nicht, wenn comdirect die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. comdirect hat hierbei ein Verschulden, das einer
zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen-
geschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Hat
der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundséatzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang comdirect und der Kontoinhaber
den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf
12.500 Euro je Kartenverfigung begrenzt.

Diese betragsmdBige Haftungsbeschrdankung gilt nicht

« fUr nicht autorisierte Kartenverfigungen,

« bei Vorsatz oder grober Fahrl&ssigkeit von comdirect,

« fUr Gefahren, die comdirect besonders Ubernommen hat und

« fUr den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der
Kontoinhaber Verbraucher ist.

2.13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Anspriche gegen comdirect nach Nr. 2.13.1 bis 2.13.3 sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kontoinhaber comdirect nicht spdtestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit der Kartenverfugung dartber unterrichtet
hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehler-
hafte Kartenverfigung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist be-
ginnt nur, wenn comdirect den Kontoinhaber Uber die aus der Karten-
verfigung resultierende Belastungsbuchung entsprechend auf dem fur
Kontoinformationen vereinbarten Weg spdtestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fur
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Haftungsan-
spriche nach Nr. 2.13.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung dieser Frist verhindert war.

(2) Anspriche des Kontoinhabers gegen comdirect sind ausgeschlossen,
wenn die einen Anspruch begrindenden Umstdnde

» auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das comdirect keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden
kénnen, oder

» von comdirect aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefUhrt
wurden.

214 Haftung des Kontoinhabers fir nicht autorisierte

Kartenverfiigungen

2.14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm ge-
stohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst miss-
brduchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kar-
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tenverfigungen in Form der
« Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

» Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder

+ Aufladung der GeldKarte,

so haftet der Kontoinhaber nicht fir Schaden, die bis zum Zeitpunkt der
Sperranzeige verursacht werden, ohne dass es darauf ankommt, ob den
Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl, sonstigen Abhandenkommen
oder sonstigen Missbrauch ein Verschulden trifft.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

» es dem Karteninhaber nicht méglich gewesen ist, den Verlust, den
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbrduchliche
Verwendung der Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfigung zu
bemerken, oder

« der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tatig-
keiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land auBerhalb Deutschlands
und des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in
der Wé&hrung eines Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwdhrungs-
zahlung), tragt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kar-
tenverfUgungen entstehenden Schaden nach Absatz 1und 2, wenn der
Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten
fahrldssig verletzt hat. Hat comdirect durch eine Verletzung ihrer Pflich-
ten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet comdirect fur den
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretende Mitver-
schuldens.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfigungen
und hat der Karteninhaber in betrigerischer Absicht gehandelt oder sei-
ne Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsatzlich oder grob
fahrldssig verletzt, trégt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninhabers
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbrauchli-
che Verfigung comdirect oder dem Zentralen Sperrannahmedienst
schuldhaft nicht unverziglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon
Kenntnis erlangt hat,

er die persénliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder
zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat (zum Beispiel im
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

er die persdnliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und
der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

(5) Die Haftung fur Schaden, die innerhalb des Zeitraumes, fUr den der
Verfigungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf
den fUr die Karte geltenden Verfiugungsrahmen.

(6) Abweichend von den Absatzen 1und 2 ist der Kontoinhaber nicht
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninha ber
eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z. B. bei Klein-
betragszahlungen gemaB Nummer A.l.3 dieser Bedingungen) oder der
Zahlungsempfdnger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzep-
tiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach §
55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert
insbesondere die Verwendung von 2 voneinander unabhdngigen Authen-
tifizierungselementen aus den Kategorien Wissen (das ist die PIN), Be-
sitz (das ist die Karte) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber ist, z. B
Fingerabdruck).

(7) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-
satzen 1und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mdglichkeit zur Entgegen-
nahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(8) Die Abséatze 2 und 5 und 7 finden keine Anwendung, wenn der Kar-
teninhaber in betrigerischer Absicht gehandelt hat.

2.14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald comdirect oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust
oder Diebstahl der Karte, die missbrduchliche Verwendung oder eine
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wur-
de, Ubernimmt comdirect alle danach durch Verfigungen in Form der

« Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,

« Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und
Dienstleistungsunternehmen oder

« Aufladung der GeldKarte
entstehenden Schdaden. Handelt der Karteninhaber in betrigerischer

Absicht, tragt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schaden.

2.14.3 Haftung des Kontoinhabers fiir den in der GeldKarte
gespeicherten Betrag

Eine Sperrung der GeldKarte fUr das Bezahlen an automatisierten
Kassen ist nicht méglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der miss-
bréauchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nut-
zung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet
comdirect den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder,
der im Besitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten
Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

3 Besondere Regeln fir einzelne Nutzungsarten

3.1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

311

VerfUgungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Auf-
ladung der GeldKarte sind fur den Karteninhaber nur im Rahmen des
fUr die Karte geltenden Verfiugungsrahmens maglich. Bei jeder Nutzung
der Debitkarte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird
geprift, ob der Verfugungsrahmen durch vorangegangene Verfigungen
bereits ausgeschopft ist. Verfiugungen, mit denen der Verfigungs-
rahmen Uberschritten wirde, werden unabhdngig vom aktuellen
Kontostand und einem etwa vorher fur das Konto eingerdumten Kredit
abgewiesen.

Der Karteninhaber darf den VerfUgungsrahmen der Karte nur im Rahmen
des Kontoguthabens oder eines vorher fur das Konto eingerdumten
Kredites in Anspruch nehmen.

Verfigungsrahmen

3.1.2 Fehleingabe der Geheimzahl

Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die
PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die
persénliche Geheimzahl 3-mal hintereinander falsch eingegeben wurde.
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit comdirect in Verbindung
setzen.

3.1.3 Zahlungsverpflichtung von comdirect; Reklamationen

comdirect hat sich gegenUber den Betreibern von Geldautomaten und
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Betrdge, Uber die
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Debitkarte
verfUgt wurde, an die Betreiber zu vergUten. Einwendungen und sonsti-
ge Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhdltnis zu
dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse
bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegentber diesem Unternehmen
geltend zu machen.

3.2 GeldKarte

3.2.1 Service-Beschreibung

Die mit einem Chip ausgestattete Debitkarte kann auch als GeldKarte
eingesetzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des
Handels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen.

3.2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte

Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo
gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seinem Kredit-
institut eingerdumten Verfugungsrahmens (Nr. 3.1.1) zulasten des auf der
Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200 Euro
aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persénliche Geheimzahl
(PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte dariber hinaus
auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Karte
zulasten des Kontos, Uber das die Umsdtze mit dieser Karte abgerechnet
werden, aufladen. Aufgeladene Betrdge, Uber die der Karteninhaber nicht
mehr mittels GeldKarte verfiugen mochte, kénnen bei der kartenaus-
gebenden comdirect entladen werden. Bei einer Funktionsunfdhigkeit der
GeldKarte erstattet die kartenausgebende comdirect dem Karteninhaber
den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Debit-
karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen,
so ist die persénliche Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die
Auflademdglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN 3-mal hintereinan-
der falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall
mit comdirect in Verbindung setzen.

3.2.3 Sofortige Kontobelastung

Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder
die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem
Konto, das auf der Debitkarte angegeben ist, belastet.

3.2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte

Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem
Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Be-
trag um den verfugten Betrag.
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B Zusatzanwendungen

1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

Zusatzanwendungen

(1) Der Karteninhaber hat ggf. die Méglichkeit, den auf der Karte befind-
lichen Chip als Speichermedium fUr eine bankgenerierte Zusatzanwen-
dung (zum Beispiel in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Spei-
chermedium fUr eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung zu
benutzen.

(2) Die Nutzung einer ggf. von comdirect generierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Rechtsverhdltnis des Karteninhabers zur comdirect.
Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber
nach MaBgabe eines ggf. mit dem Unternehmen geschlossenen Vertra-
ges nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine
Karte - sofern dieses angeboten wird — zur Speicherung unternehmens-
generierter Zusatzanwendungen nutzen mochte. Die Speicherung einer
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt ggf.
am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Kartenin-
haber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am
Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens fur den Inhalt einer ggf.
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Bei der Speicherung, inhaltlichen Anderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der
kartenausgebenden comdirect an den Karteninhaber ausgegebene PIN
nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem
Karteninhaber die Mdglichkeit eréffnet, den Zugriff auf diese Zusatz-
anwendung mit einem separaten von ihm wdhlbaren Legitimations-
medium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden,
die ihm von der kartenausgebenden comdirect fUr die Nutzung der
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfigung gestellt worden ist.

5 Sperrméglichkeit von Zusatzanwendungen

Die kartenausgebende comdirect stellt mit dem Chip auf der Karte ggf.
lediglich die technische Plattform zur Verfigung, die es dem Karten-
inhaber erméglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen Uber die
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegeniber dem Karteninha-
ber erbringt, richtet sich ausschlieBlich nach dem Inhalt des Vertragsver-
hdltnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlieBlich gegen-
Uber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung
in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karten-
inhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht
dem Unternehmen aushdandigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer ggf. von comdirect generierten
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlieB3lich ge-
geniber comdirect geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von comdirect an den
Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten

Il. Bedingungen fiir die Visa-Debitkarte

A Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1 Verwendungsméglichkeiten

Die von comdirect ausgegebene Visa-Debitkarte (im Folgenden ,Karte"
genannt) kann der Karteninhaber im Inland und als weitere Dienstleis-
tung auch im Ausland im Rahmen des Visa-Karten-Verbundes einsetzen
« zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen vor Ort an automatisierten
Kassen oder online und

« darUber hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung an
Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusatzlich
gegen Vorlage eines Ausweispapieres (Bargeld-Service).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geld-
automaten im Rahmen des Bargeld-Services sind an den Akzeptanz-
symbolen zu erkennen, die auf der Karte zu sehen sind. Soweit mit der
Karte zusatzliche Leistungen (z. B. Hilfe in Notfdllen, Versicherungen)
verbunden sind, richtet sich dieses nach den insoweit geltenden beson-
deren Regeln. Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte
zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerdt
(mobiles Endgerdt) ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gel-
ten fur beide Kartenformen gleichermafen, es sei denn, es ist ausdrick-
lich etwas anderes geregelt. Fur die digitale Karte gelten ergdnzend die
gesondert mit comdirect vereinbarten Nutzungsbedingungen fir die
digitale Nutzung, bspw. Apple Pay oder Google Pay.

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegentber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann mdglich,
wenn das Unternehmen die Mdglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendun-
gen kommt nur gegeniber comdirect in Betracht und richtet sich nach
dem mit comdirect geschlossenen Vertrag.

2 Persdnliche Geheimzahl (PIN) und Visa-Secure-Verfahren

2.1 Persdnliche Geheimzahl (PIN)

FUr die Nutzung von automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen
und von Geldautomaten wird dem Karteninhaber fir seine Karte eine
persénliche Geheimzahl (PIN) zur Verfigung gestellt werden. Der Kunde
kann diese persoénliche Geheimzahl im Online-Banking von comdirect
selbst festlegen.

Die Karte kann an automatisierten Kassen sowie an Geldautomaten, an
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN einge-
geben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN 3-mal
hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in
diesem Fall mit comdirect in Verbindung setzen.

2.2
FUr die Teilnahme am Visa-Secure-Verfahren ist jeder Online-Banking-
Kunde automatisch freigeschaltet. Beim Visa-Secure-Verfahren wird
der Kunde aufgefordert, neben seiner Online-PIN, eine seiner Auswabhl
entsprechende Transaktionsnummer (vgl. A. Il. Nr. 2.3 AGB) einzugeben.
Die Karte kann im Rahmen des Visa-Secure-Verfahrens nicht mehr ein-
gesetzt werden, wenn der Kontozugang, z. B. wegen mehrfacher fal-
scher Eingabe einer TAN, gesperrt ist. Der Kunde sollte sich in diesem
Fall mit comdirect in Verbindung setzen.

Visa-Secure-Verfahren

3 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber

(1)  Bei Nutzung der Karte ist entweder

1 ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die
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Kartendaten Ubertragen hat, oder

2 an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertrags-
unternehmen kann der Karteninhaber - insbesondere zur Beschleu-
nigung eines Geschdftsvorfalles im Rahmen eines fernmndlichen
Kontaktes ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeich-
nen, und stattdessen lediglich seine Kartennummer bzw. im Rahmen des
Visa-Secure-Verfahrens eine TAN eingeben.

Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen kann von der Eingabe
der PIN bzw. der Unterschrift eines Beleges abgesehen werden:

- Zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Parkentgelte an
unbeaufsichtigten automatisierten Kassen.

- Zur kontaktlosen Bezahlung von Kleinbetrdgen. Hierbei ist die Karte
mit Kontaktlosfunktion an ein Kartenlesegeré&t zu halten.

Bei Online-Bezahlvorgéngen erfolgt die Authentifizierung des Karten-
inhabers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten
Authentifizierungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind

- Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weil3, z. B. Online-PIN),

- Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. B. mobi-
les Endgerdat zur Erzeugung/zum Empfang von einmal verwendbaren
Transaktionsnummern (TAN) als Besitznachweis) oder

- Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(2) Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustim-
mung (Autorisierung) zur Ausfihrung der Kartenzahlung. Soweit dafur
zusétzlich die Unterschrift, eine PIN oder ein sonstiges Authentifizierungs-
element gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz er-
teilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kar-
tenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die
ausdrickliche Zustimmung enthalten, dass comdirect die fUr die Ausfuh-
rung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Kar-
teninhabers verarbeitet, Ubermittelt und speichert.

4 Sperrung eines verfigbaren Geldbetrages

nicht oder nicht in voller Héhe ausgeglichen werden, ist comdirect be-
rechtigt, nach Mahnung dem Karteninhaber den jeweiligen fir geduldete
KontoUberziehungen geltenden Sollzinssatz in Rechnung zu stellen. Es
gelten insoweit die ,Bedingungen fur die geduldete KontoUberziehung".

8 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

comdirect ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen im

Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. Nr. 7) verfigbaren Geld-

betrag zu sperren,

« wenn der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfdnger ausgeldst wor-
denist und

« der Karteninhaber auch der genauen Hohe des zu sperrenden Geld-
betrages zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt comdirect unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher oder vertraglicher Rechte unverziglich frei, nachdem ihr der
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag
zugegangen ist.

5 Ablehnung von Kartenzahlungen durch comdirect

comdirect ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN bzw. einer TAN oder sei-
nem sonstigen Authentifizierungselement legitimiert hat,

der fUr die Kartenzahlung geltende Verfigungsrahmen der Karte oder
die finanzielle Nutzungsgrenze (z. B. Guthaben auf dem Girokonto)
nicht eingehalten ist oder

die Karte gesperrt ist. HierUber wird der Karteninhaber Uber das Ter-
minal, an dem die Karte eingesetzt wird, unterrichtet

) Ausfihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfanger ausgelést. Nach
Zugang des Zahlungsauftrages bei comdirect ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spdtestens an dem
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Zeitpunkt beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdngers eingeht.

7 Verfigungsrahmen

Der Karteninhaber darf die Karte nur innerhalb des Verfugungsrahmens
der Karte und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Kartenum-
satze bei Falligkeit gewdhrleistet ist (finanzielle Nutzungsgrenze). Auch
wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhdlt,

ist comdirect berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen,
die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Genehmigung einzelner
Kartenumsdtze fUhrt weder zur Einrdumung eines Kredites, noch zur Er-
hdhung eines zuvor eingerdumten Kredites auf dem Girokonto, sondern
erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kartenumsdétze bei
Falligkeit gewdhrleistet ist. Ubersteigt die Buchung von Kartenumsétzen
ein vorhandenes Kontoguthaben oder einen vorher fur das Konto ein-
gerdumten Kredit, so fUhrt die Buchung zu einer geduldeten KontoUber-
ziehung. comdirect ist berechtigt, in diesem Fall den hdheren Zinssatz fur
geduldete KontoUberziehungen zu verlangen. Soweit solche Verfigungen

8.1  Unterschrift

Der Karteninhaber hat die Karte nach Erhalt unverziglich auf dem
Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

8.2 Sorgfdltige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhandenkommt oder missbrduchlich verwendet wird. Sie

darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt
werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Méglich-
keit, mit ihr missbr&uchliche Verfigungen zu tatigen.

8.3 Geheimhaltung der PIN

Der Karteninhaber hat auch dafir Sorge zu tragen, dass keine andere
Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf
der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser auf-
bewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der
Karte kommt bzw. die Kartennummer und das personalisierte Sicher-
heitsmerkmal kennt, hat die Méglichkeit, missbrauchliche Verfigungen
zu tatigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

8.4 Schutz der Authentifizierungselemente fiir Online-
Bezahlvorgdnge

Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen,

um seine mit comdirect vereinbarten Authentifizierungselemente

fUr Online-Bezahlvorgénge (siehe Nummer 3 letzter Unterabsatz

dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass die Authentifizierungselemente fur Online-
Bezahlvorgdnge missbrduchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht
autorisiert genutzt werden. Zum Schutz der einzelnen Authentifizie-
rungselemente fUr Online-Bezahlvorgdnge hat der Karteninhaber vor
allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. die Online-PIN, sind geheim zu halten; sie
durfen insbesondere

- nicht mindlich (z. B. telefonisch oder persénlich) mitgeteilt werden,

- nicht auBerhalb von Online-Bezahlvorgdngen in Textform (z. B. per
E-Mail oder Messenger-Dienst) weitergegeben werden,

- nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der
Online-PIN im Klartext im mobilen Endgerdt) werden und

- nicht auf einem Gerdt notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerdt aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. mobiles Endge-
rat) oder zur Prifung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerdt mit An-
wendung fiUr Kreditkartenzahlung und Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerdt, sind vor Missbrauch
zu schitzen, insbesondere

- ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End-
gerdt des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen kénnen,

- ist dafir Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen
Endgerat (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung fiur Kartenzahlun-
gen (z. B. Karten-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen kénnen,

- ist die Anwendung fur Online-Bezahlvorgdnge (z. B. Karten-App,

Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerdt des Teilnehmers zu
deaktivieren bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endge-
rat aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons) und

- dUrfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht auBerhalb
der Online-Bezahlvorgdnge miundlich (z. B. per Telefon) oder in Textform
(z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninhabers, dur-

fen auf einem mobilen Endgerat des Karteninhabers for Online-Bezahl-
vorgdnge nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden,
wenn auf dem mobilen Endgerét keine Seinselemente anderer Personen
gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerdat, das fur die Online-
Bezahlvorgdnge genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespei-
chert, ist fUr Online-Bezahlvorgénge das von comdirect ausgegebe-

ne Wissenselement (z. B. Online-Passwort) zu nutzen und nicht das auf
dem mobilen Endgerdat gespeicherte Seinselement.

8.5

Sollten bei Online-Bezahlvorgdngen an den Karteninhaber Angaben zum
Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens und der
Verfugungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom Kartenin-
haber auf Richtigkeit zu prufen.

Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgéngen

8.6 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die
missbréuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
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zung von Karte, PIN oder fur Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter Aut-
hentifizierungselemte fest, so ist comdirect oder eine Reprédsentanz des
Visa-Verbundes unverziglich zu unterrichten, um die Karte sperren zu
lassen. Die Sperrung ist bei comdirect unter der Nummer 04106 708
25 00 vorzunehmen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Miss-
brauch auch unverzuglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbrauchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN
oder fur Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter Authentifizierungselemte
vorliegt, muss er ebenfalls unverziglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Der Karteninhaber hat comdirect unverziglich nach Feststellung ei-
ner nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefUhrten Kartenverfigung
zu unterrichten.

8.7

Sollten mit der Zurverfugungstellung des personalisierten Sicherheits-
merkmales fur das Visa-Secure-Verfahren an den Karteninhaber Anga-
ben zum Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens
und der Verfigungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom
Karteninhaber auf Richtigkeit zu prifen.

Kontrollpflichten beim Visa-Secure-Verfahren

9 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

comdirect ist gegenUber Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstitu-
ten, die die Karte an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die
vom Karteninhaber mit der Karte getdtigten Umsdtze zu begleichen.
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus
seinem Vertragsverhdltnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die
Karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegentber dem Vertrags-
unternehmen geltend zu machen.

10  Fremdwd&hrungsumrechnung

Nutzt der Karteninhaber die Karte fur Verfigungen, die nicht auf Euro
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des
Kurses bei Fremdwdhrungsgeschdaften ergibt sich aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis”. Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam. Der Referenzwechsel-
kurs stammt aus einer &ffentlich zugdnglichen Quelle.

1 Entgelte

(1) Die vom Karteninhaber gegeniber comdirect geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem ,,Preis- und Leistungsverzeichnis" von comdirect.

(2) Anderungen der Entgelte fur Verbraucher: Anderungen der Entgel-
te werden dem Karteninhaber spdtestens 2 Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber
mit comdirect im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kon-
nen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von
der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kar-
teninhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung Uber die Anderung eines
Entgeltes, das auf eine Uber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Karteninhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Karteninhaber
nur ausdricklich treffen.

3) Anderungen der Entgelte fur Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei
Entgelten und deren Anderung fur Zahlungen von Karteninhabern, die
keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Ab-
sdtze 2 bis 6 der allgemeinen Geschdaftsbedingungen.

12 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche des
Karteninhabers
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Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfigung in Form

Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfiigung

» der Abhebung von Bargeld oder

« der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen

hat comdirect gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. comdirect ist verpflichtet, dem Karteninhaber den
Betrag ungekirzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Konto belastet,
bringt comdirect dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die
nicht autorisierte Kartenverfigung befunden hatte. Diese Verpflichtung
ist gemdR ,Preis- und Leistungsverzeichnis" spdtestens bis zum Ende
des Geschéftstages zu erfillen, der auf den Tag folgt, an dem comdirect
angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder com-
direct auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat comdirect
einer zustdndigen Behorde berechtigte Grinde fur den Verdacht, dass
ein betrigerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich
mitgeteilt, hat comdirect ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverziglich zu
prufen und zu erfillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestétigt.

12.2 Anspriche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéteter
Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfigung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspdteten Ausfih-
rung einer autorisierten Kartenverfigung in Form

«+ der Abhebung von Bargeld oder
« der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen

kann der Karteninhaber von comdirect die unverzigliche und ungekirzte
Erstattung des Verfigungsbetrages insoweit verlangen, als die Karten-
verfigung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag einem
Konto belastet, bringt comdirect dieses wieder auf den Stand, auf

dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfigung
befunden hatte.

(2) Der Karteninhaber kann Uber den Absatz 1 hinaus von comdirect die
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfuhrung
der autorisierten Kartenverfigung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfdngers erst nach Ablauf der Ausfihrungsfrist in Nr. 6 ein (Verspd-
tung), kann der Zahlungsempfdnger von seinem Zahlungsdienstleis-
ter verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem
Konto des Zahlungsempfdngers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung
ordnungsgemdfB ausgefUhrt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfugung nicht oder fehlerhaft aus-
gefuhrt, wird comdirect die KartenverfUgung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn Uber das Ergebnis unterrichten.

12.3 Schadensersatzanspriiche des Karteninhabers aufgrund einer
nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfigung oder im Falle einer
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspateten Ausfihrung einer
autorisierten Kartenverfigung kann der Karteninhaber von comdirect
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 12.1 und 12.2 erfasst ist, ersetzt
verlangen. Dieses gilt nicht, wenn comdirect die Pflichtverletzung

nicht zu vertreten hat. comdirect hat hierbei ein Verschulden, das einer
zwischengeschalteten Stelle zur Last féllt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen-
geschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Erfolgt
der Einsatz der Karte in einem Land auBerhalb Deutschlands und des
Europdischen Wirtschaftsraumes, beschrdnkt sich die Haftung von com-
direct fUr das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvor-
ganges beteiligten Stelle auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung
einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Ver-
halten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsétzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang comdirect
und der Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach
diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfigung begrenzt. Diese
betragsmdéBige Haftungsbeschréankung gilt nicht

« fUr nicht autorisierte Kartenverfigungen,
« bei Vorsatz oder grober Fahrl&ssigkeit von comdirect,
« fUr Gefahren, die comdirect besonders Ubernommen hat, und

« fUr den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, wenn der
Karteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Frist fur die Geltendmachung von Anspriichen nach Nr. 12.1 - 12.3

Anspriche gegen comdirect nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen,
wenn der Karteninhaber comdirect nicht spdtestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit der Kartenverfigung dariber unterrich-

tet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfugung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist
beginnt nur, wenn comdirect den Karteninhaber Uber die aus der Karten-
verfugung resultierende Belastungsbuchung entsprechend auf dem for
Umsatzinformationen vereinbarten Weg spé&testens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; andernfalls ist
fUr den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Haftungsan-
spriche nach Nr. 12.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.

12.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfigung ohne
genaue Betragsangabe und Frist fir die Geltendmachung des
Anspruches

(1) Der Karteninhaber kann von comdirect die unverzigliche und unge-
kUrzte Erstattung des Verfigungsbetrages verlangen, wenn er eine Kar-
tenverfUgung bei einem Vertragsunternehmen in der Weise autorisiert
hat, dass

« bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und

« der Zahlungsvorgang den Betrag Ubersteigt, den der Karteninhaber
entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des
Kartenvertrages und den jeweiligen Umstdnden des Einzelfalles hat-
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te erwarten kénnen; mit einem etwaigen Wahrungsumtausch zusam-
menhé&ngende Grinde bleiben auBer Betracht, wenn der vereinbarte
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenUber comdirect die Sachum-
stande darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.
(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht in-
nerhalb von 8 Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes
auf dem Abrechnungskonto gegeniber comdirect geltend gemacht wird.

12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Anspriche des Karteninhabers gegen comdirect nach Nr. 12.1 bis 12.5
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrindenden Umstdnde

«+ auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das comdirect keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden
kénnen, oder

« von comdirect aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefUhrt
wurden.

13 Haftung des Karteninhabers fir nicht autorisierte
Kartenverfiigungen
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(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihmge-
stohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder werden die Karte oder
die fUr Online-Bezahlvorgange vereinbarten Authentifizierungselemen-
te sonst missbrdauchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer nicht
autorisierten Kartenverfigung in Form

Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige

» der Abhebung von Bargeld oder
« der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,

so haftet der Karteninhaber nicht fUr Schaden, die bis zum Zeitpunkt
der Sperranzeige verursacht werden, ohne dass es darauf ankommt, ob
den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhanden-
kommen oder sonstigen Missbrauch ein Verschulden trifft.

(2) Der Karteninhaber haftet ebenfalls nicht, wenn

es ihm nicht moéglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbrduchliche Verwendung der
Karte oder die fur Online-Bezahlvorgdnge vereinbarten Authentifizie-
rungselemte vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemer-
ken, oder

der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigniederlassung von comdirect oder eine sonstige Stelle, an die
Tatigkeiten von comdirect ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land auBerhalb Deutschlands
und des Europdischen Wirtschaftsraumes?, tragt der Karteninhaber
den aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfigung entstehenden
Schaden nach den Absé&tzen 1und 2, wenn der Karteninhaber die ihm
nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrldssig verletzt hat.
Hat comdirect durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des
Schadens beigetragen, haftet comdirect fir den entstandenen Schaden
im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verf-
gung und hat der Karteninhaber in betrigerischer Absicht gehandelt
oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsatzlich oder
grob fahrldssig verletzt, tragt der Karteninhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninha-
bers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbrauchliche
VerfUgung comdirect oder der Visa-Repréasentanz schuldhaft nicht un-
verziglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

die persénliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissenselement fur
Online-Bezahlvorgdange (z. B. Online-PIN) auf der Karte vermerkt oder
zusammen mit der Karte verwahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem
sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

die persénliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissenselement fur
Online-Bezahlvorgénge (z. B. Online-PIN) einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(5) Die Haftung fUr Schaden, die innerhalb des Zeitraumes, fur den der
Verfugungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf
den fur die Karte geltende finanzielle Nutzungsgrenze.

(6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-
sdtzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperran-
zeige nicht abgeben konnte, weil comdirect nicht die Mdglichkeit zur
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Abweichend von den Absé&tzen 1, 3 und 4 ist der Karteninhaber nicht
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn comdirect vom Karteninhaber
eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder der Zah-
lungsempfdnger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert
hat, obwohl comdirect zur starken Kundenauthentifizierung nach § 55
ZAG verpflichtet war.

Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert die Verwendung von

2 voneinander unabhdngigen Authentifizierungselementen aus den
Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weil3, z. B. PIN oder
Online-PIN), Besitz (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. B. Kredit-
karte oder mobiles Endgerdt) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber
ist, z. B. Fingerabdruck).

(8) Die Absatze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Kartenin-
haber in betrugerischer Absicht gehandelt hat.

13.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbrauchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN
oder fUr Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter Authentifizierungsele-
mente gegeniUber comdirect oder einer Visa-Kartenreprédsentanz an-
gezeigt und die Karte gesperrt wurde, Ubernimmt comdirect alle danach
durch Verfigungen in Form

» der Abhebung von Bargeld oder

« der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schdden. Handelt der Karteninhaber in betriugerischer
Absicht, tragt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schaden.

14 Eigentum und Giltigkeit der Karte

comdirect bleibt Eigentimerin der Karte. Die Karte ist nicht Ubertrag-
bar. Sie ist nur fUr den auf der Karte angegebenen Zeitraum gultig.
comdirect ist mit der Aushdndigung einer neuen Karte, spdtestens
aber nach Ablauf der Gultigkeit berechtigt, die alte Karte zurickzu-
verlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B
durch Kindigung des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die
Karte unverziglich an comdirect zurickzugeben. comdirect behdalt sich
ausdricklich das Recht vor, auch wahrend der Gultigkeit einer Karte
diese Karte gegen eine neue Karte auszutauschen. Dem Karteninhaber
entstehen hierdurch keine Kosten.

15 Kindigungsrecht des Karteninhabers

Der Karteninhaber kann den Kartenvertrag jederzeit ohne Einhaltung
einer Kindigungsfrist kindigen.

16 Kindigungsrecht comdirect

comdirect kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer angemesse-
nen, mindestens 2-monatigen Kindigungsfrist kindigen. comdirect wird
den Kartenvertrag mit einer ldngeren Kindigungsfrist kindigen, wenn
dieses unter Berucksichtigung der berechtigten Belange des Kartenin-
habers geboten ist. comdirect kann den Kartenvertrag fristlos kiindigen,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kar-
tenvertrages auch unter angemessener Berucksichtigung der berech-
tigten Belange des Karteninhabers fir comdirect unzumutbar ist. Ein
solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige
Angaben Uber seine Vermégenslage gemacht hat und comdirect hierauf
die Entscheidung Uber den Abschluss des Kartenvertrages gestUtzt hat
oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermégenslage
eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfillung der Verbind-
lichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenUber comdirect gefdhrdet ist.

17 Folgen der Kiindigung

Mit Wirksamwerden der Kindigung darf die Karte nicht mehr benutzt
werden. Die Karte ist unverzUglich und unaufgefordert an comdirect
zurickzugeben.

18  Einziehung und Sperre der Karte

comdirect darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an

Geldautomaten) veranlassen,

« wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu
kundigen,

» wenn sachliche Grinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte
dieses rechtfertigen oder

« wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrigerischen Ver-
wendung der Karte besteht.

comdirect wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfur maBgeb-
lichen Grinde mdglichst vor, spatestens jedoch unverziglich nach der
Sperre, Uber die Sperre unterrichten. Die Angabe von Grinden unter-
bleibt, soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften verstéBt. comdirect
wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen,
wenn die Grinde fUr die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hiertber
unterrichtet sie den Karteninhaber unverziglich.
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B Bedingungen fir den SMS-Service

comdirect bietet einen SMS-Service fur die Inhaber der Karte an. Mit
Registrierung und Anmeldung zum SMS-Service werden Informationen
an die vom Kunden angegebene Mobilfunknummer per Kurzmitteilung
(SMS) gesandt. Hierbei handelt es sich z. B. um Informationen Gber
aktuelle Autorisierungsanfragen und Kartenumsatze.

comdirect weist darauf hin, dass fur den Empfang von SMS im Aus-
land gegebenenfalls zusé&tzliche Entgelte des Mobilfunkanbieters
(Roaming) anfallen kénnen. comdirect haftet nicht fur den Fall, dass
das Mobiltelefon verloren, gestohlen oder weitergegeben wird und
dadurch Dritte Zugriff auf die SMS erhalten kénnen. Fur die Sicherheit
der SMS, die auf dem Mobiltelefon eingegangen sind, muss der Kunde
Sorge tragen.

Der SMS-Service kann von beiden Seiten jederzeit gekindigt werden
oder endet automatisch mit Beendigung des Kartenvertrages oder der
gesamten Geschaftsverbindung.

C Anderung der Geschéftsbedingungen

1 Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschaftsbedingungen werden dem Karteninhaber
spdtestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit
comdirect im Rahmen seiner Gesché&ftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

2 Annahme durch den Karteninhaber

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn
der Karteninhaber diese annimmt.

3 Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Karteninhabers gilt nur dann als Annahme des
Anderungsangebotes (Zustimmungsfiktion), wenn

(a) das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung
der vertraglichen Bestimmungen mit einer verdnderten Rechtslage
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Bedingungen

- aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieBlich unmittelbar
geltender Rechtsvorschriften der Europdischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder

- durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet
werden darf oder

- aufgrund einer verbindlichen Verfigung einer fur die Bank zustandi-
gen nationalen oder internationalen Behdrde (z. B. der Bundesanstalt
fUr Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europdischen Zentralbank)
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in
Einklang zu bringen ist und

(b) der Karteninhaber das Anderungsongebot der Bank nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen ab-
gelehnt hat.

Die Bank wird den Karteninhaber im Anderungsangebot auf die Folgen
seines Schweigens hinweisen.

4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

lll. Bedingungen fur die Kreditkarten (Visa-Karte)

A Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1 Verwendungsméglichkeiten

11 Zu Zahlungsverkehrszwecken

Die Visa-Karte ist eine Kreditkarte. Die von comdirect ausgegebene Kre-
ditkarte kann der Karteninhaber im Inland und als weitere Dienstleistung
auch im Ausland im Rahmen des Visa-Karten-Verbundes einsetzen

« zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen vor Ort an automatisierten
Kassen oder online und

« dariber hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung an
Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusé&tzlich
gegen Vorlage eines Ausweispapieres (Bargeld-Service).

Der Einsatz der Prepaid-Karte ist nur bei online autorisierenden
Akzeptanzstellen méglich. Die Vertragsunternehmen sowie die Kredit-
institute und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeld-Services
sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Kreditkarte
zu sehen sind. Soweit mit der der Kreditkarte zusatzliche Leistungen

- bei Anderungen dieser Regelung in Ziffer IIl. oder

- bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die
Entgelte fUr Hauptleistungen betreffen, oder

- bei Anderungen von Entgelten, die auf eine Uber das vereinbarte
Entgelt fUr die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet sind, oder

- bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder

- bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhdltnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben
wirden.

In diesen Fallen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den
Anderungen auf andere Weise einholen.

5 KiUndigungsrecht des Karteninhabers bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der
Karteninhaber diese Geschaftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kosten-
frei kndigen. Auf dieses Kindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen.

D Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren

Der Karteninhaber hat folgende auBergerichtliche Méglichkeiten:

Der Karteninhaber kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und
Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle von comdirect wenden.
comdirect wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder
E-Mail) beantworten.

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken"
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Még-
lichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann
der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Burger-
lichen Gesetzbuches), kénnen auch Karteninhaber, die keine Verbraucher
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. N&heres regelt
die ,Verfahrensordnung fur die Schlichtung von Kundenbeschwerden im
deutschen Bankgewerbe’, die auf Wunsch zur Verfigung gestellt wird
oder im Internet unter der Website des Bankenverbands abrufbar ist.
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
an die Kunden-beschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken
e.V,

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, zu richten.
E-Mail: Bitte verwenden Sie fUr Schlichtungsantrége ab 01.01.2022
folgende E-Mail Adresse: schlichtung@bdb.de

Korrespondenz zu Altvorgdngen (Aktenzeichen aus 2021 oder dlter)
senden Sie bitte an: ombudsmann@bdb.de

Ferner besteht fur den Karteninhaber die Méglichkeit, sich jederzeit
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn,
Uber VerstoBe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
(ZAG), die §8§ 675c bis 676c des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder
gegen Art. 248 des EinfUhrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) zu beschweren.

(zum Beispiel Hilfe in Notfdllen, Versicherungen) verbunden sind, richtet
sich dieses nach den insoweit geltenden besonderen Regeln. Die Karte
kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung auf
einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerat (mobiles Endgerdt)
ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gelten fur beide Karten-
formen gleichermaBen, es sei denn, es ist ausdriUcklich etwas anderes
geregelt. Fur die digitale Karte gelten ergdnzend die gesondert mit der
Bank vereinbarten Nutzungsbedingungen fur die Bezahlverfahren, bspw.
Apple Pay oder Google Pay.

1.2  Als Speichermedium fiir Zusatzanwendungen

Verfugt die an den Karteninhaber ausgegebene Kreditkarte Uber einen
Chip, so kann die Kreditkarte ggf. auch als Speichermedium fur Zusatz-
anwendungen

« der kartenausgebenden comdirect nach MaBBgabe des mit comdirect ggf.
abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

« eines Vertragsunternehmens nach Maf3gabe des mit diesem ggf. ab-
geschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung) verwendet werden.
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2 Persdnliche Geheimzahl (PIN) und Visa Secure-Verfahren
(ehemals Verified by Visa-Verfahren)

2.1 Persénliche Geheimzahl (PIN)

Auf Wunsch kann dem Karteninhaber fur die Nutzung von automatisier-
ten Kassen bei Vertragsunternehmen und von Geldautomaten speziell
fUr seine Kreditkarte eine persénliche Geheimzahl (PIN) zur Verfigung
gestellt werden. Die Karte kann an automatisierten Kassen sowie an
Geldautomaten, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der
Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden,
wenn die PIN 3-mal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kar-
teninhaber sollte sich in diesem Fall mit comdirect in Verbindung setzen.

2.2 Visa-Secure-Verfahren (ehemals Verified by Visa-Verfahren)

FUr die Teilnahme am Visa-Secure-Verfahren ist jeder Online-Banking
Kunde automatisch freigeschaltet. Beim Visa-Secure-Verfahren wird

der Kunde aufgefordert neben seiner Online-PIN, eine seiner Auswahl
entsprechende Transaktionsnummer (vgl. A. Il. Nr. 2.3) einzugeben. Die
Kreditkarte kann im Rahmen des Visa-Secure-Verfahren nicht mehr
eingesetzt werden, wenn der Kontozugang, z. B. wegen mehrfacher
falscher Eingabe einer TAN, gesperrt ist. Der Kunde sollte sich in diesem
Fall mit comdirect in Verbindung setzen.

3 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder

« ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die
Kartendaten Ubertragen hat, oder

« an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsun-
ternehmen kann der Karteninhaber - insbesondere zur Beschleunigung
eines Geschaftsvorfalles im Rahmen eines fernmiundlichen Kontaktes
— ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und
stattdessen lediglich seine Kreditkartennummer bzw. im Rahmen des
Visa Secure-Verfahrens eine TAN eingeben.

Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen kann von der Eingabe

der PIN bzw. der Unterschrift eines Beleges abgesehen werden:

- Zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Parkgebihren an
unbeaufsichtigten automatisierten Kassen.

- Zur kontaktlosen Bezahlung von Kleinbetragen. Hierbei ist die Visa-
Karte mit Kontaktlosfunktion an ein Kartenlesegerét zu halten.

Bei Online-Bezahlvorgéngen erfolgt die Authentifizierung des Kartenin-

habers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten Authenti-

fizierungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind

- Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weif3, zum Beispiel
Online-PIN),

- Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, zum Beispiel
mobiles Endgerét zur Erzeugung / zum Empfang von einmal verwend-
baren Transaktionsnummern [TAN] als Besitznachweis) oder

- Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel Finger-
abdruck).

(2) Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur AusfUhrung der Kartenzahlung. Soweit dafir zu-
satzlich die Unterschrift, eine PIN oder ein sonstiges Authentifizierungs-
elemant gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz er-
teilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zu-
gleich die ausdruckliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die fur die
AusfUhrung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten
des Karteninhabers verarbeitet, Ubermittelt und speichert.

4 Sperrung eines verfigbaren Geldbetrages

Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen im
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. Nr. 7) verfigbaren Geld-
betrag zu sperren, wenn

« der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfdnger ausgelést worden ist
und

« der Karteninhaber auch der genauen Héhe des zu sperrenden Geld-be-
trages zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverziglich frei, nachdem ihr der
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag
zugegangen ist.

5 Ablehnung von Kartenzahlungen durch comdirect

comdirect ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

+ sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN bzw. einer TAN oder sei-
nem sonstigen Authentifizierungselement legitimiert hat,

« der fUr die Kartenzahlung geltende Verfigungsrahmen der Karte oder
die finanzielle Nutzungsgrenze (z. B. Guthaben auf der Prepaid-Karte)
nicht eingehalten ist oder

« die Karte gesperrt ist.

HierUber wird der Karteninhaber Uber das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet.

6 Ausfihrungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfdnger ausgelést. Nach
Zugang des Zahlungsauftrages bei comdirect ist diese verpflichtet
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spdtestens an dem
im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebenen Zeitpunkt beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdngers eingeht.

7 Verfigungsrahmen und Guthaben

71  Verfigungsrahmen

Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des Verfugungs-
rahmens der Karte und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der
Kartenumsdatze bei Falligkeit gewdhrleistet ist (finanzielle Nutzungs-
grenze). Der Karteninhaber kann mit comdirect eine Anderung des
VerfUgungsrahmens seiner Karte vereinbaren. Auch wenn der Kartenin-
haber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhdlt, ist comdirect berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung
der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung einzelner Kreditkarten-
umsdtze fihrt weder zur Einrdumung eines Kredites noch zur Erhéhung
eines zuvor eingerdumten Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung,
dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsatze bei Falligkeit gewdhrleistet
ist. Ubersteigt die Buchung von Kreditkartenumsétze ein vorhandenes
Kontoguthaben oder einen vorher fur das Konto eingerdumten Kredit, so
fUhrt die Buchung zu einer geduldeten KontoUberziehung. comdirect ist
berechtigt, in diesem Fall den héheren Zinssatz fur geduldete Konto-
Uberziehungen zu verlangen. Soweit solche Verfigungen nicht oder
nicht in voller Hohe ausgeglichen werden, ist comdirect berechtigt, nach
Mahnung dem Karteninhaber den jeweiligen fur geduldete Kontoiber-
ziehungen geltenden Sollzinssatz in Rechnung zu stellen. Es gelten
insoweit die ,Bedingungen fir die geduldete Kontouberziehung".

7.2 Guthaben

Der Karteninhaber kann sein Kartenkonto mittels Uberweisung auf-
laden. Der Kunde kann (bei der Prepaid-Karte ausschlieBlich) Gber Gut-
haben auf dem Kartenkonto durch Nutzung der Karte verfigen (Nr. 1.1
der Bedingungen) oder indem er die Bank beauftragt, das Guthaben auf
sein Referenzkonto zu Ubertragen. Verfigungen oder Uberweisungen
Uber das Guthaben auf dem Kartenkonto in anderer Weise sind nicht
zuldssig.

Das Guthaben kann nur insoweit Ubertragen werden, wie es nicht durch
bereits autorisierte Kartenverfigungen disponiert ist. Mit der Ubertra-
gung des gesamten Guthabens auf das Referenzkonto ist die Pre-
paid-Karte erst dann wieder einsetzbar, wenn erneut ein Guthaben auf
das Kartenkonto Uberwiesen wird. Die auf das Kartenkonto gebuchten
Soll-Umsdtze aus der Benutzung der Karte werden taggleich mit dem
Guthaben verrechnet.

8 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

8.1  Unterschrift

Der Karteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverziglich auf dem
Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

8.2 Sorgfdltige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhandenkommt oder missbrauchlich verwendet wird. Sie darf

insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Méglichkeit, mit ihr
missbrduchliche Verfigungen zu tatigen.

8.3 Geheimhaltung der PIN

Der Karteninhaber hat auch dafir Sorge zu tragen, dass keine andere
Person Kenntnis von seiner PIN erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf
der Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser
aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz
der Karte kommmt bzw. die Kreditkartennummer und das personalisierte
Sicherheitsmerkmal kennt, hat die Mdglichkeit, missbrauchliche Ver-
figungen zu tdtigen (zum Beispiel Geld an Geldautomaten abzuheben).
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8.4 Schutz der Authentifizierungselemente fir Online-
Bezahlvor génge

Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen,

um seine mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemente for
Online-Bezahlvorgdnge (siehe Nummer 3 letzter Unterabsatz dieser Be-
dingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass die Authentifizierungselemente fir Online-Bezahlvorgange
missbrduchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert
genutzt werden. Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente
fUr Online-Bezahlvorgdnge hat der Karteninhaber vor allem Folgendes
zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. die Online-PIN, sind geheim zu halten; sie
durfen insbesondere

- nicht mundlich (z. B. telefonisch oder persénlich) mitgeteilt werden,

- nicht auBerhalb von Online-Bezahlvorgdngen in Textform (z. B. per E-
Mail oder Messenger-Dienst) weiter gegeben werden ,

- nicht ungesichert elektronisch gespeichert (zum Beispiel Speicherung
der Online-PIN im Klartext im mobilen Endgerdt) werden und

- nicht auf einem Gerdt notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerdat aufbewahrt werden, das als Besitzelement (zum Beispiel mobi-
les Endgerat) oder zur Prifung des Seinselements (z. B. mobiles End-
gerdt mit Anwendung fiUr Kreditkartenzahlung und Fingerabdrucksen-
sor) dient.

(b) Besitzelemente, wie zum Beispiel ein mobiles Endgerdét, sind vor
Missbrauch zu schitzen, insbesondere ist sicherzustellen, dass unbe-
rechtigte Personen auf das mobile Endgerdt des Karteninhabers (z. B.
Mobiltelefon) nicht zugreifen kénnen ,

- ist dafur Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobi-
len Endgerat (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung fur Kreditkar-
tenzahlungen (z. B. Karten-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen
kénnen,

- ist die Anwendung fUr Online-Bezahlvorgdnge (z. B. Karten-App, Au-
thentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerat des Teilnehmers zu
deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen End-
gerdt aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons)
und

- durfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. TAN) nicht auBerhalb
der Online-Bezahlvorgdnge miUndlich (z. B. per Telefon) oder in Text-
form (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninhabers, durfen
auf einem mobilen Endgerat des Karteninhabers for Online-Bezahlvor-
gdnge nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn
auf dem mobilen Endgerdt keine Seinselemente anderer Personen ge-
speichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerdt, das fur das Online-Be-
zahlvorgénge genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespei-
chert, ist fUr Online-Bezahlvorg&nge das von der Bank ausgegebene
Wissenselement (z. B. Online-Passwort) zu nutzen und nicht das auf
dem mobilen Endgerdt gespeicherte Seinselement.

8.5 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgéngen

Sollten bei Online-Bezahlvorgangen an den Karteninhaber Angaben zum
Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens und der
Verfugungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom Kartenin-
haber auf Richtigkeit zu prufen.

8.6 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkar-
te, die missbrduchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisier-
te Nutzung von Karte,PIN oder fUr Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter
Authentifizierungselemte fest, so ist comdirect oder eine Reprdsen-
tanz des Visa-Verbundes unverziglich zu unterrichten, um die Kreditkar-
te sperren zu lassen. Die Sperrung ist bei comdirect unter der Nummer
04106 - 708 25 00 vorzunehmen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl
oder Missbrauch auch unverziglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbrauchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN
oder fur Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter Authentifizierungselemte
vorliegt, muss er ebenfalls unverziglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Die Sperrung einer ggf. unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegenitber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Kreditkarte eingespeichert hat, und ist nur
dann moglich, wenn das Unternehmen die Mdglichkeit zur Sperrung sei-
ner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer ggf. von comdirect
generierten Zusatzanwendung kommt nur gegentber der
kartenausgebenden comdirect in Betracht und richtet sich nach dem
mit der kartenausgebenden comdirect abgeschlossenen Vertrag.

(4) Der Karteninhaber hat comdirect unverziglich nach Feststellung ei-
ner nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefihrten Kartenverfigung
zu unterrichten.

8.7

Sollten mit der Zurverfugungstellung des personalisierten Sicherheits-
merkmales fur das Visa-Secure-Verfahren an den Karteninhaber Anga-
ben zum Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunternehmens
und der VerfUgungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom
Karteninhaber auf Richtigkeit zu prifen.

Kontrollpflichten beim Visa-Secure-Verfahren

9 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

comdirect ist gegenUber Vertragsunternehmen sowie den Kredit-
instituten, die die Kreditkarte an ihren Geldautomaten akzeptieren, ver-
pflichtet, die vom Karteninhaber mit der Karte getatigten Umsdatze zu
begleichen. comdirect unterrichtet den Karteninhaber mindestens ein-
mal monatlich auf dem vereinbarten Weg Uber alle im Zusammenhang
mit der Begleichung der Kartenumsatze entstehenden Aufwendungen.
Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise
sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. Der
Betrag ist fdllig, nachdem comdirect dem Karteninhaber Abrechnung
erteilt hat. Nach Erteilung der Abrechnung werden die Umsatze dem
vereinbarten Abrechnungskonto belastet. Einwendungen und sonstige
Beanstandungen des Karteninhabers aus seinem Vertragsverhdaltnis zu
dem Vertragsunternehmen, bei dem die Karte eingesetzt wurde, sind
unmittelbar gegenUber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.

10  Fremdwdhrungsumrechnung

Nutzt der Karteninhaber die Kreditkarte fur Verfigungen, die nicht auf
Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung
des Kurses bei Fremdwdhrungsgeschaften ergibt sich aus dem ,Preis-
und Leistungsverzeichnis". Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam. Der Referenzwechselkurs
stammt aus einer 6ffentlich zuganglichen Quelle.

1 Entgelte

(1) Die vom Karteninhaber gegeniber comdirect geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis" von comdirect.

(2) Anderungen der Entgelte fur Verbraucher: Anderungen der Entgel-
te werden dem Karteninhaber spdtestens 2 Monate vor dem Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber
mit comdirect im Rahmen der Gesché&ftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kon-
nen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von
der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kar-
teninhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung Uber die Anderung eines
Entgeltes, das auf eine Uber die Hauptleistung hinausgehende Zahlung
des Karteninhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Karteninhaber
nur ausdricklich treffen.

3) Anderungen der Entgelte fur Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei
Entgelten und deren Anderung fur Zahlungen von Karteninhabern, die
keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Ab-
satze 2 bis 6 der allgemeinen Geschdaftsbedingungen.

12 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriche des
Karteninhabers

121

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfigung in Form

Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfigung

» der Abhebung von Bargeld oder

« der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen

hat comdirect gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. comdirect ist verpflichtet, dem Karteninhaber den
Betrag ungekirzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Konto belastet,
bringt comdirect dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die
nicht autorisierte Kartenverfigung befunden hatte. Diese Verpflichtung
ist gemdfB ,Preis- und Leistungsverzeichnis" spdtestens bis zum Ende
des Geschdaftstages zu erfillen, der auf den Tag folgt, an dem der Bank
angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder die
Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer
zustdandigen Behdrde berechtigte Grinde fur den Verdacht, dass ein
betrUgerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzuglich zu prifen
und zu erfullen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

12.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéteter
Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfiigung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspateten
AusfUhrung einer autorisierten Kartenverfigung in Form

» der Abhebung von Bargeld oder

« der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen
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kann der Karteninhaber von comdirect die unverzigliche und ungekirzte
Erstattung des VerfUgungsbetrages insoweit verlangen, als die Karten-
verfUgung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag einem
Konto belastet, bringt comdirect dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfigung be-
funden hatte.

(2) Der Karteninhaber kann Uber den Absatz 1 hinaus von comdirect die
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften AusfUhrung
der autorisierten Kartenverfigung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-

empfdngers erst nach Ablauf der AusfUhrungsfrist in Nr. 6 ein (Verspa-

tung), kann der Zahlungsempfdnger von seinem Zahlungsdienstleis-

ter verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem
Konto des Zahlungsempféngers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung
ordnungsgemdf ausgefUhrt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfigung nicht oder fehlerhaft aus-
gefUhrt, wird comdirect die Kartenverfigung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn Uber das Ergebnis unterrichten.

12.3 Schadensersatzanspriiche des Karteninhabers aufgrund einer
nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausfiihrung einer autorisierten Kartenverfigung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfigung oder im Falle einer
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspdteten Ausfihrung einer
autorisierten Kartenverfugung kann der Karteninhaber von comdirect
einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 12.1 und 12.2 erfasst ist, ersetzt
verlangen. Dieses gilt nicht, wenn comdirect die Pflichtverletzung

nicht zu vertreten hat. comdirect hat hierbei ein Verschulden, das einer
zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen-
geschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Erfolgt
der Einsatz der Karte in einem Land auBerhalb Deutschlands und des
Europdischen Wirtschaftsraumes, beschrénkt sich die Haftung von
comdirect fUr das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvor-
ganges beteiligten Stelle auf die sorgfdltige Auswahl und Unterweisung
einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Ver-
halten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsdatzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang comdirect
und der Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach
diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfugung begrenzt. Diese
betragsmdaBige Haftungsbeschrankung gilt nicht

« fUr nicht autorisierte Kartenverfugungen,
« bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit von comdirect,
« fUr Gefahren, die comdirect besonders Ubernommen hat und

« fUr den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, wenn der
Karteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Frist fUr die Geltendmachung von Anspriichen nach Nr. 12.1 - 12.3

Anspriche gegen comdirect nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen,
wenn der Karteninhaber comdirect nicht spatestens 13 Monate nach
dem Tag der Belastung mit der Kartenverfugung dartber unterrich-

tet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfigung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist
beginnt nur, wenn comdirect den Karteninhaber Uber die aus der Karten-
verfigung resultierende Belastungsbuchung entsprechend auf dem fur
Umsatzinformationen vereinbarten Weg spé&testens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
fUr den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maBgeblich. Haftungsan-
spriche nach Nr. 12.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.

12.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfigung ohne
genaue Betragsangabe und Frist fur die Geltendmachung des
Anspruches

(1) Der Karteninhaber kann von comdirect die unverzigliche und un-
gekUrzte Erstattung des Verfigungsbetrages verlangen, wenn er eine
Kartenverfigung bei einem Vertragsunternehmen in der Weise autori-
siert hat, dass

« bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und

« der Zahlungsvorgang den Betrag Ubersteigt, den der Karteninhaber
entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des
Kartenvertrages und den jeweiligen Umstdnden des Einzelfalles hat-
te erwarten kénnen; mit einem etwaigen Wahrungsumtausch zusam-
menhé&ngende Grinde bleiben auBer Betracht, wenn der vereinbarte
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenUber comdirect die Sachum-
stande darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht in-
nerhalb von 8 Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes
auf dem Abrechnungskonto gegenUber comdirect geltend gemacht wird.

12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Anspriche des Karteninhabers gegen comdirect nach Nr. 12.1 - 12.5 sind
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrindenden Umstande

« auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das comdirect keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden werden
kénnen, oder

» von comdirect aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefUhrt
wurden.

13 Haftung des Karteninhabers fir nicht autorisierte
Kartenverfiigungen

1341

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm
gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder werden die Karte oder
die fUr Online-Bezahlvorgénge vereinbarter Authentifizierungselemte
sonst missbrduchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer nicht
autorisierten Kartenverfigung in Form

Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige

« der Abhebung von Bargeld oder
« der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,

so haftet der Karteninhaber nicht for Schaden, die bis zum Zeitpunkt
der Sperranzeige verursacht werden, ohne dass es darauf ankommt, ob
den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhanden-
kommen oder sonstigen Missbrauch ein Verschulden trifft.

(2) Der Karteninhaber haftet ebenfalls nicht, wenn

+ es ihm nicht méglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbrduchliche Verwendung der
Karte oder die fur Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter Authentifizie-
rungselemte vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemer-
ken, oder

« der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine
Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tatigkei-
ten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land auBerhalb Deutschlands
und des Europdischen Wirtschaftsraumes3, tragt der Karteninhaber den
aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfigung entstehenden Scha-
den nach den Absatz 1und 2, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrldssig verletzt hat. Hat comdirect
durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, haftet comdirect fUr den entstandenen Schaden im Umfang
des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Kommmt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfu-
gung und hat der Karteninhaber in betrigerischer Absicht gehandelt
oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsétzlich oder
grob fahrldssig verletzt, tragt der Karteninhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninha-
bers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

« er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbr&uchliche
Verfigung von comdirect oder der Visa-Reprdsentanz schuldhaft nicht
unverzUglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

« die persdnliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissenselement fur
Online-Bezahlvorgénge (zum Beispiel Online-PIN) auf der Karte ver-
merkt oder zusammen mit der Karte verwahrt war (zum Beispiel im
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

« die personliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissenselement fur
Online-Bezahlvorgdnge (zum Beispiel Online-PIN) einer anderen Per-
son mitgeteilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(5) Die Haftung fur Schdden, die innerhalb des Zeitraumes, fUr den der
Verfigungsrahmen gilt, verursacht werden, beschrankt sich jeweils auf
den fUr die Karte geltenden Verfiugungsrahmen.

(6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Ab-
satzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mdglichkeit zur Entgegen-
nahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(7) Abweichend von den Absdatzen 1, 3 und 4 ist der Karteninhaber nicht
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber
eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder der Zah-
lungsempfanger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert
hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 55
ZAG verpflichtet war.

Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert die Verwendung von
2 voneinander unabhdngigen Authentifizierungselementen aus den
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Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weif3, z. B. PIN oder

Online-PIN), Besitz (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. B. Kredit-
karte oder mobiles Endgerdt) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber
ist, z. B. Fingerabdruck).

(8) Die Absdtze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Kartenin-
haber in betrigerischer Absicht gehandelt hat.

13.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbrauchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN
oder fur Online-Bezahlvorgdnge vereinbarter Authentifizierungselemen-
te gegenUber comdirect oder einer Visa-Kartenreprdsentanz angezeigt
und die Karte gesperrt wurde, Ubernimmt comdirect alle danach durch
Verfigungen in Form

« der Abhebung von Bargeld oder

« der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schdden. Handelt der Karteninhaber in betrugerischer
Absicht, tragt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schaden.

14  Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller

FUr die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte
haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, d.h., comdirect kann von
jedem Antragsteller die ErfUllung sémtlicher Anspriche fordern. Jeder
Antragsteller kann das Vertragsverhdltnis nur mit Wirkung for alle An-
tragsteller jederzeit durch Kindigung beenden. Jeder Antragsteller hat
dafUr Sorge zu tragen, dass die an ihn ausgegebene Karte mit Wirksam-
werden der Kindigung unverziglich an comdirect zurickgegeben wird.
Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung einer Karte bis zu ihrer
Ruckgabe an comdirect entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls
gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhdngig davon wird comdirect zu-
mutbare MaBnahmen ergreifen, um Kreditkartenverfigungen nach der
Kindigung des Kreditkartenvertragsverhdltnisses zu unterbinden.

15 Eigentum und Giltigkeit der Karte

comdirect bleibt EigentUmerin der Kreditkarte. Die Visa-Karte ist nicht
Ubertragbar. Sie ist nur fUr den auf der Karte angegebenen Zeitraum
gultig. comdirect ist mit der Aushdndigung einer neuen Kreditkarte, spé-
testens aber nach Ablauf der GUltigkeit berechtigt, die alte Kreditkarte
alleine oder zusammen mit der gleichzeitig ausgegebenen Debitkarte
zurickzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher
(zum Beispiel durch Kindigung des Kreditkartenvertrages), so hat der
Karteninhaber die Karte unverziglich an comdirect zurickzugeben. Auf
der Kreditkarte ggf. befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzan-
wendungen auf die Kreditkarte aufgebracht hat, unverziglich entfernen
zu lassen. Die Mdglichkeit zur weiteren Nutzung einer ggf. bankgene-
rierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhdltnis
zwischen dem Karteninhaber und der kartenausgebenden comdirect.
comdirect behdlt sich ausdricklich das Recht vor, auch waéhrend der
Gultigkeit einer Kreditkarte - alleine oder zusammen mit der gleichzeitig
ausgegebenen Debitkarte - diese Karte gegen eine neue Karte auszu-
tauschen. Dem Karteninhaber entstehen hierdurch keine Kosten.

16 KiUndigungsrecht des Karteninhabers

Der Karteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kindigungsfrist kindigen.

17 KiUndigungsrecht von comdirect

comdirect kann den Kreditkartenvertrag unter Einhaltung einer
angemessenen, mindestens 2-monatige Kindigungsfrist kUndigen.
comdirect wird den Kreditkartenvertrag mit einer Idngeren Kindigungs-
frist kUndigen, wenn dieses unter Berucksichtigung der berechtigten Be-
lange des Karteninhabers geboten ist. comdirect kann den Kreditkarten-
vertrag fristlos kUndigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den
die Fortsetzung des Kreditkartenvertrages auch unter angemessener
Berucksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers fur
comdirect unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor,
wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben Uber seine Vermogens-
lage gemacht hat und comdirect hierauf die Entscheidung Uber den
Abschluss des Kreditkartenvertrages gestitzt hat oder wenn eine
wesentliche Verschlechterung seiner Vermogenslage eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Erfillung der Verbindlichkeiten aus dem
Kreditkartenvertrag gegentber comdirect gefdhrdet ist.

18  Folgen der Kiindigung

Mit Wirksamwerden der Kindigung darf die Kreditkarte nicht mehr
benutzt werden. Die Karte ist unverziglich und unaufgefordert an com-
direct zurtUckzugeben. Auf der Karte ggf. befindliche unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unterneh-
men, das die Zusatzanwendungen auf die Kreditkarte aufgebracht hat,
unverzUglich entfernen zu lassen. Die Mdglichkeit zur weiteren Nutzung
einer ggf. bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den for
jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

19  Einziehung und Sperre der Kreditkarte (Visa-Karte)

(1) comdirect darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (zum Bei-
spiel an Geldautomaten) veranlassen,

« wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu
kundigen,

« wenn sachliche Grinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kar-
te dieses rechtfertigen oder

« wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrigerischen Ver-
wendung der Karte besteht.

comdirect wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfur maf3-
geblichen Grinde mdoglichst vor, spatestens jedoch unverziglich nach
der Sperre, Uber die Sperre unterrichten. Die Angabe von Grinden
unterbleibt, soweit sie gegen sonstige Rechtsvorschriften verstoBt.
comdirect wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte
ersetzen, wenn die Grinde fur die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch
hierUber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzuiglich.

(2) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzan-
wendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die
Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einzie-
hung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dungen kann der Karteninhaber von comdirect herausverlangen, nach-
dem diese die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur
Verfigung gestellt bekommen hat. comdirect ist berechtigt, das Her-
ausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendungen dadurch zu erfillen, dass sie dem Karteninhaber die um die
Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushandigt. Die Mdglich-
keit zur weiteren Nutzung einer auf der Karte befindlichen bankgenerier-
ten Zusatzanwendung richtet sich nach den fir jene Zusatzanwendung
geltenden Regeln.

B Zusatzanwendungen

1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann ggf. auch als Spei-
chermedium fur eine bankgenerierte Zusatzanwendung (zum Beispiel
in Form eines Jugendschutzmerkmales) oder fir eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung (zum Beispiel in Form eines elektronischen
Fahrscheins) genutzt werden.

(2) Die Nutzung einer ggf. bankgenerierten Zusatzanwendung richtet
sich nach dem Rechtsverhdltnis des Karteninhabers zur kartenausge-
benden comdirect.

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karten-
inhaber nach MaBgabe eines ggf. mit dem Unternehmen geschlossenen
Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er
seine Karte - sofern dieses angeboten wird — zur Speicherung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung nutzen mochte. Die Speicherung
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt
ggf. am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Kar-
teninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt
der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.
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2 Verantwortlichkeit des Unternehmens fir den Inhalt einer ggf.
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende comdirect stellt mit dem Chip auf der Karte
ggf. lediglich die technische Plattform zur Verfigung, die es dem
Karteninhaber ermdglicht, in der Kreditkarte unternehmensgenerierte
Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen
Uber die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegeniber dem
Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschlieBlich nach dem Inhalt des
Vertragsverhdltnisses zwischen dem Kunden und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlieBlich ge-
genUber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzan-
wendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bear-
beitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten
Daten. Der Karteninhaber darf die Kreditkarte zum Zwecke der Rekla-
mationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushdndigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer ggf. bankgenerierten Zusatz-
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschlieB3lich gegentber
comdirect geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von comdirect an den Karteninhaber ausgegebenen
PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Anderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Kreditkarte wird die von
der kartenausgebenden comdirect an den Karteninhaber ausgegebene
PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung in die Kreditkarte eingespeichert
hat, dem Karteninhaber die Méglichkeit eréffnet, den Zugriff auf diese
Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wdhlbaren Legitimati-
onsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden,
die ihm von der kartenausgebenden comdirect fur die Nutzung der
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfigung gestellt worden ist.

5 Sperrméglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegentber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der Kreditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann
moglich, wenn das Unternehmen die Méglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatz-
anwendungen kommt nur gegenUber comdirect in Betracht und richtet
sich nach dem mit comdirect geschlossenen Vertrag.

C Bedingungen fir den SMS-Service

comdirect bietet einen SMS-Service fur die Inhaber einer Kreditkar-

te an. Mit Registrierung und Anmeldung zum SMS-Service werden
Informationen an die vom Kunden angegebene Mobilfunknummer per
Kurzmitteilung (SMS) gesandt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um
Informationen Uber aktuelle Autorisierungsanfragen und Kartenumsat-
ze, die Erreichung von Limitschwellen und den aktuellen Kontostand der
Kreditkarte.

comdirect weist darauf hin, dass fur den Empfang von SMS im Ausland
gegebenenfalls zus&tzliche Entgelte des Mobilfunkanbieters (Roaming)
anfallen kdnnen. comdirect haftet nicht fUr den Fall, dass das Mobil-
telefon verloren, gestohlen oder weitergegeben wird und dadurch Dritte
Zugriff auf die SMS erhalten kénnen. Fir die Sicherheit der SMS, die auf
dem Mobiltelefon eingegangen sind, muss der Kunde Sorge tragen.

Der SMS-Service kann von beiden Seiten jederzeit gekindigt werden
oder endet automatisch mit Beendigung des Kartenvertrages oder der
gesamten Geschdaftsverbindung.

2 KiUndigung

Die Funktion Wechselgeld-Sparen kann von beiden Seiten jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist gekUndigt werden oder endet automatisch mit Be-
endigung des Kartenvertrages oder der gesamten Gesché&ftsverbindung.

Alle zukinftig gebuchten Kreditkartenumsdtze nehmen spdtestens ab
dem ndchsten Bankarbeitstag? nicht mehr am Wechselgeld-Sparen teil.

Die bis zur Kindigung summierten Differenzbuchungen werden mit der
ndchsten Abrechnung der Kartenumsdtze letztmalig dem Tagesgeld-
konto gutgeschrieben. Das Tagesgeldkonto ist von der Kindigung nicht
betroffen.

comdirect behdalt sich insbesondere vor, Kunden' von der Funktion Wech-
selgeld-Sparen daverhaft auszuschlieBen, wenn Anzeichen vorliegen,
dass die Nutzung einer mdglichen Incentivierung missbréuchlich erfolgt.

3 Buchungsvorgénge

Ausgenommen vom Wechselgeld-Sparen sind folgende Buchungs-
vorgdnge:

» Gutschriften auf dem Kartenkonto

« Belastungen aufgrund Guthabenrickibertragungen

+ Belastungen aufgrund von Entgelten

Eine bereits auf dem Kartenkonto erfolgte Differenzbuchung kann nicht
mehr rUckgdngig gemacht werden.

E Bedingungen fir den 3-Raten-Service

1 Produktbedingungen und Funktionsweise

comdirect bietet den 3-Raten-Service fUr die Inhaber einer Visa-Kre-
ditkarte an (ausgenommen sind Visa-Prepaid-Karten (Prepaid-Kredit-
karte)). Nach Registrierung zum 3-Raten-Service kann comdirect nach
eigenem Ermessen dem Karteninhaber das Angebot unterbreiten, einen
mit der Visa-Kreditkarte getdtigten Umsatz in 3 Monatsraten zurick-
zuzahlen. Hierzu werden Hohe und Art des Umsatzes ausgewertet. Der
Kartenumsatz muss mindestens 300 Euro und darf héchstens 10.000
Euro betragen, ausgenommen sind u. a. Bargeldverfigungen. Das
Angebot wird umgehend nach einem entsprechenden Kartenumsatz
per Kurzmitteilung (SMS) an die von dem Karteninhaber angegebene
Mobilfunknummer gesandt. Der Karteninhaber kann das Angebot bis
zum in der SMS genannten Zeitpunkt annehmen, indem er eine SMS mit
der von comdirect Ubermittelten mobileTAN an die Absenderrufnummer
sendet. Damit kommt eine Ratenzahlungsvereinbarung hinsichtlich des
jeweiligen Betrages aus dem betreffenden Kartenumsatz zustande.

FUr nicht oder verspdtet Ubermittelte SMS Ubernimmt comdirect keine
Haftung. Die Raten sind jeweils im Rahmen der monatlichen Abrechnung
aller mit der Visa-Kreditkarte getdtigten Umsdétze zur Zahlung fallig.
Zeitgleich kénnen bis zu 5 Ratenzahlungsvereinbarungen abgeschlossen
werden. FUr den 3-Raten-Service kdnnen maximal 100 % des bestehen-
den Verfugungsrahmens der Visa-Kreditkarte in Anspruch genommen
werden.

2 Kosten

Die Anmeldung zum 3-Raten-Service selbst ist kostenlos. Fur jede
abgeschlossene Ratenzahlungsvereinbarung wird von comdirect ein
Entgelt berechnet Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Abschlusses
der Ratenzahlungsvereinbarung auf der Website von comdirect, unter
MenUpunkt Visa angegebenen Entgelte. Anderungen bleiben vorbe-
halten. Die Hohe des Entgeltes wird dem Karteninhaber in der SMS
mit dem Angebot auf Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung
mitgeteilt. Das Entgelt wird mit der ersten Monatsrate im Rahmen
der monatlichen Abrechnung aller mit der Visa-Kreditkarte getdtigten
Umsdatze zur Zahlung fallig. Bei einer vorzeitigen Beendigung einer
Ratenzahlungsvereinbarung wird das bereits berechnete Entgelt nicht
erstattet. comdirect berechnet fir den Versand von SMS keine Kosten.
Es kénnen jedoch beim Kunden for den Empfang von SMS im Ausland
und fUr den Versand von SMS im In- oder Ausland zusdtzliche Entgelte
des Mobilfunkanbieters anfallen.

3 Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgrinden werden bei einer Benachrichtigung per SMS

nur die letzten 4 Ziffern der Visa-Kreditkartennummer Ubermittelt. Vor-
und Nachname des jeweiligen Karteninhabers werden nicht genannt.
Die SMS enthdalt Informationen Uber den Handler und den Betrag des
betreffenden Kartenumsatzes. comdirect haftet nicht fUr den Fall,

dass das Mobiltelefon verloren, gestohlen oder weitergegeben wird und
dadurch Dritte Zugriff auf die SMS erhalten kénnen. Der Karteninhaber
hat dafir Sorge zu tragen, dass kein unbefugter Dritter Zugriff auf die
auf seinem Mobiltelefon eingegangenen SMS hat. Er hat comdirect Uber
eine Anderung seiner Mobilfunknummer rechtzeitig zu informieren.

4 KiUndigung

Der 3-Raten-Service kann von beiden Seiten jederzeit gekiUndigt werden.
Bei Kindigung des Services werden noch laufende Ratenzahlungsver-
einbarungen wie vereinbart abgewickelt, dem Karteninhaber werden
jedoch keine weiteren Angebote zum Abschluss einer Ratenzahlungs-
vereinbarung Ubermittelt. Der 3-Raten-Service endet automatisch

mit Beendigung des Visa-Kreditkartenvertrages oder der gesamten
Geschdéftsverbindung. Mit der Beendigung des Visa-Kreditkartenvertra-
ges werden sédmtliche offenen Anspriche aus laufenden Ratenzahlungs-
vereinbarungen sofort fallig.
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5 Anderung der Geschéftsbedingungen

Anderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spatestens
2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in
Textform angeboten. Hat der Kunde mit comdirect im Rahmen der Ge-
schaftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart
(zum Beispiel das Online-Banking), kénnen die Anderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden.

F Anderung der Gesché&ftsbedingungen

1 Anderungsangebot

Anderungen dieser Geschaftsbedingungen werden dem Karteninhaber
spdtestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit
comdirect im Rahmen seiner Geschaftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

2 Annahme durch den Karteninhaber

Die von der Bank angebotenen Anderungen werden nur wirksam, wenn
der Karteninhaber diese annimmt.

3 Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion

Das Schweigen des Karteninhabers gilt nur dann als Annahme des
Anderungsangebotes (Zustimmungsfiktion), wenn

(a) das Anderungsangebot der Bank erfolgt, um die Ubereinstimmung
der vertraglichen Bestimmungen mit einer verdnderten Rechtslage wie-
derherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Bedingungen

- aufgrund einer Anderung von Gesetzen, einschlieBlich unmittelbar
geltender Rechtsvorschriften der Europdischen Union, nicht mehr der
Rechtslage entspricht oder

- durch eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet wer-
den darf oder

- aufgrund einer verbindlichen Verfugung einer fUr die Bank zustdndigen
nationalen oder internationalen Behdrde (z. B. der Bundesanstalt fur Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht oder der Europdischen Zentralbank) nicht
mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang
zu bringen ist und

(b) der Karteninhaber das Anderungsongebot der Bank nicht vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen abge-
lehnt hat.

Die Bank wird den Karteninhaber im Anderungsangebot auf die Folgen
seines Schweigens hinweisen.

4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion

Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

- bei Anderungen dieser Regelung in Ziffer lIl. oder

- bei Anderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die
Entgelte fUr Hauptleistungen betreffen, oder

- bei Anderungen von Entgelten, die auf eine Uber das vereinbarte Ent-
gelt fur die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers
gerichtet sind, oder

- bei Anderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men, oder

- bei Anderungen, die das bisher vereinbarte Verhdltnis von Leistung und
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben

wirden.

In diesen Fallen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den
Anderungen auf andere Weise einholen.

5 Kindigungsrecht des Karteninhabers bei der Zustimmungsfiktion

Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der
Karteninhaber diese Geschaftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Anderungen auch fristlos und kosten-
frei kindigen. Auf dieses Kindigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen.

G Beschwerde- und alternative
Streitbeilegungsverfahren

Der Karteninhaber hat folgende auBBergerichtliche Méglichkeiten:

Der Karteninhaber kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und
Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank
wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
beantworten.

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken"
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die M&g-
lichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann
der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand
eine Streitigkeit Uber einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Burger-
lichen Gesetzbuches), kénnen auch Karteninhaber, die keine Verbraucher
sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Ndheres regelt
die ,Verfahrensordnung fur die Schlichtung von Kundenbeschwerden im
deutschen Bankgewerbe", die auf Wunsch zur Verfigung gestellt wird
oder im Internet unter der Website des Bankenverbands abrufbar ist.
Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail)
an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken
e. V.,

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, zu richten.
E-Mail: Bitte verwenden Sie fir Schlichtungsantrége ab 01.01.2022
folgende E-Mail Adresse: schlichtung@bdb.de

Korrespondenz zu Altvorgéngen (Aktenzeichen aus 2021 oder dlter)
senden Sie bitte an: ombudsmann@bdb.de

Ferner besteht fur den Karteninhaber die Méglichkeit, sich jederzeit
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn,
Uber VerstdBe der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder
gegen Art. 248 des EinfUhrungsgesetzes zum Buirgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) zu beschweren.

36


http://www.bankenombudsmann.de
http://www.bankenverband.de
mailto:schlichtung%40bdb.de?subject=
mailto:ombudsmann%40bdb.de?subject=

C. Bedingungen fur den Zahlungsverkehr

IV. Bedingungen fir den Uberweisungsverkehr

Fur die Ausfuhrung von Uberweisungsvertrégen von comdirect Kunden
gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

11 Wesentliche Merkmale der Uberweisung einschlieBlich des
Daverauftrages

Der Kunde kann comdirect beauftragen, durch eine Uberweisung
Geldbetrdage bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfangers an den
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdngers zu Ubermitteln. Der
Kunde kann comdirect auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten
wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das
gleiche Konto des Zahlungsempfdngers zu Uberweisen (Dauerauftrag)
oder eine EinzelUberweisung zu einem vorab festgelegten Termin aus-
zufihren (Terminiberweisung). Bei einer SEPA-Uberweisung oder SEPA-
EchtzeitUberweisung erfolgt die Zahlung in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (,,Single Euro Payments
Area", SEPA, siehe Anlage 1). Eine SEPA-EchtzeitUberweisung kann an
jedem Kalendertag rund um die Uhr beauftragt werden und wird sofort
ausgefihrt.

1.2 Kundenkennungen

(1) Fur das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zah-
lungsempfangers zu verwenden:

Zielgebiet Wé&hrung Kundenkennung des
Zahlungsempfdngers

Inland Euro IBAN

Grenziberschreitend Euro IBAN#

innerhalb des Europdischen

Wirtschaftsraumes

Inland oder innerhalb des Andere IBAN“ und BIC

Europdischen Wirtschafts- Wadhrung

raumes? als Euro

AuBerhalb des Europdischen Euro oder IBAN“ und BICS oder

Wirtschaftsraumes? andere Kontonummer und
Wadhrung BICs

Die fur die Ausfihrung der Uberweisung erforderlichen Angaben
bestimmen sich nach Nr. 2.1, 3.1.1und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Uberweisungsauftrages und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt comdirect einen Uberweisungsauftrag mittels eines
von comdirect zugelassenen Vordruckes, Formulares oder in der mit com-
direct anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-
Banking) mit den erforderlichen Angaben gemd&B Nr. 2.1 beziehungsweise
Nr. 31.1und 3.2.1. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollstandige oder fehler-
hafte Angaben kénnen zu Verzégerungen und zu Fehlleitungen von Uber-
weisungen fUhren; daraus kénnen Schaden fur den Kunden entstehen.
Bei unleserlichen, unvollstandigen oder fehlerhaften Angaben kann com-
direct die AusfUhrung ablehnen (siehe auch Nr. 1.7). Halt der Kunde bei
der Ausfihrung der Uberweisung besondere Eile fur nétig, hat er dieses
comdirect gesondert mitzuteilen. Bei formularmaBig erteilten Uberwei-
sungen muss dieses auBBerhalb des Formulares erfolgen, falls das For-
mular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Uberweisungsauftrog durch Unterschrift
oder in der anderweitig mit comdirect vereinbarten Art und Weise (zum
Beispiel per Online-Banking PIN/-TAN). In dieser Autorisierung ist zu-
gleich die ausdruckliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die fur die
Ausfihrung der Uberweisung notwendigen personenbezogenen Daten
des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, Ubermittelt
und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt comdirect vor AusfUhrung eines ein-
zelnen Uberweisungsauftrages die maximale Ausfihrungsfrist fur diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und ge-
gebenenfalls deren Aufschlisselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, fur die Erteilung des Uberweisungsauftra-
ges an die Bank auch einen Zahlungsauslésedienst gemdaR § 1 Absatz 33
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungs-
konto des Kunden ist fur ihn nicht online zugdnglich.

1.4 Zugang des Uberweisungsauftrages bei comdirect

(1) Der Uberweisungsouftrug wird wirksam, wenn er comdirect zugeht.
Das gilt auch, wenn der Uberweisungsauftrag Gber einen Zahlungsaus-
|6sedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des
Auftrages in den dafir vorgesehenen Empfangsvorrichtungen von
comdirect (zum Beispiel Eingang auf dem Online-Banking-Server der
Bank).

(2) Fallt der Zeitpunkt des Einganges des Uberweisungsauftrages nach
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Gesché&ftstag von comdirect geman

.Preis- und Leistungsverzeichnis", so gilt der Uberweisungsauftrag erst
am darauf folgenden Geschaftstag als zugegangen.

(3) Geht der Uberweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrich-
tung von comdirect oder im ,Preis- und Leistungsverzeichnis" angegebe-
nen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Uberweisungsauftrag im Hinblick
auf die Bestimmung der AusfUhrungsfrist (siehe Nr. 2.2.2) erst als am
darauf folgenden Geschaftstag zugegangen.

(4) Bei einer SEPA-EchtzeitUberweisung gilt abweichend von Absdatzen
2und 3:

Ein elektronisch erteilter Auftrag kann an jedem Kalendertag rund um
die Uhr zugehen.

Ein nicht elektronisch erteilter Auftrag ist zu dem Zeitpunkt zugegan-
gen, an dem die Bank die Daten in ihr internes System eingegeben hat.
Diese Eingabe beginnt so bald wie méglich, nachdem der Auftrag in den
dafur vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank eingegangen ist.

1.5  Widerruf des Uberweisungsauftrages

(1) Bis zum Zugang des Uberweisungsauftrages bei comdirect (sieche

Nr. 1.4 Absatz 1, 2 und 4) kann der Kunde diesen durch Erklarung gegen-
Uber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Uberweisungsauftra-
ges ist vorbehaltlich der Absdatze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr méglich.
Nutzt der Kunde fir die Erteilung seines Uberweisungsauftrages einen
Zahlungsauslésedienstleister, so kann er den Uberweisungsauftrag ab-
weichend von Satz 1 nicht mehr gegenUber der Bank widerrufen, nach-
dem er dem Zahlungsausldsedienstleister die Zustimmung zur Auslé-
sung der Uberweisung erteilt hat.

(2) Haben comdirect und der Kunde einen bestimmten Termin fUr die
Ausfihrung der Uberweisung vereinbart (siehe Nr. 2.2.2 Absatz 2), kann
der Kunde die Uberweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe
Nr. 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschdfts-
tages von comdirect widerrufen. Die Geschaftstage von comdirect erge-
ben sich aus dem ,Preis- und Leistungsverzeichnis”. Nach dem rechtzeiti-
gen Zugang des Widerrufes eines Dauerauftrages bei comdirect werden
keine weiteren Uberweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauer-
auftrages ausgefUhrt.

(3) Nach den in Absatz 1und 2 genannten Zeitpunkten kann der Uber-
weisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn der Kunde und com-
direct dieses vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn
es comdirect gelingt, die Ausfihrung zu verhindern oder den Uberwei-
sungsbetrag zurUckzuerlangen. Nutzt der Kunde fUr die Erteilung seines
Uberweisungsauftrages einen Zahlungsauslésedienstleister, bedarf es
ergdnzend der Zustimmung des Zahlungsauslésedienstleisters und des
Zahlungsempfdngers. Fur die Bearbeitung eines solchen Widerrufes des
Kunden berechnet comdirect das im ,,Preis- und Leistungsverzeichnis"
ausgewiesene Entgelt.

1.6  Ausfihrung des Uberweisungsauftrages

(1) comdirect fUhrt den Uberweisungsouftrog des Kunden aus, wenn die
zur Ausfihrung erforderlichen Angaben (siehe Nr. 2.1, 3.1.1und 3.2.1) in
der vereinbarten Art und Weise (siehe Nr. 1.3 Absatz 1) vorliegen und der
Uberweisungsauftrag vom Kunden autorisiert ist (siche Nr. 1.3 Absatz
2). comdirect ist zur Ausfihrung der Uberweisung ferner nur insoweit
verpflichtet, als ein ausreichendes Guthaben in der Auftragswahrung
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeraumt ist (,AusfUhrungs-
bedingungen®). Bei einer SEPA-EchtzeitUberweisung sind zusatzliche
AusfUhrungsbedingungen, dass das vom Kunden festgelegte Betragsli-
mit (siehe Nummer 2.1.2) eingehalten ist und der Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfdangers das SEPA-EchtzeitUberweisungsverfahren un-
terstUtzt.

(2) comdirect und die weiteren an der AusfUhrung der Uberweisung
beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Uberweisung
ausschlieBlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung
des Zahlungsempfangers (siehe Nr. 1.2 Absatz 1) auszufihren.

(3) comdirect unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich
Uber die Ausfuhrung von Uberweisungen auf dem fur Kontoinformatio-
nen vereinbarten Weg. Weitergehende gesetzliche Regelungen bleiben
unberuthrt.

1.7  Ablehnung der Ausfiihrung

(1) Sind die AusfUhrungsbedingungen (siehe Nr. 1.6 Absatz 1) nicht er-
follt, kann comdirect die Ausfihrung des Uberweisungsauftrages ableh-
nen. Ist bei einer SEPA-EchtzeitUberweisung das vom Kunden festge-
legte Betragslimit (siehe Nummer 2.1.2) nicht eingehalten, wird die Bank
die AusfUhrung ablehnen. Uber die Ablehnung wird comdirect den Kun-
den unverzuglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nr. 2.2.1 beziehungs-
weise Nr. 3.1.2 und 3.2.2 vereinbarten Frist unterrichten. Dieses kann auf
dem fur Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird
comdirect, soweit mdglich, die Grinde der Ablehnung sowie die Méglich-
keiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung gefUhrt haben, berichtigt
werden kénnen.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung fUr comdirect er-
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kennbar keinem Zahlungsempfanger, keinem Zahlungskonto oder kei-
nem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdangers zuzuordnen, wird
comdirect dem Kunden hierUber unverziglich eine Information zur Ver-
fugung stellen und ihm gegebenenfalls den Uberweisungsbetrag wieder
herausgeben.

(3) For die berechtigte Ablehnung der AusfUhrung eines autorisierten
Uberweisungsauftrages berechnet comdirect das im ,Preis- und Leis-
tungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

1.8  Ubermittlung der Uberweisungsdaten

Im Rahmen der Ausfihrung der Uberweisung Gbermittelt comdirect
die in der Uberweisung enthaltenen Daten (Uberweisungsdoten) un-
mittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempféngers. Im Zusammenhang
mit der Ubermittlung kénnen eingeschaltete Dienstleister zur Auftrags-
durchfhrung auch erforderliche Prifungen der Uberweisungsdaten
vornehmen (insbesondere zur Identifikation und Verhinderung von
Zahlungsverkehrsbetrug). Der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfangers kann dem Zahlungsempféanger die Uberweisungsdaten, zu
denen auch die IBAN* des Zahlers gehért, ganz oder

teilweise zur Verfigung stellen. Bei grenzUberschreitenden
Uberweisungen und bei Eiliberweisungen im Inland kénnen die Uber-
weisungsdaten auch in gemeinsamer Verantwortung mit dem Nach-
richtenUbermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien verarbeitet und an den
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdngers weitergeleitet werden.
Aus Grinden der Systemsicherheit speichert SWIFT die Uberweisungs-
daten vorUbergehend in seinen Rechenzentren in der Europdischen
Union, in der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen und die
wesentlichen Inhalte des Vertrags Uber die gemeinsame Verantwortung
mit SWIFT kénnen den Datenschutzhinweisen zum SWIFT-Transak-
tionsverarbeitungsdienst auf https://www.comdirect.de/datenschutz
entnommen werden.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgefiihrter
Uberweisungen

Der Kunde hat comdirect unverziglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgefihrten Uberweisungsauftrages zu
unterrichten. Das gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsaus|é-
sedienstleisters.

110 Entgelte und deren Anderung

1.10.1 Entgelte fiur Verbraucher

Die Entgelte im Uberweisungsverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis". Anderungen der Entgelte im Uberweisungsver-
kehr werden dem Kunden spétestens 2 Monate vor dem Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der
comdirect im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen auch auf
diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen
Anderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine
Vereinbarung Uber die Anderung eines Entgeltes, das auf eine Gber die
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann
die Bank mit dem Kunden nur ausdricklich treffen. Die Anderung von
Entgelten fUr den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet
sich nach Nr. 12 Absatz 5 der allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.10.2 Entgelte fir Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Anderung
« fur Uberweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind,

verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absatz 2 bis 6 der allgemeinen
Geschdftsbedingungen.

111 Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Uberweisungsauftrag in einer anderen Wéahrung
als der Kontowdhrung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowdhrung
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Uberweisun-
gen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im ,Preis- und Leistungs-
verzeichnis”. Eine Anderung des in der Umrechnungsregelung genannten
Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benach-
richtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs stammt aus
einer 6ffentlich zugdnglichen Quelle.

112 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem AuBBenwirtschaftsrecht zu
beachten.

2 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des
Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR)3 in Euro oder in anderen
EWR-Wd&hrungen®

21  Erforderliche Angaben

2.1.1 Regelangaben
Der Kunde muss im Uberweisungsauftrag folgende Angaben machen:

+ Name des Zahlungsempfdngers,

Kundenkennung des Zahlungsempfdngers (siehe Nr. 1.2 Absatz 1). Ist

bei Uberweisungen in anderen EWR-Wdhrungen als Euro der BIC un-

bekannt, sind stattdessen der vollstdndige Name und die Adresse des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfdngers anzugeben

Wadhrung (gegebenenfalls in Kurzform gemdaB Anlage 2)

Betrag
Name des Kunden
IBAN* des Kunden und

bei grenziberschreitenden Uberweisungen die Entgeltweisung
4Entgeltteilung” zwischen Kunde und Zahlungsempfdnger.

2.1.2 Besondere Bestimmungen fir SEPA-Echtzeitiberweisungen

FUr SEPA-EchtzeitUberweisungen erméglicht die Bank, dass der Kunde
ein Betragslimit festlegen kann, das entweder fUr jeden einzelnen
Uberweisungsauftrag oder die Betragssumme aller SEPA-EchtzeitUber-
weisungsauftrdge, die am selben Kalendertag ausgefihrt werden sollen,
gilt. Das Limit kann jederzeit gedndert werden.

2.1.3 Empféngeriberprifung

Bevor der Kunde einen Auftrag fur eine SEPA-Uberweisung oder SEPA-
EchtzeitUberweisung autorisiert (sieche Nummer 1.3 Absatz 2), wird der
Name des Zahlungsempféngers mit der IBAN des Zahlungsempféngers
abgeglichen (Empféngeriberprifung), wenn der Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfdangers zur EmpfdngerUberprifung gesetzlich
verpflichtet ist. Die Empfdangertberprifung wird der Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfangers aufgrund der Angaben des Kunden
nach Nummer 2.1.1 durchfihren. Die Bank unterrichtet den Kunden tUber
das Ergebnis der Empfangeriberprifung. Ergibt diese, dass die Daten
nicht oder nahezu Ubereinstimmen, teilt die Bank mit, welche Folge eine
Autorisierung des Auftrages haben kdnnte.

Bei einem beleghaften Auftrag unterbleibt die Empfangeriberprifung,
wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Zugangs des Auftrags nicht in den
Geschaftsraumen der Bank anwesend ist.

Werden Name und IBAN des Zahlungsempfdngers von einem Zahlungs-
auslésedienstleister und nicht vom Zahler angegeben, so ist gesetzlich
geregelt, dass dieser Zahlungsauslésedienstleister sicherzustellen hat,
dass die Angaben zum Zahlungsempfénger korrekt sind.

2.2 Maximale Ausfihrungsfrist

2.2.1 Fristldnge

comdirect ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Uberweisungsbetrag
spdtestens innerhalb der im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” angege-
benen AusfUhrungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fdangers eingeht. Abweichend davon betragt die maximale AusfUhrungs-
frist fUr eine SEPA-EchtzeitUberweisung 10 Sekunden.

2.2.2 Beginn der Ausfihrungsfrist

(1) Die AusfUhrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zuganges des
Uberweisungsauftrages des Kunden bei comdirect (siehe Nr. 1.4).

(2) Vereinbaren comdirect und der Kunde, dass die AusfUhrung der
Uberweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimm-
ten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem der Kunde von comdirect den
zur AusfUhrung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswé&hrung zur
VerfUgung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene
oder anderweitig vereinbarte Termin fur den Beginn der AusfUhrungs-
frist maBgeblich. Fallt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschafts-
tag von comdirect, so beginnt die AusfUhrungsfrist am darauf folgenden
Geschdftstag.

Die Geschaftstage von comdirect ergeben sich aus dem

«Preis- und Leistungsverzeichnis".

(3) Bei Uberweisungsouftrdgen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Wahrung beginnt die AusfUhrungsfrist erst an dem Tag, an
dem der Uberweisungsbetrag in der Auftragswdhrung vorliegt.

(4) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die AusfUhrung einer
SEPA-EchtzeitUberweisung an einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt
eines bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder
an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfuhrung erforderli-
chen Geldbetrag in der Auftragswdhrung zur Verfigung gestellt hat, be-
ginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig verein-
barte Termin fur den Beginn der AusfUhrungsfrist maBgeblich.

(5) Bei SEPA-EchtzeitUberweisungsauftrégen von einem nicht auf Euro
lautenden Konto des Kunden beginnt die Ausfihrungsfrist erst mit dem
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Zeitpunkt, an dem der Uberweisungsbetrag in Euro vorliegt. Diese Wah-
rungsumrechnung erfolgt unmittelbar nachdem der Auftrag erteilt wur-
de.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche

des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe oben Nr. 1.3 Abs. 2)
hat comdirect gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Uberweisungs-
betrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf
dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten Uberweisung
befunden hdatte. Diese Verpflichtung gemanR ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis" ist spdtestens bis zum Ende des Geschd&ftstages zu erfillen,
der auf den Tag folgt, an dem der Bank angezeigt wurde, dass die
Uberweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise

davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behérde
berechtigte Grinde fur den Verdacht, dass ein betrigerisches Verhalten
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverzuiglich zu prifen und zu erfillen, wenn sich der
Betrugsverdacht nicht bestéatigt. Wurde die Uberweisung Gber einen
Zahlungsauslésedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den
Sdtzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2 Anspriiche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéteter
Ausfihrung einer autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung einer au-
torisierten Uberweisung kann der Kunde von comdirect die unverzig-
liche und ungekirzte Erstattung des Uberweisungsbetrages insoweit
verlangen, als die Zahlung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt comdirect dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgefUhrten Zahlungsvorgang befunden hatte. Wird eine Uberweisung
vom Kunden Uber einen Zahlungsausldsedienstleister ausgeldst, so tref-
fen die Pflichten aus den S&tzen 1und 2 die Bank. Soweit vom Uberwei-
sungsbetrag von comdirect oder zwischengeschalteten Stellen Entgel-
te abgezogen worden sein sollten, Ubermittelt comdirect zugunsten des
Zahlungsempfdngers unverziglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann Uber den Absatz 1 hinaus von comdirect die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfih-
rung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto be-
lastet wurden.

(3) Im Falle einer verspé&teten AusfUhrung einer autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfdngers verlangt, die Gutschrift des
Zahlungsbetrages auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempféngers so
vorzunehmen, als sei die Uberweisung ordnungsgemaB ausgefihrt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Uberweisung vom Kunden
Uber einen Zahlungsauslésedienstleister ausgeldst wird. Weist die Bank
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleis-

ter des Zahlungsempfdngers eingegangen ist, entfdllt diese Pflicht. Die
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefihrt, wird
comdirect auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Anspriiche im Zusammenhang mit der Empféngeriberprifung

(1) Autorisiert der Kunde den Auftrag, obwohl ihm die Bank bei der Emp-
fangerUberprifung gemaB Nummer 2.1.3 mitgeteilt hat, dass die Daten
nicht oder nahezu Ubereinstimmen, haftet die Bank nicht fir die Folgen
dieser fehlenden Ubereinstimmung, wenn sie die Uberweisung aus-
schlieBlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des
Zahlungsempfdngers (siehe Nummer 1.2) ausfUhrt. Dies gilt auch, wenn
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers die Empfangeriber-
priufung nicht durchgefihrt hat und die Bank den Kunden dariber vor
der Autorisierung des Auftrags informiert hat.

(2) Wurde die Empféangeriberprifung fehlerhaft durchgefihrt und fuhrt
dies zu einer fehlerhaften Ausfohrung der Uberweisung, so erstattet die

Bank dem Kunden auf dessen Verlangen unverziglich den Uberwiesenen

Betrag und bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto des Kun-
den wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Uberweisung befun-
den hatte. Gleiches gilt, wenn der Zahlungsauslésedienstleister des Kun-
den die Empfangeriberprifung fehlerhaft durchfohrt.

2.3.4 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder versp&teter AusfUhrung einer
autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von comdirect einen Schaden, der nicht bereits von
Nr. 2.3, 2.3.2 und 2.3.3 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dieses gilt nicht,
wenn comdirect die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. comdirect

hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur
Last fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten
zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsdtzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang comdirect und
der Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese
betragsmdaBige Haftungsgrenze gilt nicht

« fUr nicht autorisierte Uberweisungen,

« fUr fehlerhafte Empfangeriberprifungen,

+ bei Vorsatz oder grober Fahrl&ssigkeit von comdirect,

« fUr Gefahren, die comdirect besonders Gbernommen hat, und

« fUr den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung von comdirect nach Nr. 2.3.2 und 2.3.4 ist in
folgenden Féllen ausgeschlossen:

« comdirect weist gegentber dem Kunden nach, dass der Uberweisungs-
betrag rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempféangers eingegangen ist.

Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nr. 1.2 Absatz 1) des
Zahlungsempfdngers ausgefhrt. In diesem Fall kann der Kunde von
comdirect jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglich-
keiten darum bemuht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die
Wiedererlangung des Uberweisungsbetrages nicht méglich, so ist die
Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfugba-
ren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatséchli-
chen Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des
Uberweisungsbetrages geltend machen kann. Fir die Tatigkeiten der
Bank nach den Satzen 2 und 3 dieses Unterpunktes berechnet comdi-
rect das im ,Preis- und Leistungsverzeichnis” ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriche des Kunden nach den Nr. 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen comdirect aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgefuhrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberwei-
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde comdirect nicht spdtes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgefihrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat.
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn comdirect den Kunden Uber die Be-
lastungsbuchung der Uberweisung entsprechend auf dem fir Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spétestens innerhalb eines Monats nach
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fur den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung mafBgeblich. Schadensersatzanspri-
che nach Nr. 2.3.4 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war. Die Satze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde
die Uberweisung Gber einen Zahlungsauslésedienstleister auslst.

(3) Anspriche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begrindenden Umstdnde

auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das comdirect keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen,
oder

von comdirect aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefUhrt
wurden.

3 Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR)? in W&ahrungen
eines Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwdhrung)® sowie
Uberwelsungen in Staaten auBerhalb des EWR (Drittstaaten)?

31  Uberweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Wéhrungen eines
Staates auBerhalb des EWR (Drittstaatenwéhrung)

3.1.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fur die Ausfihrung der Uberweisung folgende Angaben

machen:

+ Name des Zahlungsempféngers

» Kundenkennung des Zahlungsempfdngers bei grenziberschreitenden
Uberweisungen

« Kundenkennung des Zahlungsempféngers (siehe Nr. 1.2 Absatz 1). Ist

bei Uberweisungen in anderen EWR-Wa&hrungen als Euro der BIC un-

bekannt, sind stattdessen der vollstdndige Name und die Adresse des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfdngers anzugeben

« Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemdaB Anlage 2 [Verzeichnis der
Kurzformen fur Zielland und Wahrungl)
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+ Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage 2 [Verzeichnis
der Kurzform fur Zielland und Wahrung])

« Betrag
+ Name des Kunden
+ IBAN* des Kunden

» Entgeltweisung

3.1.2 AusfiUhrungsfrist

Die Uberweisungen werden baldméglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriiche
des Kunden

3.1.3.1Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe oben Nr. 1.3 Absatz
2) hat comdirect gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungs-
betrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen,

auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uber-
weisung befunden hatte. Diese Verpflichtung ist gemaB ,Preis- und
Leistungsverzeichnis" spdtestens bis zum Ende des Geschaftstages zu
erfullen, der auf den Tag folgt, an dem der Bank angezeigt wurde, dass
die Uberweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behérde
berechtigte Grinde fur den Verdacht, dass ein betrigerisches Verhalten
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverziglich zu prifen und zu erfillen, wenn sich der
Betrugsverdacht nicht bestéatigt. Wurde die Uberweisung Gber einen
Zahlungsauslésedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den
Sdtzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Anspriche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéteter

Ausfilhrung einer autorisierten Uberweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung einer au-
torisierten Uberweisung kann der Kunde von der Bank die unverzigliche
und ungekirzte Erstattung des Uberweisungsbetrages insoweit verlan-
gen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag
dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft aus-
gefUhrten Zahlungsvorgang befunden hatte. Wird eine Uberweisung
vom Kunden Uber einen Zahlungsauslsedienstleister ausgeldst, so tref-
fen die Pflichten aus den Satzen 1und 2 die Bank. Soweit vom Uberwei-
sungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgel-
te abgezogen worden sein sollten, Ubermittelt die Bank zugunsten des
Zahlungsempfdngers unverziglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann Uber den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfih-
rung der Uberweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto be-
lastet wurden.

(3) Im Falle einer verspdteten Ausfihrung einer autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfdngers verlangt, die Gutschrift des
Zahlungsbetrages auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfdngers so
vorzunehmen, als sei die Uberweisung ordnungsgemoB ausgefuhrt wor-
den. Die Pflicht aus Satz 1gilt auch, wenn die Uberweisung vom Kunden
Uber einen Zahlungsauslosedienstleister ausgeldst wird. Weist die Bank
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleis-

ter des Zahlungsempfdngers eingegangen ist, entfdllt diese Pflicht. Die
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Uberweisung nicht oder fehlerhaft ausgefihrt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.
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(1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspgteter Ausfihrung einer
autorisierten Uberweisung oder bei einer nicht autorisierten Uberwei-
sung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von
Nummer 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Das gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last
fallt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesent-
liche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kun-
de vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsdtzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese
betragsmdaBige Haftungsgrenze gilt nicht

Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

« fur nicht autorisierte Uberweisungen,

+ bei Vorsatz oder grober Fahrl&ssigkeit der Bank,
. fUr Gefahren, die die Bank besonders Gbernommen hat, und

« fUr den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung fir die auBerhalb des EWR getétigten

Bestandteile der Uberweisung

For die auBerhalb des EWR getdtigten Bestandteile der Uberweisung
bestehen abweichend von den Ansprichen in Nummer 3.1.3.2 und 3.1.3.3
bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspatet ausgefihrten auto-
risierten Uberweisung neben etwaigen Herausgabeansprichen nach §
667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzanspriche nach
MaBgabe folgender Regelungen:

» Die Bank haftet fur eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsdatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

FUr das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen
haftet die Bank nicht. In diesen Fdllen beschrdankt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi-
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschréankung gilt nicht fir Vorsatz oder gro-
be Fahrlassigkeit der Bank und fur Gefahren, die die Bank besonders
Ubernommen hat.

3.1.3.5

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.1.3.2 bis 3.1.3.4 ist in folgen-
den Fallen ausgeschlossen:

Haftungs- und Einwendungsausschluss

« Die Bank weist gegentiber dem Kunden nach, dass der Uberweisungs-
betrag ordnungsgemdB beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fdangers eingegangen ist.

Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfdngers
(siehe Nr. 1.2) ausgefuhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum
bemiht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan-
gung des Uberweisungsbetrages nach Satz 2 nicht méglich, so ist die
Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfigba-
ren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsachli-
chen Empfanger der Uberweisung einen Anspruch auf Erstattung des
Uberweisungsbetrages geltend machen kann. Fir die Tatigkeiten nach
den Sdatzen 2 bis 3 dieses Unterpunktes berechnet die Bank das im
4Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriche des Kunden nach Nummer 3.1.3.1 bis 3.1.3.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft aus-
gefihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht sp&testens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgefihrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden Uber die Belastungs-
buchung der Uberweisung entsprechend dem fur Kontoinformationen
vereinbarten Weg spdtestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fUr den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriche nach Nr.
3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhin-
dert war. Die Satze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uber-
weisung Uber einen Zahlungsausldsedienstleister auslost.

(3) Anspriche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begrindenden Umstdnde

« auf einem ungewd&hnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen, oder

« von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefuhrt
wurden.

3.2 ﬂberweisungen in Staaten auBerhalb des EWR (Drittstaaten)
3.2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss fur die Ausfihrung der Uberweisung folgende Angaben
machen:

+ Name des Zahlungsempféngers

Kundenkennung des Zahlungsempfdngers (siehe Nr. 1.2); ist bei grenz-
Uberschreitenden Uberweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen
der vollstdndige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des
Zahlungsempfdngers anzugeben

Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemdB Anlage 2)

Wahrung (gegebenenfalls in Kurzform gemaB Anlage 2)

Betrag
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C. Bedingungen fur den Zahlungsverkehr

IV. Bedingungen fir den Uberweisungsverkehr (Fortsetzung)

« Name des Kunden

« Kontonummer [und Bankleitzahl] oder IBAN des Kunden

3.2.2 Ausfihrungsfrist
(1) Die Uberweisungen werden baldmaoglichst bewirkt.

(2) Bei einer SEPA-EchtzeitUberweisung in einen Drittstaat der SEPA
(siehe Anlage 1) wird die Bank den Eingang des Uberweisungsbetrags
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfdéngers innerhalb von 10
Sekunden bewirken. Diese AusfUhrungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt
des Zugangs des Uberweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (sie-
he Nummer 1.4). Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfih-
rung einer SEPA-EchtzeitUberweisung an einem bestimmten Tag, einem
Zeitpunkt eines bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausfuh-
rung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswdhrung zur Verfigung
gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder an-
derweitig vereinbarte Termin fUr den Beginn der AusfUhrungsfrist maB3-
geblich. Bei Auftrédgen von einem nicht auf Euro lautenden Konto des
Kunden beginnt die AusfUhrungsfrist erst mit dem Zeitpunkt, an dem
der Uberweisungsbetrag in Euro vorliegt. Diese W&hrungsumrechnung
erfolgt unmittelbar, nachdem der Auftrag erteilt wurde.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

3.2.31

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Uberweisung (siehe oben Nr. 1.3 Ab-
satz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbe-
trag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belas-
tet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Uberweisung be-
funden hatte. Diese Verpflichtung ist gemdRB ,Preis- und Leistungsver-
zeichnis" sp&testens bis zum Ende des Geschaftstages zu erfillen, der
auf den Tag folgt, an dem der Bank angezeigt wurde, dass die Uberwei-
sung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kennt-
nis erhalten hat. Hat die Bank einer zusténdigen Behérde berechtigte
Grunde fUr den Verdacht, dass ein betrigerisches Verhalten des Kun-
den vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus
Satz 2 unverziglich zu prifen und zu erfillen, wenn sich der Betrugsver-
dacht nicht bestatigt. Wurde die Uberweisung Uber einen Zahlungsaus-
|6sedienstleister ausgeldst, so treffen die Pflichten aus den Satzen 2 bis
4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schaden, die aus einer nicht autorisierten Uberwei-
sung resultieren, haftet die Bank fiUr eigenes Verschulden. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsdtzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Erstattung bei einer nicht autorisierten Uberweisung

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspéteter

Ausfiihrung einer autorisierten Uberweisung
Bei einer _r_\icht erfolgten, fehlerhaft oder verspétet ausgefUhrten auto-
risierten Uberweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabean-
sprichen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzanspriche
nach MaBgabe folgender Regelungen:

Die Bank haftet fur eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsdatzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

FUr das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fdllen beschrénkt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfaltige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalte-
ten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

Die Haftung der Bank ist auf héchstens 12.500 Euro je Uberweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschréankung gilt nicht fir Vorsatz oder gro-
be Fahrlassigkeit der Bank und fur Gefahren, die die Bank besonders
Ubernommen hat.

3.233

(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 3.2.3.2 ist in folgenden Fdllen ausge-
schlossen:

Haftungs- und Einwendungsausschluss

« Die Bank weist gegeniber dem Kunden nach, dass der Uberweisungs-
betrag ordnungsgemdB beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fangers eingegangen ist.

+ Die Uberweisung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Kunden an-
gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfdngers
(siehe Nr. 1.2) ausgefuUhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Méglichkeiten darum
bemuht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fir die Tatigkeiten
der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunktes berechnet die Bank das im
4Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriche des Kunden nach Nummer 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft aus-

gefihrter Uberweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Uberweisun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spdtestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgefuhrten Uberweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden Uber die Belastungsbu-
chung der Uberweisung entsprechend dem fir Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spdtestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag
der Unterrichtung maBgeblich. Schadensersatzanspriche kann der Kun-
de auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Satze

1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Uberweisung Uber einen
Zahlungsauslésedienstleister auslost.

(3) Anspriche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begrindenden Umstdnde

«+ auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hdtten vermieden werden kénnen,
oder

« von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefUhrt
wurden.
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C. Bedingungen fur den Zahlungsverkehr

V. Bedingungen fir Zahlungen mittels Lastschrift

1. Teil: Zahlungen mittels Lastschrift im
Einzugsermdchtigungsverfahren

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben darf das Einzugsermachtigungs-

lastschriftverfahren ab dem 01.02.2016 nicht mehr genutzt werden.

2. Teil: Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-

Basis-Lastschriftverfahren

FUr Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift Uber sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

11 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfdnger ausgeldster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Hohe des jeweili-
gen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfénger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Anderung

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem ,Preis- und
Leistungsverzeichnis”. Anderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr
werden dem Kunden spdtestens 2 Monate vor dem Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank
im Rahmen der Geschdftsbeziehung einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Anderungen werden
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung Gber
die Anderung eines Entgeltes, das auf eine Uber die Hauptleistung
hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit
dem Kunden nur ausdriicklich treffen. Die Anderung von Entgelten fir
den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr.
12 Absatz 5 der allgemeinen Geschaftsbedingungen.

1.2.1 Entgelte fur Kunden, die keine Verbraucher sind

FUr Entgelte und deren Anderung fir Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absdtze
2 bis 6 der allgemeinen Geschdaftsbedingungen.

2 SEPA-Basis-Lastschrift

21 Alligemein

2.11 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde Uber die Bank
an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebietes
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (,Single Euro Payments
Area", SEPA) bewirken. Zur SEPA gehdren die im Anhang genannten
Staaten und Gebiete. FUr die AusfUhrung von Zahlungen mittels
SEPA-Basis-Lastschriften miUssen der Zahlungsempfdnger und dessen
Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren nutzen

und der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfdnger das
SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Der Zahlungsempfdnger 16st den
jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er Uber seinen Zahlungsdienst-
leister der Bank die Lastschriften vorlegt. Der Kunde kann bei einer
autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-Lastschrift binnen
einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung
auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Last-
schriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

FUr das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN der Bank als
seine Kundenkennung gegentber dem Zahlungsempfdanger zu ver-
wenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-
Basis-Lastschrift ausschlieBlich auf Grundlage der ihr Gbermittelten
Kundenkennung auszufUhren. Die Bank und die weiteren beteiligten
Stellen fUhren die Zahlung an den Zahlungsempfdnger anhand der im
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfdnger als dessen Kunden-
kennung angegebenen IBAN* und bei grenziberschreitenden Zahlungen
zusatzlich angegebenen BICS aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften kénnen die Lastschriftdaten auch tber
das NachrichtenUbermittlungssystem der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und
Rechenzentren in der Europdischen Union, in der Schweiz und in den
USA weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats

(SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfdnger ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Damit autorisiert er gegenUber seiner Bank die Einldsung von
SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfdngers. Das Mandat ist

schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu er-
teilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrickliche Zustimmung
enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienst-
leister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die fur die AusfUhrung
der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden
abrufen, verarbeiten, Gbermitteln und speichern. In dem SEPA-Last-
schriftmandat mUssen die folgenden Erklarungen des Kunden enthalten
sein:

Ermdchtigung des Zahlungsempféngers, Zahlungen vom Konto des
Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfdnger auf sein Konto ge-
zogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzuldsen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:

Bezeichnung des Zahlungsempféangers,

eine Glaubigeridentifikationsnummer,

Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrendender
Zahlungen,

Name des Kunden (sofern verfigbar),

Bezeichnung der Bank des Kunden und

« seine Kundenkennung (siehe Nr. 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
satzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Einzugsermdchtigung als SEPA-Lastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempfdnger eine Einzugsermdachtigung
erteilt, mit der er den Zahlungsempfanger erméchtigt, Zahlungen von
seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit
die Bank an, die vom Zahlungsempfdnger auf sein Konto gezogenen
Lastschriften einzulésen. Mit der Einzugsermd&chtigung autorisiert der
Kunde gegenuber seiner Bank die Einlésung von Lastschriften des Zah-
lungsempfangers. Diese Einzugsermachtigung gilt als SEPA-Lastschrift-
mandat. S&tze 1 bis 3 gelten auch fur vom Kunden vor dem Inkrafttreten
dieser Bedingungen erteilte Einzugsermachtigungen.

Die Einzugsermdchtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
« Bezeichnung des Zahlungsempfangers,
+ Name des Kunden,

» Kundenkennung nach Nr. 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des
Kunden.

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugserméchtigung
zusdatzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erkldrung gegen-
Uber dem Zahlungsempfdnger oder seiner Bank — méglichst schriftlich —
mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgdnge
nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegentber der Bank, wird dieser ab dem auf den
Eingang des Widerrufes folgenden Geschaftstag gemaf ,Preis- und
Leistungsverzeichnis" wirksam. Zusdtzlich sollte dieser auch gegentber
dem Zahlungsempfdnger erklart werden, damit dieser keine weiteren
Lastschriften einzieht.

2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basis-Lastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus SEPA-Basis-Lastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese
Weisung muss der Bank bis spdtestens zum Ende des Geschdaftstages
gemdB ,Preis- und Leistungsverzeichnis" vor dem im Datensatz der
Lastschrift angegebenen Fdlligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte
moglichst schriftlich gegentber comdirect erfolgen. Zusatzlich sollte
diese Weisung auch gegeniuber dem Zahlungsempfdnger erklart werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des

SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfénger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim
Zahlungsempfdnger. Dieser Ubernimmt die Autorisierungsdaten und et-
waige zusdatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfdnger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfanger Ubermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkor-
pert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kun-
den an die Bank zur Einlésung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift
(siehe Nr. 2.2.1 Satz 2 und 4). Fur den Zugang dieser Weisung verzichtet
die Bank auf die fur die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats verein-
barte Form (siehe Nr. 2.2.1 Satz 3).
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C. Bedingungen fur den Zahlungsverkehr

V. Bedingungen fir Zahlungen mittels Lastschrift (Fortsetzung)

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers
werden am im Datensatz angegebenen Fdalligkeitstag mit dem vom
Zahlungsempfdnger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des
Kunden belastet. Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis" ausgewiesenen Geschdftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am ndchsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spdtestens am 2. Bank-

arbeitstag? nach ihrer Vornahme rickgéngig gemacht (siehe Nr. 2.4.2),
wenn

« der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaf Nr. 2.2.2
zugegangen ist,

der Kunde Uber kein fur die Einlosung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder Uber keinen ausreichenden Kredit
verfugt; Teileinldsungen nimmt die Bank nicht vor,

die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN* des Zahlungspflichti-
gen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder

die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-
datensatz

eine Gl&aubigeridentifikationsnummer fehlt oder fur die Bank erkenn-
bar fehlerhaft ist,

- eine Mandatsreferenz fehlt,

ein Ausstellungsdatum des Mandates fehlt oder
- kein Falligkeitstag angegeben ist.

(3) Dariber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spates-
tens am 2. Bankarbeitstag? nach ihrer Vornahme rickgéngig gemacht
(siehe Nr. 2.4.2), wenn dieser SEPA-Basis-Lastschrift eine gesonderte
Weisung des Kunden nach Nr. 2.2.4 entgegensteht.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Basis-Lastschriften

SEPA-Basis-Lastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spdtestens am 2. Bankarbeitstag?
nach ihrer Vornahme rickgdngig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung Uber die Nichtausfihrung oder Riickgédngigmachung
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfihrung oder Rickgdngigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nr. 2.4.1 Absatz 2) oder die berechtigte Ablehnung der Ein-
|16sung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nr. 2.4.2) wird die Bank den
Kunden unverziglich, sp&testens bis zu der gemdaR Nr. 2.4.4 vereinbarten
Frist unterrichten. Dieses kann auch auf dem fur Kontoinformationen
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit méglich, die
Grunde sowie die Mdglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtaus-
fUhrung, RUckgdngigmachung oder Ablehnung gefUhrt haben, berichtigt
werden kénnen. Fur die berechtigte Ablehnung der Einlésung einer auto-
risierten SEPA-Basis-Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe
Nr 2.4.1 Absatz 2, zweiter Bullet) berechnet die Bank das im ,,Preis- und
Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausfihrung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfan-
gers belastete Lastschriftbetrag spdtestens innerhalb der im ,Preis- und
Leistungsverzeichnis" angegebenen AusfUhrungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempféngers eingeht.

(2) Die Ausfuhrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz an-
gegebenen Falligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschdftstag
gemdB ,Preis- und Leistungsverzeichnis" der Bank, so beginnt die Aus-
fUhrungsfrist am darauf folgenden Geschdaftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden Uber die AusfUhrung der Zahlung
auf dem fur Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbar-
ten Haufigkeit.
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(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SE-
PA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne An-
gabe von Grinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages
verlangen. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem

es sich ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hatte. Etwaige
Zahlungsanspriche des Zahlungsempfdangers gegen den Kunden bleiben
hiervon unberihrt.

Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus-
drickliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegentber der Bank
autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsanspriche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgefUhrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nr. 2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzanspriche

des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten
Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Zahlung befunden hétte. Diese Verpflichtung ist gemaRB ,Preis-
und Leistungsverzeichnis" sp&testens bis zum Ende des Gesché&ftstages
zu erfullen, der auf den Tag folgt, an dem der Bank angezeigt wurde,
dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustandigen Behérde
berechtigte Grinde fur den Verdacht, dass ein betrigerisches Verhalten
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverziglich zu prifen und zu erfillen, wenn sich der
Betrugsverdacht nicht bestdtigt.

2.6.2 Anspriche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspé&teter
Ausfihrung von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfihrung einer
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzigliche
und ungekUrzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen,
als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann
das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolg-
ten oder fehlerhaft ausgefUhrten Zahlungsvorgang befunden hatte.

(2) Der Kunde kann Uber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaf-
ten AusfUhrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfdngers erst nach Ablauf der AusfUhrungsfrist in Nr. 2.4.4
Absatz 2 ein (Versp&tung), kann der Zahlungsempfanger von seinem
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Last-
schriftbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfdngers so vornimmt,
als sei die Zahlung ordnungsgemdf ausgefUhrt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefihrt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspateter Ausfihrung einer
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann
der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 2.6.1
und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dieses gilt nicht, wenn die Bank
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Ver-
schulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsdtzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmaBige Haftungsgrenze gilt nicht

« fUr nicht autorisierte Zahlungen,
+ bei Vorsatz oder grober Fahrlé&ssigkeit der Bank,
. fUr Gefahren, die die Bank besonders Gbernommen hat, und

« fUr den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde
Verbraucher ist.

2.6.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. 2.6.2 bis 2.6.3 ist in folgenden Fdallen
ausgeschlossen:

+ Die Bank weist gegeniUber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag
rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfdngers eingegangen ist.

Die Zahlung wurde in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempfan-
ger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfan-
gers ausgefuhrt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum bemuht,
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des
Zahlungsbetrages nach Satz 2 dieses Unterpunktes nicht mdglich, so
ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle ver-
figbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch
auf Erstattung des Zahlungsbetrages geltend machen kann.

(2) Anspriche des Kunden nach Nr. 2.6.1 bis 2.6.3 und Einwendungen

des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgefhr-
ter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausge-
schlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spdtestens 13 Monate nach
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V. Bedingungen fir Zahlungen mittels Lastschrift (Fortsetzung)

dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
gefUhrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Bank den Kunden Uber die Belastungsbuchung der Zahlung
entsprechend dem fur Kontoinformationen vereinbarten Weg spates-
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet
hat; anderenfalls ist fUr den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maf3-
geblich. Schadensersatzanspriche nach Nr. 2.6.3 kann der Kunde auch
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Anspriche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begrindenden Umst&nde

« auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hdtten vermieden werden kénnen, oder

« von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigefUhrt
wurden.

Anlage 1: Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA)

Staaten des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR)

Mitgliedstaaten der Europdischen Union:

Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich (einschlieBlich Franzdsisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique,
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten:

Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete (Drittstaaten der SEPA):

Alandinseln, Albanien, Andorra, Gibraltar, Vereinigtes Kénigreich von
GroBbritannien und Nordirland, Guernsey, Jersey, Insel Man, Moldau,
Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, St. Barthélemy, St.
Martin (franzdsischer Teil), St. Pierre und Miquelon, Schweiz, Vatikan-
stadt.

Anlage 2: Verzeichnis der Kurzformen fir Zielland und W&hrung

Zielland Kurzform Wéhrung Kurzform Zielland Kurzform W&éhrung Kurzform

Belgien BE Euro EUR Malta MT Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN Niederlande NL Euro EUR

Danemark DK Danische DKK Norwegen NO Norwegische NOK
Krone Krone

Estland EE Euro EUR Osterreich AT Euro EUR

Finnland Fl Euro EUR Polen PL Polnischer Zloty PLN

Frankreich FR Euro EUR Portugal PT Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR Rumanien RO Rumdénischer Leu RON

GroBbritannien GB Britisches Pfund GBP Russische RU Russischer Rubel RUB
Sterling Féderation

Irland IE Euro EUR Schweden SE Schwedische SEK

Krone

Island IS Islandische ISK Schweiz CH Schweizer CHF
Krone Franken

Italien IT Euro EUR Slowakei SK Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY Slowenien Sl Euro EUR
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Anlage 2: Verzeichnis der Kurzformen fir Zielland und Wéhrung (Fortsetzung)

Zielland Kurzform Widhrung Kurzform Zielland Kurzform Woidhrung Kurzform
Kanada CA Kanadischer Dollar ~ CAD Spanien ES Euro EUR
Kroatien HR Euro EUR Tschechische Ccz Tschechische Krone  CZK

Republik
Lettland Lv Euro EUR

Torkei TR Turkische Lira TRY
Liechtenstein LI Schweizer CHF

Franken? Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

Litauen LT Euro EUR USA us US-Dollar UsD
Luxemburg LU Euro EUR Zypern CY Euro EUR

D. Bedingungen firr Verbraucherkredite

I. Bedingungen fiir die eingerdumte Kontouberziehung (Dispositionskredit)

1 Beschreibung der eingerdumten Kontoiberziehung

In Abhdangigkeit von regelmdBigen Geldeingé&ngen und der Bonitat

des Kunden kann die Bank dem Kunden auf Wunsch eine eingerdumte
KontoUberziehung einrichten. Durch die vertragliche Vereinbarung einer
eingerdumten KontoUberziehung kann das Girokonto durch Verfugun-
gen (insbesondere Bargeldauszahlung am Geldausgabeautomaten,
Uberweisung, Lastschriften) bis zu dem vereinbarten Betrag Uberzogen
werden. Die folgenden Bedingungen gelten fur die vertragliche Vereinba-
rung einer eingerdumten KontoUberziehung zwischen der Bank und dem
Kunden. Sofern die Bank eine Uberziehung des Kontos ohne einge-
raumte Uberziehungsméglichkeit bzw. Gber die vertraglich vereinbarte
Kreditlinie hinaus zul&sst, gelten die ,Bedingungen fur die geduldete
KontoUberziehung". Auch fir sonstige Darlehensvertrage, die nicht aus-
schlieBlich ein Recht zur Uberziehung eines laufenden Kontos gewdhren,
gelten die jeweiligen besonderen Bedingungen.

2 Sollzinssatz

Neben den ggf. gesondert vereinbarten KontofUhrungsentgelten fir das
Girokonto hat der Kunde Zinsen fur den durch die Uberziehung seines
Girokontos in Anspruch genommenen Betrag zu bezahlen. Der Sollzins-
satz betrdgt 8,65 % p. a. (Stand Juni 2025). Der Sollzinssatz fur die
eingerdumte KontoUberziehung ist variabel. Die Bank wird den variablen
Sollzinssatz entsprechend den Anderungen des Hauptrefinanzierungs-
zinssatzes der Europdischen Zentralbank (nachfolgend EZB-Zinssatz)
nach folgender MaBgabe anpassen: Sofern am letzten Bankarbeitstag?
vor dem 15. eines Kalendermonats von der Bank eine Erhéhung des
EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte gegenuber dem
EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellt wird,
erhéht die Bank den variablen Sollzinssatz entsprechend. Die Bank ver-
pflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzinssatzes um die
Verdnderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz um mindes-
tens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die Zinsanpassungen werden 5
Bankarbeitstage? nach dem 15. eines Kalendermonats ohne gesonderte
Erklarung gegenUber dem Kontoinhaber bei comdirect wirksam. comdi-
rect wird den Kontoinhaber in regelmé&Bigen Zeitabstédnden im Finanz-
report unterrichten. Der Kontoinhaber kann die Héhe des EZB-Zinssat-
zes jederzeit auf der Webseite von comdirect bzw. in anderen 6ffentlich
zugdnglichen Medien (insbes. www.bundesbank.de) einsehen.

3 Vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten

Steuern fallen fir die Kreditinanspruchnahme nicht an. Eigene Kosten
(z. B. fur Ferngesprdche, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen.

4 Leistungsvorbehalt

Die vertragliche Vereinbarung fur eine eingerdumte Kontouberziehung
kommt erst zustande, wenn der Kunde die ihm von der Bank angebo-
tene Uberziehung seines Girokontos erstmals in Anspruch nimmt. Die
Inanspruchnahme erfolgt insbesondere durch Bargeldauszahlung am
Geldausgabeautomaten, durch Zahlung aufgrund von Uberweisungen
oder durch Lastschriften, infolge deren eine nicht durch Guthaben
gedeckte Verfigung des Girokontos erfolgt. Mit dieser erstmaligen Inan-
spruchnahme nimmt der Kunde das Angebot auf Abschluss einer ver-
traglichen Vereinbarung fur eine eingerdumte KontoUberziehung in Hohe
des gesamten von der Bank eingerdumten Uberziehungsbetrages an. Bis
zur erstmaligen Inanspruchnahme durch den Kunden kann die Bank ihr

Angebot auf Abschluss der eingerdumten Kontouberziehung jederzeit
und ohne Angaben von Grinden durch schriftliche Erklarung widerrufen.

5 Zahlung und Erfillung des Vertrages

Der Kunde hat nur fur die Dauer und die Héhe der tatséchlichen Inan-
spruchnahme der eingerdumten KontoUberziehung die Zinsen zu zahlen.
Die Zinsen werden vierteljdhrlich nachtrdglich in Rechnung gestellt und
dem Girokonto belastet. Die Bank erfUllt ihre Verpflichtungen aus der
Vereinbarung der eingerdumten KontoUberziehung, indem sie dem Kun-
den die vereinbarte KontoUberziehung auf seinem Girokonto einrdumt
und eine Uberziehung im Rahmen der eingerdumten Uberziehungslinie
zulésst. Zur sofortigen Ruckfuhrung der Uberziehung ist der Kunde ohne
Kundigung der Uberziehung seitens der Bank nur verpflichtet, wenn er
seine auf den Abschluss der vertraglichen Vereinbarung der Kontotber-
ziehung gerichtete Willenserkl&rung fristgerecht widerruft.

6 Vertragliche Kiindigungsregeln

Die eingerdumte KontoUberziehung kann von jeder Seite ohne Ein-
haltung von Kindigungsfristen gekindigt werden. Die Bank kann den
Kunden jederzeit zur RUckzahlung des gesamten Kredites auffordern,
wobei sie dabei die berechtigten Belange des Kunden angemessen be-
rucksichtigt. Ergénzend gilt das in Nr. 19.3 der allgemeinen Geschdftsbe-
dingungen fur die Bank festgelegte Recht zur Kindigung aus wichtigem
Grund. Der Kunde kann jederzeit verlangen, dass die Uberziehungsmég-
lichkeit gestrichen wird.

7 Mindestlaufzeit des Vertrages

Eine Mindestlaufzeit ist nicht vereinbart. Eine eingerdumte Konto-
Uberziehung wird von der Bank nur in Verbindung mit einem Girokonto
eingerdumt. Bei Beendigung dieser Kontoverbindung wird auch die
eingerdumte KontoUberziehung beendet.

8 AuBergerichtliche Streitschlichtung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken"
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die M&g-
lichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann
der privaten Banken anzurufen. N&heres regelt die ,Verfahrensordnung
fUr die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewer-
be", die der Kunde auf der Internetseite des Bundesverbandes deutscher
Banken (www.bdb.de)

einsehen und von dieser herunterladen kann, auf Wunsch erhdalt der
Kunde diese auch von der Bank zur Verfugung gestellt. Die Beschwerde
ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbe-
schwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V.,

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, zu richten.
E-Mail: Bitte verwenden Sie fir Schlichtungsantrége ab 01.01.2022
folgende E-Mail Adresse: schlichtung@bdb.de

Korrespondenz zu Altvorgéngen (Aktenzeichen aus 2021 oder dlter)

senden Sie bitte an: ombudsmann@bdb.de
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D. Bedingungen fir Verbraucherkredite

Il. Bedingungen fiur geduldete Kontoiberziehungen

Die folgenden Bedingungen gelten fur alle geduldeten KontoUberziehun-
gen, die innerhalb der gesamten Geschaftsverbindung dem Kunden von
der Bank gewdhrt werden.

1 Beschreibung ,,geduldete Kontolberziehung" und Pflichten
des Kontoinhabers

Eine geduldete Kontouberziehung ist die Uberziehung eines laufenden
Kontos ohne eingerdumte Uberziehungsmaglichkeit oder die Uberzie-
hung einer auf einem laufenden Konto eingerdumten Kontouberziehung
(z. B. Dispositionskredit) Uber die vertraglich vereinbarte Héhe hinaus.
Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine geduldete KontoUberziehung
und ist grundsdtzlich verpflichtet, das laufende Konto nicht zu Uberzie-
hen bzw., sofern eine eingerdumte Kontouberziehung vereinbart wurde,
die mit der Bank vereinbarte Kreditlinie einzuhalten. Duldet die Bank
eine Uberziehung, so ist diese geduldete Kontouberziehung innerhalb
von einer Woche zurickzufUhren, sofern mit der Bank keine andere Ver-
einbarung geschlossen wurde.

2 Sollzinssatz

Duldet die Bank eine Uberziehung durch den Kunden, fallen Sollzinsen
auf den tatséchlich in Anspruch genommenen Betrag an. Der Soll-
zinssatz betrdagt 13,15 % p. a. (Stand Juni 2025). Der Sollzinssatz fur
geduldete KontoUberziehung ist variabel. Die Bank wird den variablen
Sollzinssatz entsprechend den Anderungen des Hauptrefinanzierungs-
zinssatzes der Europdischen Zentralbank (nachfolgend EZB-Zinssatz)
nach folgender MaBgabe anpassen:

Sofern am letzten Bankarbeitstag? vor dem 15. eines Kalendermonats von
der Bank eine Erhéhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozent-
punkte gegenUber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung
festgestellt wird, erhéht die Bank den variablen Sollzinssatz entsprechend.
Die Bank verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzins-
satzes um die Verdnderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz
um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die Zinsanpassungen

werden 5 Bankarbeitstage? nach dem 15. eines Kalendermonats ohne
gesonderte Erklarung gegentber dem Kontoinhaber bei comdirect wirk-
sam. comdirect wird den Kontoinhaber in regelméaBigen Zeitabstanden
im Finanzreport unterrichten. Der Kontoinhaber kann die Héhe des EZB-
Zinssatzes jederzeit auf der Webseite von comdirect bzw. in anderen
&ffentlich zugdnglichen Medien (insbes. www.bundesbank.de) einsehen.
Der Kunde hat nur fur die Daver und die Héhe der tatsdchlichen Inan-
spruchnahme der geduldeten KontoUberziehung die Zinsen zu zahlen.
Die Zinsen werden vierteljahrlich nachtrdglich in Rechnung gestellt und
dem Konto belastet.

3 AuBergerichtliche Streitschlichtung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle ,Ombudsmann der privaten Banken"
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die M&g-
lichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann
der privaten Banken anzurufen. N&heres regelt die ,Verfahrensordnung
fUr die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewer-
be", die der Kunde auf der Internetseite des Bundesverbandes deutscher
Banken (www.bdb.de)

einsehen und von dieser herunterladen kann, auf Wunsch erhdalt der
Kunde diese auch von der Bank zur Verfugung gestellt. Die Beschwerde
ist Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbe-
schwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V.,

Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, zu richten.
E-Mail: Bitte verwenden Sie fir Schlichtungsantrége ab 01.01.2022
folgende E-Mail Adresse: schlichtung@bdb.de

Korrespondenz zu Altvorgéngen (Aktenzeichen aus 2021 oder dlter)
senden Sie bitte an: ombudsmann@bdb.de

1 Lediglich aus Grinden der leichteren Lesbarkeit wird nur die grammatisch méannliche Form verwendet. Gemeint sind stets Menschen jeglicher geschlechtlicher Identité&t.

2 Bankarbeitstage sind alle Werktage, auBer Sonnabende und 24. und 31.12.
3 Zum Europdischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1
4 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)

5 Bank Identifier Code (Bank-ldentifizierungs-Code)

¢ Zu den EWR-Wdhrungen gehéren derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Ddnische Krone, Isléndische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumé&nischer Leu, Schwedische

Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

7 Drittstaaten sind alle Staaten auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraumes (zum Europdischen Wirtschaftsraum siehe Anlage 1)

8 Zum Beispiel US-Dollar

? Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Viele Wege fihren zu comdirect — eine Marke der Commerzbank AG

Haben Sie noch Fragen? Wir sind 7 Tage die Woche 24 Stunden fir Sie da.

ay FOr Kunden: 04106 - 708 25 00
& FUr Interessenten: 04106 - 70 88

Fax: 04106 - 708 25 85

(E-Mail Gber Kontaktformular)

FUr Interessenten: info@comdirect.de

comdirect
25449 Quickborn

www.comdirect.de

@ FOr Kunden: www.comdirect.de/kontakt

f-agb 1-06/26

comdirect - eine Marke der Commerzbank AG Stand 06/26
25449 Quickborn
www.comdirect.de


http://www.comdirect.de/kontakt
mailto:info%40comdirect.de?subject=
http://www.comdirect.de

	Allgemeine und produktbezogene  Geschäftsbedingungen
	Allgemeine und produktbezogene Geschäftsbedingungen
	A. Allgemeine Regelungen
	B. Produktbezogene Geschäftsbedingungen
	C. Bedingungen für den Zahlungsverkehr
	D. Bedingungen für Verbraucherkredite
	A. Allgemeine Regelungen
	B. Produktbezogene Geschäftsbedingungen
	C. Bedingungen für den Zahlungsverkehr
	Viele Wege führen zu comdirect – eine Marke der Commerzbank AG


